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Öffentliche Niederschrift über die 18. Sitzung
des Rates der Gemeinde Inden vom 15.12.2022 im
Ratssaal des Rathauses in Inden
Bürgermeister Stefan Pfennings eröffnet die 18. Sitzung des Rates der
Gemeinde Inden. Er begrüßt die Anwesenden und stellt die frist- und
formgerechte Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest. Er informiert, dass
Ausschussmitglied Laven, Stephan (UDB Inden) und Krings, Elisa (CDU-
Fraktion) entschuldigt fehlen. Frau Krings, Karin (CDU-Fraktion) wird sich
etwas verspäten.
Mit dem Nachtrag vom 12.12.2022 erhielten die Ratsmitglieder die Vorla-
gen 169/2022 1. Erg. „Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen
und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2022“, die Vorlage 315/2022 „Digitaler
Mängelmelder, Hier: Antrag der SPD-Fraktion vom 14.11.2022“ sowie die
Vorlage 270/2022 „Mitarbeit in Unternehmungen und Einrichtungen, Hier:
Projekt-Beirat des Projektes „indelands Regionale Nachhaltigkeitsstrate-
gie 2030 - inReNa 2030“ der Entwicklungsgesellschaft indeland mbH“ in
korrigierter Form.
Zudem wurde die Vorlage 310/2022 „Personalangelegenheit“ wie auf der
Einladung angekündigt, nachgereicht. Beigefügt war ebenfalls die Vorlage
300/2022 2. Erg. „Haushaltssatzung und -plan 2023, hier: Beratung im
Fachausschuss“ diese ersetzt die Vorlage 307/2022 „Haushaltssatzung und
-plan 2023, hier: Verabschiedung“ als Tagesordnungspunkt 1 in der heutigen
Sitzung und ist somit auszutauschen. Alle anderen Tagesordnungspunkte
verschieben sich dementsprechend nach hinten.
Die Ratsmitglieder erhielten mit Übersendung des Nachtrages eine korri-
gierte Tagesordnung.
Vor Beginn der Sitzung erhalten die Ratsmitglieder die erste Seite der
Anlage zu Vorlage 300/2022 2. Erg. „Haushaltssatzung und -plan 2023, hier:
Beratung im Fachausschuss“ in korrigierter Form. Diese ist auszutauschen.
RM J. J. Schmitz macht darauf aufmerksam, dass zum TOP2, Haushaltssat-
zung und -plan, die Haushaltssatzung als Anlage fehlt.
GOR Linzenich bittet um Nachsicht für dieses Versehen. Der Druck erfolgt
sofort und die Verteilung vor Beschlussfassung über die Satzung.
Es liegen keine Änderungswünsche zur Tagesordnung vor.
BM Pfennings informiert die Anwesenden über den Tod des ehemaligen
Ratsmitgliedes Karl Schavier und bittet um ein stilles Gebet bei einer
Gedenkminute.
A. ÖFFENTLICHE SITZUNGA. ÖFFENTLICHE SITZUNGA. ÖFFENTLICHE SITZUNGA. ÖFFENTLICHE SITZUNGA. ÖFFENTLICHE SITZUNG
1. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 28.09.20221. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 28.09.20221. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 28.09.20221. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 28.09.20221. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 28.09.2022
RM R. Marx erklärt, dass zum TOP4 (öffentlicher Teil) der Niederschrift, in
Bezug auf die Kläranlage Eschweiler, eine umfangreiche Diskussion über die
Einwohnergleichwerte stattgefunden hat. Hierzu stellte RM J. J. Schmitz die
Anregung, einen Vertreter des Wasserverbandes Eifel-Rur in eine der kom-
menden Sitzungen des Bau- und Vergabeausschusses einzuladen. Dies
wurde jedoch nicht in der Niederschrift erfasst.
VA Ortmann erklärt, dass man bereits eine Einladung ausgesprochen hat
und ein Vertreter hierzu einer Sitzung beiwohnen wird.
RM R. Marx bittet trotzdem um Anpassung in der Niederschrift.
BM Pfennings schlägt die Ergänzung der Niederschrift um folgenden Satz
vor:
„Nach Diskussion über mögliche oder nicht mögliche nachträgliche „Wie-
dergutmachung“ von etwaigen Kostenbeiträgen wird der WVER zu einer der
nächsten Sitzungen des Bau- und Vergabeausschusses eingeladen.“
Die öffentliche Niederschrift über die Sitzung des Rates vom 28.09.2022 wird
ohne Mitwirkung derer, die nicht an der Sitzung teilgenommen haben und
unter Berücksichtigung der Änderung, einstimmig genehmigt.
2. Haushaltssatzung und -plan 20232. Haushaltssatzung und -plan 20232. Haushaltssatzung und -plan 20232. Haushaltssatzung und -plan 20232. Haushaltssatzung und -plan 2023
hier: Beratung im Fachausschuss 300/2022 2. Ergänzunghier: Beratung im Fachausschuss 300/2022 2. Ergänzunghier: Beratung im Fachausschuss 300/2022 2. Ergänzunghier: Beratung im Fachausschuss 300/2022 2. Ergänzunghier: Beratung im Fachausschuss 300/2022 2. Ergänzung
BM Pfennings erklärt, dass aufgrund der Zeitersparnis, auf das Verlesen der
Haushaltsreden verzichtet wird.
RM K. Krings erscheint - wie zuvor angekündigt - um 18:14 Uhr zur Sitzung.

RM Schlächter, RM Schumacher und RM Bäcker sprechen ihre Zustimmung
zur Beschlussfassung aus. RM Görke erklärt eine Ablehnung. Die detaillier-
ten Erklärungen sind den nun folgenden Stellungnahmen zu entnehmen:
Haushaltsrede 2023Haushaltsrede 2023Haushaltsrede 2023Haushaltsrede 2023Haushaltsrede 2023
des Fraktionsvorsitzenden der UDB-Fraktion im Rat der Gemeinde Inden -des Fraktionsvorsitzenden der UDB-Fraktion im Rat der Gemeinde Inden -des Fraktionsvorsitzenden der UDB-Fraktion im Rat der Gemeinde Inden -des Fraktionsvorsitzenden der UDB-Fraktion im Rat der Gemeinde Inden -des Fraktionsvorsitzenden der UDB-Fraktion im Rat der Gemeinde Inden -
Herbert SchlächterHerbert SchlächterHerbert SchlächterHerbert SchlächterHerbert Schlächter
(Vereinbarungsgemäß werden die Haushaltsreden nicht vorgetragen son-
dern mit der Niederschrift der Öffentlichkeit zur Kenntnis gegeben).
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,
sehr geehrte Damen und Herren des Rates,
sehr geehrte Damen und Herren,
heute soll die Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushalts-
plans der Gemeinde Inden für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen werden.
Mit einem ausgeglichenen Haushaltsergebnis wird unsere Gemeinde zum
Ende des laufenden Geschäftsjahres 2022 nach einem 10jährigen Konsoli-
dierungszeitraum erfolgreich ihr Haushaltssicherungskonzept umgesetzt
haben.
Dieses für unsere kommunale Selbstverwaltung so wichtige Ziel konnte nur
durch eine gemeinsame Anstrengung von Politik und Verwaltung sowie
einer disziplinierten Haushaltsführung erreicht werden.
Wer aber denkt, man könne jetzt wieder aus dem Vollen schöpfen, der irrt
gewaltig.
Die Sparmaßnahmen müssen weiterhin stringent aufrechterhalten bleiben.
In dem heute zu beschließenden Haushaltsplan für 2023 ist erneut ein
Verlust in Höhe von 983.186,- € ausgewiesen. Die Höhe des Verlustes liegt
ganz knapp unter der kritischen Grenze, so dass die Pflicht zu der erneuten
Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes so gerade noch vermieden
werden konnte.
Bei dieser Berechnung liegen folgende Steuerhebesätze zugrunde:
Grundsteuer A 700%, Grundsteuer B 930%, Gewerbesteuer 700%.
Uns ist bewusst, dass diese Hebesätze, die erneut jeweils um 50%-Punkte
angehoben werden mussten, für unsere Bürgerinnen und Bürger aber
insbesondere auch für unsere Gewerbetreibenden eine große Belastung
bedeuten.
Um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten, ist diese Anhebung
aber leider alternativlos.
Das Grundproblem der defizitären Haushalte vieler Kommunen ist immer
noch die mangelhafte Finanzausstattung durch Bund und Land.
Wie auch schon in den letzten Jahren ausgeführt, sind die meisten Städte
und Gemeinden finanziell schlichtweg mit den Aufgaben, die ihnen übertra-
gen wurden und werden, überfordert. Die Kommunen zahlen für Beschlüsse,
die auf Bundes- und Landesebene getroffen werden. Einen finanziell adä-
quaten Ausgleich bekommen sie dafür aber allzu oft nicht oder nicht in
ausreichendem Maße.
Die jüngst von der Bundesregierung getroffene Entscheidung bezüglich der
Verbesserungen beim Wohngeldbezug mag hierfür nur ein Beispiel sein: Die
durch diese Entscheidung um das Dreifache angestiegene Anzahl der zu
bearbeitenden Anträge kann von unserer Gemeindeverwaltung mit beste-
hendem Personal nicht mehr bearbeitet werden. Hier wird zusätzlicher
Personalaufwand erforderlich, der von der Gemeinde und damit über die
Gemeindesteuern letztendlich von unseren Bürgerinnen und Bürgern zu
finanzieren ist. Einen Ausgleich dafür gibt es nicht.
Dieses Beispiel macht deutlich, dass die zukünftige Entwicklung unseres
Gemeindehaushalts, und damit auch die Entwicklung unserer Steuerhebe-
sätze maßgeblich abhängig sind von einer von Bund und Land zu erbringen-
den auskömmlichen Finanzierung der Kommunen für die ihr von dort über-
tragenen Aufgaben (Konnexitätsprinzip). Wir fordern daher vom Land NRW
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ein Gemeindefinanzierungsgesetz, das unserer Kommune die Finanzierung
ihrer kommunalen Selbstverwaltung ermöglicht.
Das bisher von der Landesregierung praktizierte Verfahren über „Fördertöp-
fe“ ist nicht zielführend. Ein solches Verfahren bindet viel Personal mit dem
Aufspüren, Beantragen und Genehmigung von Fördermittel und mag allenfalls
dazu dienen, eine Landesregierung ins schöne Licht zu rücken, wenn wieder
mal werbewirksam ein Förderscheck überreicht wird.
Die schnelle Überweisung von zweckgebundenen Mitteln mit an-
schließend zu erbringendem Verwendungsnachweis wäre hier sicherlich
deutlich hilfreicher.
Steigende Kreis- und Jugendamtsumlagen belasten immer stärker den
Gemeindehaushalt.
Ein weiteres Problem für unsere Haushaltslage sind die kaum von den
Kommunen zu beeinflussenden, in den letzten Jahren immer wieder anstei-
genden Kreis- und Jugendamtsumlagen.
Bei einem gesamten Aufwandsvolumen unseres Haushaltes i. H. v. rd. 21
Mio. € betragen die an den Kreis abzuführenden Umlagen im Jahr 2023 rd.
7,3 Mio. € und damit mehr als ein Drittel der gesamten Aufwendungen. Auch
in den nächsten Jahren sind weitere Steigerungen der Kreis- und insbesondere
der Jugendamtsumlage sehr wahrscheinlich.
HerHerHerHerHerausforderungen und weitere ausforderungen und weitere ausforderungen und weitere ausforderungen und weitere ausforderungen und weitere AufgabenfelderAufgabenfelderAufgabenfelderAufgabenfelderAufgabenfelder.....
Als direkt betroffene Tagebaukommune hat unsere Gemeinde die Folgen
des Strukturwandels unmittelbar zu schultern. Das Gemeindegebiet liegt zu
einem Drittel im Tagebauloch. Gewerbeflächen, wie sie in anderen Kommu-
nen vermarktet werden, hat unsere Gemeinde kaum noch. Die wegfallenden
Arbeitsplätze müssen aber dringend durch neue ersetzt werden. Hierzu sind
wir auf die Kooperation mit unseren Nachbarkommunen angewiesen. Ein
Schlüssel hierzu liegt weiterhin in einer engen Zusammenarbeit mit dem
Kreis Düren und RWE Power.
Sehr ähnlich sind die Verhältnisse bei der Entwicklung weiterer Baugebiete.
Die Schaffung von Wohnraum ist von extentieller Bedeutung für unsere
Gemeinde.
Hier sind wir auf die Genehmigung zusätzlicher Wohnbauflächen in der
Landesentwicklungsplanung angewiesen.
Der Bereich Freizeit und Tourismus ist eine wesentliche Zukunftspers-
pektive.
Der Rahmenplan Indesee wurde überarbeitet und in der Fassung 2.0 am
08.12.2022 vom Hauptausschuss genehmigt. In einem ersten Schritt wurde
die Zielvorstellung für den Endzustand erarbeitet, um danach auch die
Planungen für die Zwischenlandschaften zu modifizieren.
Die menschenwürdige Unterbringung der geflüchteten Menschen ist für
unsere kleine Gemeinde eine besondere Herausforderung. Die Anmietung
von Bestandsimmobilien war zunächst das Mittel der Wahl. Die große Zahl
von Flüchtlingszuweisungen machte aber zusätzlich die teure Unterbrin-
gung in Chalets und Wohncontainern erforderlich. Die nach der Hochwasser-
katastrophe im Jahre 2021 einzig verbliebene und für den Schul- und
Vereinssport noch nutzbare Turnhalle in Lucherberg musste als Notunter-
kunft vorbereitet werden. Die Inanspruchnahme der Turnhalle konnte bisher
vermieden werden. Um auch die weiteren zugewiesenen Flüchtlinge men-
schenwürdig unterbringen zu können, hat die Gemeinde sich entschlossen,
selbst Wohnraum zu schaffen. Mit der Fertigstellung der Unterkünfte an der
Merödgenerstr. für rund 80 Personen wird im März 2023 gerechnet. Ein
erstes Vierfamilienhaus wird im nächsten Jahr in der Römerstr. gebaut. Die
mit günstigen Mitteln geförderte Schaffung von Wohnraum bietet nicht nur
eine menschenwürdige Unterbringung, sondern stellt auch gegenüber der
Anmietung von Wohnmöglichkeiten für unsere Gemeinde eine wesentlich
wirtschaftlichere Lösung dar.
Haushaltsdisziplin und wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2023Haushaltsdisziplin und wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2023Haushaltsdisziplin und wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2023Haushaltsdisziplin und wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2023Haushaltsdisziplin und wesentliche Investitionen im Haushaltsjahr 2023
Neben der Identifizierung und Einhaltung von Sparmaßnahmen ist auch ein
besonderes Augenmerk auf die Erzielung von zusätzlichen Einnahmen zu
richten, denn Steuererhöhungen allein können nicht die Lösung sein.
Auf Antrag der UDB-Fraktion werden beispielsweise die Parkgebühren für
das Parken am Indemann zum 01.01.2023 angehoben. Hierdurch kann eine
für unsere Bürgerinnen und Bürger steuerentlastende Verbesserung der
Einnahmen in Höhe von rd. 25 T€ jährlich im Haushaltsplan veranschlagt
werden.
Die im Haushaltsplan veranschlagten und zum Teil durch Fördergelder
finanzierten Investitionen in Höhe von rund 7,6 Mio. € in 2023 sind sinnvoll

und werden von der UDB unterstützt. Hierzu gehören vor allem:
die geförderte Weiterentwicklung des Freizeitzentrums Goltsteinkuppe mit
800 T€ (in den nächsten Jahren werden hier inklusive der Fördermittel
insgesamt über 10 Mio. € investiert), die Schaffung von Wohnraum mit 2,5
Mio. €, die Modernisierung des Sportparks Merödgen mit 1,8 Mio. €, der
längst überfällige Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Frenz mit 590 T€
und barrierefreie Haltestellen im Gemeindegebiet mit rd. 300 T€.
Diese gewaltigen Investitionen können nur durch die Inanspruchnahme von
Fördermitteln und Wiederaufbauhilfen gestemmt werden.
Erfolge und Erfolge und Erfolge und Erfolge und Erfolge und AusblickAusblickAusblickAusblickAusblick
Wir haben mit dem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unserer Gemeindeverwaltung und der Unterstützung unseres Bürgermeis-
ters die Entwicklung unserer Gemeinde sehr gut vorangebracht:
Die weitere Entwicklung unseres Industriegebietes „Am Grachtweg“ ist in
vollem Gange. Neben der bereits vor Ort ansässigen Niederlassung der Fa.
Hammer steht die Aufnahme des Geschäftsbetriebes einer Zweigniederlas-
sung der Fa. Babor unmittelbar bevor.
Erste Steuererträge aus diesem neuen Industriegebiet konnten bereits
vereinnahmt werden.
Die Erweiterung des Gewerbegebietes „Grachtweg Nord“ ist auf den Weg
gebracht.
Die, durch die bereits unterzeichnete Absichtserklärung, dokumentierte
Schaffung eines 50 Hektar großen interkommunalen Gewerbe- und Indus-
triegebietes Langerwehe/Inden auf Langerweher Gebiet in unmittelbarer
Nähe zur A4 wird weiterhin verfolgt.
Das Verfahren zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 37 „Am Frenzer Weg“
wird als beschleunigtes Verfahren durchgeführt.
Für den Bebauungsplan Nr. 44 „In den Kleingärten-Lucherberg“ wurde ein
Aufstellungsbeschluss gefasst.
Im Baugebiet „Alte Brikettfabrik“ an der Goltsteinstraße sollen rund 170
Wohneinheiten errichtet werden. Ein Aldi Markt ist bereits in Betrieb,
weitere Gewerbeansiedlungen werden dort folgen.
Für das Baugebiet „Sportplatz Frenz“ steht die Vermarktung der Grundstü-
cke an.
Die Gemeinde Inden ist offensichtlich stark nachgefragt. Die Bodenrichtwer-
te sind seit Jahresbeginn noch einmal deutlich angestiegen.
Weitere Baugebiete werden gemäß der 1. Fortschreibung des Rahmenver-
trages mit RWE Power weiterentwickelt.
Auch die Chancen, die sich durch den Strukturwandel bieten, müssen
zeitnah ergriffen werden. Hierbei spielt die Gemeindeentwicklungsplanung
eine zentrale Rolle.
Die Weiterentwicklung der Goltsteinkuppe als Freizeitzentrum sowie die
Entwicklung der zukünftigen Seerandgebiete genießen hohe Priorität. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Stabsstelle Strukturwandel, Pla-
nung und Entwicklung sind mit Unterstützung der Entwicklungsgesellschaft
indeland erfolgreich u. a. damit beschäftigt, die Antragsvoraussetzungen für
die Förderung einer Vielzahl von Projekten zu schaffen.
Alle diese Maßnahmen werden zukünftig dabei helfen, das im Haushalt
immer noch vorhandene strukturelle Defizit zu überwinden.
Sehr geehrte Damen und Herren,
unsere von drei Umsiedlungen geplagte Gemeinde ist auf gutem Wege, die
Einwohner- und Gewerbeverluste allmählich wieder auszugleichen. Dies
belegt die aufgezeigte positive Entwicklung im Bereich der Gewerbeansied-
lung und Wohnbebauung. Wie schon deutlich zum Ausdruck gebracht ist eine
kluge, nachhaltige und sparsame Verwendung der knappen Haushaltsmittel
aber weiterhin unumgänglich.
Die meisten Entscheidungen zum vorliegenden Zahlenwerk wurden in den
diesjährigen Haushaltsplanberatungen von allen Fraktionen konstruktiv
beraten.
Die UDB-Fraktion stimmt dem auf Basis der Entscheidungen im Hauptaus-
schuss am 08.12.2022 überarbeiteten Haushaltsplan für das Jahr 2023, der
Haushaltssatzung 2023 und dem Stellenplan zu.
Ich bedanke mich bei unserem Bürgermeister Stefan Pfennings, seinem
Allgemeinen Vertreter im Amt Herrn Linzenich sowie den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern der Verwaltung für die Erarbeitung des Haushaltsplanes
2023 und die gute Unterstützung bei den Haushaltsberatungen sowie bei
unserer kommunalpolitischen Arbeit insgesamt.
Ein Dank gilt auch allen Fraktionen im Rat der Gemeinde Inden für die fairen
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und konstruktiven Diskussionen in den Ausschüssen.
Freigabe nach Einreichung zur Niederschrift in der Ratssitzung am 15.12.2022
Herbert Schlächter
(Vorsitzender der UDB-Fraktion)
CDU Fraktion, Rat der Gemeinde IndenCDU Fraktion, Rat der Gemeinde IndenCDU Fraktion, Rat der Gemeinde IndenCDU Fraktion, Rat der Gemeinde IndenCDU Fraktion, Rat der Gemeinde Inden
CDU FCDU FCDU FCDU FCDU Frrrrraktionsvorsitzenderaktionsvorsitzenderaktionsvorsitzenderaktionsvorsitzenderaktionsvorsitzender,,,,, Olaf Schumacher Olaf Schumacher Olaf Schumacher Olaf Schumacher Olaf Schumacher
Rathausstraße 1
52459 Inden
Inden, 15.12.2022
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Stefan Pfennings
sehr geehrter Herr Linzenich,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
sehr geehrte Vertretung der Presse,
sehr geehrte Damen und Herren,
werte Kolleginnen und Kollegen im Rat,
Stellungnahme zum Haushalt 2023
Zu Beginn dieses Jahrs haben wir einer vorgezogenen Hebesatzung
ausnahmsweise noch einmal zugestimmt. So konnte beim Versand der
Bescheide Geld eingespart werden und die Grundbesitzabgabenbescheide
mussten nicht aktualisiert, nochmals versandt werden. Wir haben diesem
Vorgehen jedoch nur unter der Voraussetzung zugestimmt, das entspre-
chende Haushaltsberatungen für 2023 dann aber vor der Verabschiedung
erfolgen. Die Verwaltung hat daraufhin am 28.09.2022 den Haushaltsplan
eingebracht und wir konnten frühzeitig mit den Beratungen starten, um
noch vor dem Kalenderjahr 2023 den Haushaltsplan und die Haushaltssat-
zung für eben dieses Jahr 2023 zu beschließen. Eigentlich sollte man
meinen, dass es ja normal ist, den „Wirtschaftsplan“ im Voraus stehen zu
haben. In der Privatwirtschaft ist das auch die Regel. Und es gilt der
allgemeine Haushaltsgrundsatz der Vorherigkeit. Für die Gemeinde Inden
ist es nun auch gelungen, dass der Haushaltsplan vor Beginn desjenigen
Haushaltsjahres per Haushaltssatzung beschlossen ist. Ein Novum, haben
die meisten Verabschiedungen doch erst während des laufenden Haushalts-
jahres stattgefunden. Der Umstand, dass wir nun, wie der Bürgermeister
sagen würde, „vor die Lage“ gekommen sind, ist sicherlich unserem Wunsch
und der sich stetig verbessernden Qualität der Vorbereitung aus der Käm-
merei heraus zu verdanken. Nicht das die Zahlen als solches besser gewor-
den wären, aber die Aufbereitung und die Qualität des Planwerks hat
deutlich gewonnen. Für diesen unermüdlichen Einsatz unseren herzlichsten
Dank. Mit der Nutzung moderner Technik bzw. Software ist auch die Bera-
tung einfacher geworden. Der Haushalt ist digital verfügbar, für die Bürger-
schaft einsehbar und kann auch digital bearbeitet werden. Fragen zum
Haushalt können so einfacher eingebracht und von der Verwaltung zügig
beantwortet werden. Die Vorbereitungen in den Fachausschüssen und im
Hauptausschuss ist damit verbessert worden.
Allerdings hat sich auch gezeigt, dass mit früherer Einbringung des Plan-
werks noch nicht alle aktuellen Orientierungsdaten vorlagen. Der frühere
Zeitpunkt der Einbringung, bringt also auch Unsicherheit.
Unsicherheit in einer unsicheren Zeit. D.h. nicht nur, dass nicht alle Orientie-
rungszahlen vorlagen und erst im Laufe der Beratungszeit stärker eingeflos-
sen sind. Nein es herrscht in dieser Multikrisenzeit auch generelle Unsicher-
heit. Das findet sich im Planwerk wieder. So sind z.B. die Ansätze für
Energiekosten erhöht worden. Auch die aktuellen Inflationswerte lesen sich
durch einen leicht erhöhten Kostenspiegel im gesamten Planwerk ab. Wenn
auch diverse Kosten isoliert werden können, wie z.B. jene Kosten, welche
durch die Pandemie entstanden sind, so steigen doch insgesamt die Kosten.
Es herrscht Krieg in Europa, unmittelbar vor unserer Haustüre. Eine Kata-
strophe mehr, die zur Flucht führt und auch ganz konkret bei uns hier vor Ort
in Inden angekommen ist. Wir helfen, keine Frage, aber das kostet und
bindet Ressourcen. Umso wichtiger ist in Krisenzeiten eine funktionsfähige
kommunale Daseinsvorsorge. Allein hierfür muss ein zügig genehmigter
Haushalt vorliegen. Betrachten wir darüber hinaus die besondere Lage der
Gemeinde Inden, geografisch und auch zeitlich. Wir sind mitten im Struktur-
wandel, vom Tagebau zur Nachfolgelandschaft, sind es nur noch wenige
Jahre. Es wäre fatal und sogar schädlich, wenn wir durch einen fehlenden
Haushalt, bzw. Nothaushalt diesen Prozess ausbremsen würden. Diverse
Prozesse und Fördermittelkulissen sind angestoßen und werden aktuell
bearbeitet. Ohne einen verabschiedeten Haushalt laufen wir Gefahr wohl-
möglich sogar Förderkulissen zu stoppen, oder gar Gelder zurückzahlen zu

müssen. Denken Sie nur an den Sportpark, oder die Entwicklung am Inde-
mann. Und wenn es nur daran scheitert, dass wir unseren Eigenanteil nicht
auszahlen können, weil kein genehmigter Haushalt vorliegt. Wohlmöglich
würden wir sogar Personal verlieren, Personalstellen, welche zum Teil auch
gefördert sind. Das darf nicht passieren! Mit einem Nothaushalt zu wirt-
schaften heißt, dass nur die Pflichtaufgaben umgesetzt werden. Freiwillige
Ausgaben von der Martinsbrezel bis zu Eigenanteilen an Fördermittelpro-
grammen fallen dann weg. Die negativen Auswirkungen übersteigen sicherlich
den zweifelhaften Einspareffekt.
Für uns als CDU war klar, solch ein Szenario wollen wir nicht. Wir sind nicht
die Partei, welche sich einfach weg duckt. Wir sind nicht die, welche es sich
einfach machen und an einer Entscheidung einfach nicht mitwirken, weil
man nicht mit den Konsequenzen konfrontiert werden möchte. Wir entsin-
nen uns gut, dass dies bei Beschlüssen zum Haushalt in den vorherigen
Jahren der UDB vorbehalten war. Einfach ablehnen sich zurücklehnen, nach
Hilfe von außen hoffen, das ist nichts anderes als vor den Problemen
wegzulaufen. Umso erstaunlicher das hier bei besagter Fraktion nun der
Wandel eingesetzt hat. Wohlmöglich lehnen nun andere Vertreter ab. Wir
sind es jedenfalls nicht, wenngleich die Zahlen zum Weglaufen sind und die
Hebesätze leider wieder angehoben werden müssen.
Es graut einem, wenn wieder Haushaltsberatungen anstehen. Es graut
einen nicht auf fachlicher Sicht, hier sind wir aufgestellt, nein moralisch.
Niemand will Steuererhöhungen, geschweige denn dafür verantwortlich
sein. Aber was bleibt übrig? Wo sind die Alternativen? Wer hier mit vertret-
barem Sparpotenzial ankommt und welches findet, ist immer herzlich
willkommen und wir werden gute Vorschläge umsetzen. Aber es ist schon so,
dass jedes Jahr nach genau diesem Potenzial akribisch gesucht wird. Oftmals
wird sich wegen 5 Euro gezankt. Manchmal finden sich auch „größere
kleinere“ Summen. Oder ein nicht dramatischer Zahlendreher wird ent-
deckt. Hier und da werden sogar noch anderweitige Einnahmen gefunden,
wenn z.B. die Parkgebühren leicht erhöht werden. Manch einer wird sogar
kreativ und bringt Vorschläge ein, die Gemeinde Inden solle ein Fest
veranstalten, Kürbismarkt, Winterzauber, oder so ähnlich. Der erst kürzlich
gebaute Solarpark sollte beisteuern und auch die Windräder, welche an der
Gemeindegrenze stehen, Stichwort EEG Einspeisevergütung. Hier muss
sicherlich noch verhandelt werden. Solche oder ähnliche Projekte könnten
positive Effekte bringen. Wir bekommen auch neue Einnahmen aus der
weiteren Ansiedlung von Gewerbe hinzu und freuen uns über jedes Unter-
nehmen, über jeden Gewerbebetrieb, welcher sich für die Gemeinde Inden
entscheidet. Auch weil neue Arbeitsplätze damit verbunden sind, welche wir
dringend benötigen.
Aber machen wir uns nix vor, viel Fläche steht für eine Neuansiedlung nicht
zur Verfügung und so mancher Wunsch konnte schon nicht erfüllt werden.
Zwar ist es gelungen ein kleineres Gebiet genehmigt zu bekommen, aber
zukünftig wird es kaum noch Gewerbeflächenzuwachs geben, schlicht, weil
die Fläche abgebaggert ist und eine weitere Ausweisung sich eher restriktiv
darstellt. Da bleibt nur der Focus auf interkommunale Gewerbegebiete, die
in der Entwicklung aber noch brauchen. Hier fordern wir mehr Geschwindig-
keit ein. Alles in allem ein strukturelles Problem, für eine Gemeinde, welche
ihre größte Fläche der Energiegewinnung und damit dem Allgemeinwohl zur
Verfügung gestellt hat. Es ist keine Fläche da, schon allein physisch nicht.
Und wie ist es bei Baugebieten für die Wohnbebauung? So ähnlich gilt das
auch für die Ausweisung von neuen Wohnbebauungsflächen. Ja jeder Haus-
halt zählt, ja wir wollen wachsen, ja es werden Gebiete entwickelt und ja es
stehen auch aktuell Entwicklungsflächen bereit. Aber das hilft für 2023 nur
bedingt, denn bis die neuen Haushalte zum Haushalt beitragen können,
dauert es. Gut aber das wir auf die neuen Baugebiete gedrängt haben und
auch die privaten Investoren in Inden Altdorf und im Goltsteinquartier sollen
hier löblich erwähnt werden. Das Baugebiet Frenz, welches wir immer
unterstützt haben, ist nun als nächstes in der Vermarktung. Die Frage ist nur,
reicht das, reicht das insbesondere auf längere Sicht? Oder ist das struktu-
relle Defizit schlicht zu groß, um es mit der Grundsteuer B und der Gewerbe-
steuer abzufangen. Es kann nicht richtig sein, die Steuerschraube immer und
immer wieder aufzudrehen und jedes Jahr dieselbe traurige Botschaft der
Erhöhung verkünden zu müssen.
Wir werden mit den neuen Steuersätzen zu den Spitzenpositionen in NRW
aufrücken. Der Durchschnitt bei der Grundsteuer B in NRW lag 2021 bei
550%. Wir sind jetzt bei 930%. In den letzten Jahren musste immer weiter
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erhöht werden. Wo soll das hinführen? Demnächst dann weit über 1000%
und dann kommt die Grundsteuerreform obendrauf. Wird es dann zum Luxus
in Inden zu wohnen? Dann brauchen wir auch keine Baugebiete mehr. Nur so
zum Vergleich, die Grundsteuer B liegt auf Sylt bei ca. 330%. Nun kann man
dem entgegenhalten das eine Erhöhung um 50% Punkte im Durchschnitt
der 3037 Grundsteuer B-pflichtigen, etwa 43,50 € im Jahr ausmacht, d.h. im
Monat ca. 3,62 €. Ich betone, das ist der Durchschnitt, von der kleinen
Wohnung bis zum größeren Haus. Die Reduzierung der Steigerung von 100
auf 50 Punkte ist im Laufe der Beratung erst entstanden und ist in der
Veränderungsliste ablesbar.
Dramatischer sieht es bei der Gewerbesteuer aus. Hier sind wir Spitzenrei-
ter und werden es mit der erneuten Erhöhung auch bleiben. Bis ins Handels-
blatt haben wir es geschafft (Ausgabe vom 06.10.22). Das ist Negativwer-
bung. Und wir können es nur wiederholen. Es ist eben kein durchlaufender
Posten, sondern auch diese Abgabe muss erst einmal erwirtschaftet werden.
Und bei diesen hohen Prozentzahlen ist das ordentlich Liquidität, welche
verloren geht. Die Vermutung liegt nahe, dass die hohen Prozentsätze nicht
gegeben wären, wenn ein großer Gewerbesteuerzahler mit noch größeren
Schaufelradbaggern hier nicht vor Ort wäre und so schnell auch nicht
wegkann. Für diejenigen, welche ihr Firmenschild auch in einer anderen
Kommune anbringen können, wird diese Überlegung durchaus interessant.
Die Spitze ist mehr als erreicht. Denn anders als bei der Grundsteuer B sind
es durchaus größere Summen, welche hier mehr zu stemmen sind. Das ist
aber ganz individuell. Innerhalb der Fraktion haben wir kontrovers disku-
tiert, ob es nicht sinniger ist, die Gewerbesteuer eben nicht so stark
anzuheben und dafür die Grundsteuer B stärker zu belasten.
Wir haben innerhalb der Fraktion sehr gerungen.
Es stand aber immer fest, dass die CDU-Fraktion nicht hingehen und einen
Haushalt blockieren, bzw. ablehnen kann und damit die Verwaltung finanzi-
ell lahmlegen. Das Risiko, z.B. den Sportpark nicht umsetzen zu können ist
viel zu groß. Auch Projekte, wie das Willkommenszentrum am Indemann mit
entsprechenden Strukturen bis in den Kernort Inden Altdorf hinein wären
gefährdet. Baugebiete in Schophoven oder geplante Entwicklungen in La-
mersdorf ständen ebenfalls in Frage. Von Mobilitätskonzepten und Entwick-
lungen rund um den See ganz zu schweigen. Das Risiko, Geld, Zeit, Förde-
rungen,... bis hin zum Personal zu verlieren, ist nicht tragbar. Also sind wir
gezwungen, ein tragfähiges Haushaltskonzept zu finden. Wir haben intern
nur sehr stark damit gerungen, welches Konzept wir mittragen können. Die
Gewerbesteuer geringer ansteigen zu lassen und damit die Grundsteuer B
höher zu setzen, war eine Option. Mit knapper interner Mehrheit haben wir
uns aber für eine gleichmäßige Erhöhung aller Hebesätze ausgesprochen,
um die Belastung nicht überproportional den Bürgerinnen und Bürgern
aufzubürden. Hilfreich war sicherlich, dass wir im Laufe der Beratung dann
doch noch Möglichkeiten gefunden haben, die Hebesätze nicht um 100,
sondern je um 50 Prozent zu erhöhen. Für diese Variante kann die CDU ihre
Zustimmung geben.
Es bleibt dennoch festzuhalten, dass mit der Zustimmung zur finalen Simu-
lation der Kämmerei, indem alle Realsteuersätze um je 50 Punkte angeho-
ben werden, zwar der Haushalt 23 „gerettet“ wird, es aber bei dem
strukturellen Problem und den allgemeinen Unzulänglichkeiten der kommu-
nalen Haushaltsfinanzierung bleibt. Und das wird uns die nächsten Jahre
einholen, wenn hier nicht gegengesteuert werden kann. Das geht soweit,
dass der ein oder andere dem Gedanken verfallen könnte, die Selbständig-
keit der Kommune zu Gunsten größerer Strukturen aufzugeben, um im
Sinne der größeren Verteilung der Kosten, es für den Einzelnen in der
Belastung zu minimieren. Was nützt die schönste Eigenständigkeit, wenn
diese nicht zu bezahlen ist. Soweit muss es aber nicht kommen, wenn unsere
Kommune besser unterstützt wird. Das Stichwort heißt hier zum Beispiel:
„Konnexitätsprinzip“.
KonnexitätsprinzipKonnexitätsprinzipKonnexitätsprinzipKonnexitätsprinzipKonnexitätsprinzip
Das Konnexitätsprinzip ist im deutschen Staatsrecht verankert und besagt,
dass die für eine Aufgabe zuständige staatliche Ebene (der Bund oder die
Länder) auch für die Wahrnehmung der Aufgabe verantwortlich ist. Aber ist
das so in der Gemeinde Inden? Nein! Immer mehr Aufgaben werden vom
Bund und auch vom Land in die Kommunen weitergegeben ohne für den
entsprechenden Ausgleich zu sorgen. Nehmen wir als Beispiel das Bürger-
geld, welches die aktuelle Regierung beschlossen hat. Um das höhere
Aufkommen in der Kommune Inden zu bewältigen, muss zusätzliches Perso-

nal eingestellt werden. Wer bezahlt die zusätzliche Stelle? Beispiel Flücht-
lingsbetreuung oder Unterbringung. Ja es können die Kosten separiert
werden und ja es gibt auch einen finanziellen Ausgleich. Aber alle Kosten
werden eben nicht aufgefangen und der personelle Aufwand ist enorm.
Gemeindefinanzierungsgesetz 2023Gemeindefinanzierungsgesetz 2023Gemeindefinanzierungsgesetz 2023Gemeindefinanzierungsgesetz 2023Gemeindefinanzierungsgesetz 2023
Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes Nordrhein-Westfalen an
die Gemeinden und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2023 (Gemeinde-
finanzierungsgesetz 2023 - GFG 2023)
Die Kommunen hoffen, dass das GFG 2023 den Anforderungen der gewalti-
gen Krisen, in denen wir uns befinden gerecht wird. Momentan laufen die
Debatten im Landtag noch. Die Kommunen haben „allen Grund zu massiver
finanzieller Besorgnis“. Das ist ein Zitat des Hauptgeschäftsführers des
Städte- und Gemeindebundes NRW Christof Sommer. Ein weiteres Zitat:
„Die Krise trifft die Kommunen mit voller Wucht, in ganz NRW rechnen die
Kämmerer im Haushalt 2023 mit millionenschweren Defiziten. Selbst die
Kommunen, die noch finanzielle Reserven hatten, bluten jetzt aus. Die
Städte und Gemeinden stehen vor einer ernsten Finanzkrise. Die Ausgaben
übersteigen die Einnahmen bei Weitem und zwingen die Kommunen, mehr
Liquiditätskredite aufzunehmen.“ Dieses Zitat stammt von Dr. Eckhard
Ruthemeyer, Präsident des Städte- und Gemeindebundes und Bürgermeis-
ter der Stadt Soest. Inden steht also nicht allein mit dem Problem der
Unterfinanzierung da.
5 Millionen sind als Kredite für Investitionen in Inden erforderlich. Es trifft uns
hier besonders hart, da wir gegenüber anderen Kommunen zusätzlich den
Strukturwandel zu stemmen haben. Und das kostet. Das kostet so viel, das
Projekte in Frage gestellt werden, auch wenn diese vielleicht erst in 50
Jahren realisiert werden, siehe Kanalverbindung. Sicherlich gehört alles
immer auf den finanziellen Prüfstand, jedoch müssen wir aufpassen, dass wir
der nächsten und übernächsten Generation nicht die Möglichkeiten zur
Entwicklung nehmen. Inden ist daher besonders auf Gelder vom Land und
auch aus dem Strukturwandelpaket angewiesen. Ein stetiger Kampf.
Die Abhängigkeit vom Land ist mehr als deutlich. Die CDU geführte Landes-
regierung hat es zwar geschafft den ländlichen Raum zu stärken, was ja auch
immer noch erklärtes Ziel ist. Dies ist mit einem grünen Koalitionspartner
aber wohl etwas schwieriger, da deren Fokus mehr auf dem urbanen Raum
liegt. Wir werden sehen, was das finale Ergebnis bringt.
FörderprogrammeFörderprogrammeFörderprogrammeFörderprogrammeFörderprogramme
Gestärkt wurde und wird vor allem mit diversen Förderprogrammen. Ja das
hilft, keine Frage, aber der Aufwand zur Antragstellung und Abwicklung ist
enorm. Ohne Fachpersonal ist das nicht mehr leistbar. Und so haben wir
glücklicherweise eine Fördermittelmanagerin für unsere Kommune gewin-
nen können, welche sich dafür einsetzt, Fördermittel für uns zu akquirieren.
Die Stelle selbst ist übrigens gefördert. Wir fordern, etwas weniger Förder-
programme und etwas mehr Pauschalen. Die schönste Förderkulisse ist nur
so gut, wie sie auch umgesetzt werden kann.
UmlagenUmlagenUmlagenUmlagenUmlagen
Wie sollte es anders sein, auch diese steigen von Jahr zu Jahr. Wir haben
glücklicherweise recht früh unsere Kindergärten übertragen, dafür steigt
aber jetzt die Umlage. Sicherlich erhalten wir auch entsprechende Gegen-
leistungen zu all diesen Umlagen, aber eine sachliche Überprüfung und die
Frage, ob das eine oder andere wirklich immer nötig ist sei gestattet. Und
wenn Rücklagen aufgelöst werden und die Möglichkeit besteht, die Kom-
mune zeitgerecht zu entlasten, sollte das in Erwägung gezogen werden. Die
Bürgermeisterkonferenz hat das schon entsprechend deutlich gemacht. Die
Kommunen und insb. Inden in seiner besonderen Situation ist auf jeden Euro
angewiesen.
Nichts zu entscheidenNichts zu entscheidenNichts zu entscheidenNichts zu entscheidenNichts zu entscheiden
Das wir mit unseren Problemen nicht alleine dastehen, zeigt die Presse,
welche dieser Tage über steigende Gebühren und klamme Kommunalhaus-
halte berichtet. Dabei wird auch immer wieder deutlich, dass es so viel gar
nicht mehr zu entscheiden gibt (siehe Konnexitätsprinzip). So trifft es der
Presseartikel „Nichts zu entscheiden“ vom 10.12.22 Jülicher Nachrichten,
Seite 14 ganz gut. Viele Entscheidungen aus Düsseldorf und Berlin müssen
mitgetragen werden und gegenüber den Menschen vor Ort vertreten wer-
den. Nur zu entscheiden hat die Kommunalpolitik doch recht wenig. Der
überwiegende Teil sind Pflichtausgaben und Vorgaben übergeordneter Stel-
len. Der Spielraum auch auf den Haushalt entsprechend Einfluss zu
nehmen ist doch über die Jahre immer mehr zusammengeschrumpft.
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Zusammenfassung, BeschlussZusammenfassung, BeschlussZusammenfassung, BeschlussZusammenfassung, BeschlussZusammenfassung, Beschluss
Trotz aller Unwägbarkeiten, Hindernissen, Krisen und miesen Zahlen, ste-
hen wir als CDU-Inden zur Verantwortung und stemmen uns gegen alle
Widerstände. Wir hoffen, dass wir mit dem Kompromiss, die Hebesätze um
jeweils 50 Prozentpunkte anzuheben, einen positiven Beitrag zur Entwick-
lung geben können und versprechen nicht locker zu lassen um Verbesserun-
gen auch vom Land und Bund einzufordern. Auch wenn nicht viel Spielraum
gegeben ist, werden wir nach weiteren Verbesserungspotenzialen suchen.
Die CDU-Fraktion stimmt der Vorlage 300/2022 2. Ergänzung und damit dem
Haushaltsplan sowie der entsprechenden Satzung zu und bestätigt im Sinne
dieser Vorlage, den Ergebnis- und Finanzplan, nebst Stellenplan und weite-
ren Anlagen.
Das Jahr 2023 zeichnet im Planansatz 20.428.708 € im Ertrag. 21.411.894 €
stehen im Aufwand. Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
983.186,- € festgesetzt.
Die Hebesätze werden jeweils um 50 Prozentpunkte angehoben. D.h.
es gelten ab 2023: 700% für die Grundsteuer A und 700% für die
Gewerbesteuer.
Der Hebesatz für die Grundsteuer B wird auf 930% angehoben.
Wir bedanken uns ausdrücklich bei der Verwaltung für die sehr gute Vorbe-
reitung und die Bereitschaft, vielfach neue Simulationen zu fahren. Wir
bedanken uns für die Bereitschaft der Erklärungen in den Sitzungen, per
Telefon und auch digital. Die Beratungszeit wurde gegenüber den Vorjahren
erheblich beschleunigt und wir genügen erstmals seit vielen Jahren dem
Haushaltsgrundsatz der Vorherigkeit.
Wir bedanken uns auch bei den Kolleginnen und Kollegen der anderen
Fraktionen für den wertschätzenden Austausch, gerade auch dann, wenn wir
nicht einer Meinung sind.
Für die CDU-Fraktion der Gemeinde Inden
Olaf Schumacher
SPD-Gemeinderatsfraktion IndenSPD-Gemeinderatsfraktion IndenSPD-Gemeinderatsfraktion IndenSPD-Gemeinderatsfraktion IndenSPD-Gemeinderatsfraktion Inden
Stellungnahme
zur Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2023
Es gilt das gesprochene Wort
Rudi Görke
Fraktionsvorsitzender
15. Dezember 2022
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pfennings,
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
verehrte Bürgerinnen und Bürger,
nach Abschluss der Haushaltsberatungen müssen wir feststellen, dass die
finanzielle Situation mehr als kritisch zu bewerten ist. Dennoch ist der Etat
für 2023 nach Auffassung der Verwaltung noch genehmigungsfähig.
Um es vorwegzunehmen wird die SPD-Fraktion nach dem Ergebnis der
Sitzungen des Hauptausschusses vom 7. und 8. Dezember 2022 der Haus-
haltssatzung und dem Haushaltsplan gemäß der Drucksache 300/202, 2.
Ergänzung der Fassung der Änderungsliste vom 12.12.2022 für das Jahr
2023 bestehend aus Ergebnisplan und Finanzplan einschließlich Stellenplan
ablehnen. Die Begründung dazu wird in den nachstehenden Ausführungen
dargelegt.
Zunächst sei an dieser Stelle erwähnt, dass wir als SPD-Fraktion auch unter
schwierigsten Haushaltsbedingungen die Steuersätze so niedrig wie mög-
lich gehalten haben, um die Bürgerinnen und Bürger nicht zu sehr zu
belasten. An diesen Bestrebungen halten wir nach wie vor fest, daher lehnen
wir als SPD-Fraktion auch die Erhöhung aller gemeindlichen Steuerhebesät-
ze um 50 Punkte für das Jahr 2023 ab. Wegen der seit Ausbruch des
verbrecherischen Krieges von Putin gegen die Ukraine bisher entstandenen
Belastungen und auch der noch zu erwartenden zukünftigen Belastungen
für uns alle bei sämtlichen Waren und Gütern des täglichen Lebens, der
Energiepreisentwicklung bei Strom, Gas, Fernwärme, Öl und Holzpellets
sowie der steigenden Zinsen für Darlehen jeglicher Art ist es nicht zu
verantworten, jetzt auch noch die Steuererhöhung zu beschließen, ohne
jede Ausgabeposition des Haushaltsentwurfes in Frage zu stellen. Die infla-
tionsbedingten Effekte mit ihren deutlichen finanzwirtschaftlichen Auswir-
kungen kommen noch hinzu.
Die Hebesätze der gemeindlichen Steuern sind für 2023 vom Bürgermeister,
der UDB, der CDU und den Grünen gegen die Stimmen der SPD wie folgt

festgesetzt worden:
Grundsteuer A 700 (2022= 650)
Grundsteuer B 930 (2022= 880)
Gewerbesteuer 700 (2022= 650)
Die Erhöhung der Hebesätze in allen Bereichen um 50 Punkte bedeutete
dabei eine zusätzliche Belastung für die Steuerzahler.
Aus unserer Sicht darf es kein Ende des Sparens und einer eisernen
Haushaltsdisziplin geben. Bei den Befürwortern der Steuererhöhungen wird
der Weg der eisernen Haushaltsdisziplin verlassen, der in folgenden Zahlen
deutlich wird.
Das Eigenkapital der Gemeinde belief sich nach Umstellung der Haushalts-
wirtschaft auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zum 01.
Januar 2009 auf 30.133.421 €. Lt. Entwurf des Haushaltsplanes für 2023
beträgt das Eigenkapital am 31.12.2021 voraussichtlich 3.898.579 €.
Die Einnahmen betragen 20.428.708 € und die Ausgaben 21.411.894 €,
mithin ergibt sich ein Jahresfehlbetrag von 983.186 €.
Zur Finanzierung der Investitionen wird der Gesamtbetrag der Kredite auf
5.000.000 € festgesetzt.
Der Höchstbetrag für Kredite zur Liquiditätssicherung (besser umgangs-
sprachlich als Überziehungskredite bezeichnet) wird auf 35.000.000 € in der
Haushaltssatzung festgeschrieben (lt. Haushaltssatzung für 2021 waren
„nur“ 30.000.000 € notwendig).
Aus der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu
Beginn des Haushaltsjahres 2023 ist folgendes zu entnehmen:
Kredite für Investitionen vom privaten Kreditmarkt erhöhen sich vom
31.12.2021 von 2.360.000 € auf voraussichtlich 8.860.000 € zum Ende des
Haushaltsjahres 2023.
Kredite zur Liquiditätssicherung vom privaten Kreditmarkt erhöhen sich vom
31.12.2021 von 15.501.000 € auf voraussichtlich 23.000.000 € zum Ende des
Haushaltsjahres 2023.
Unter Hinzuziehung von Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnah-
men wirtschaftlich gleichkommen belaufen sich die Summe aller Verbind-
lichkeiten nach einem Wert von 22.275.000 € per 31.12.2021 auf voraus-
sichtlich 34.599.000 € zum Ende des Haushaltsjahres 2023.
NRW-KrisenbewältigungsgesetzNRW-KrisenbewältigungsgesetzNRW-KrisenbewältigungsgesetzNRW-KrisenbewältigungsgesetzNRW-Krisenbewältigungsgesetz
Die Landesregierung hat nach einer Pressemitteilung am Mittwoch,
7. Dezember 2022, u.a. den Entwurf zum NRW-Krisenbewältigungsgesetz
beim Landtag eingebracht. Damit wird das parlamentarische Beratungsver-
fahren für die Bereitstellung eines Sondervermögens von bis zu 5 Milliarden
Euro zur Bewältigung der Krisensituation in Folge des russischen Angriffs-
kriegs in der Ukraine in Gang gesetzt. Dies ist notwendig, da viele Bürger-
innen und Bürger, Unternehmen und Institutionen mehr und mehr unter den
mittelbaren Folgen, insbesondere den stark gestiegenen Energiepreisen
und der hohen Inflation, leiden und ein deutlicher Einbruch der Wirtschafts-
leistung erkennbar wird. Ob und was hier in Inden ankommen wird, bleibt
abzuwarten.
Orientierungsdaten des Landes NRW für die FinanzplanungOrientierungsdaten des Landes NRW für die FinanzplanungOrientierungsdaten des Landes NRW für die FinanzplanungOrientierungsdaten des Landes NRW für die FinanzplanungOrientierungsdaten des Landes NRW für die Finanzplanung
Im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitali-
sierung des Landes NRW vom 22.11.2022 sind im Einvernehmen mit dem
Ministerium der Finanzen die Orientierungsdaten 2023 bis 2026 für die
mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeinde-
verbände bekanntgegeben worden.
Darin ist unter anderem ausgeführt:
Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die
Gemeinden und Gemeindeverbände und sind deshalb lediglich Anhalts-
punkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet,
unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung
zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Es ist von den Orientierungsdaten
abzuweichen, wenn die individuellen Gegebenheiten vor Ort dies erfordern.
Aufgrund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Risiken sollten die Kommu-
nen ihrer Haushaltsplanung eine eher vorsichtige Prognose zugrunde legen.
Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es
erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.
Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der
Kommunen.
Dr. Eckhard Ruthemeyer Präsident des NRW Städte und Gemeindebundes
äußerte sich in einem Interview im Dezember zur Frage: Was macht den
Kommunen derzeit am meisten zu schaffen? wie folgt:
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„Es ist die Vielzahl der Probleme zur gleichen Zeit. Energiepreise, Energie-
sparen, Wohnraum für Flüchtlinge, Investitionsstau, all das beschäftigt uns
akut. Unter dem Strich geht es dabei schon ums große Ganze, nämlich
unsere Handlungsfähigkeit. Man muss das leider so deutlich sagen. So wie
es aussieht, steuern wir auf eine Rezession zu und es ist zu befürchten, dass
die Steuereinnahmen wegbrechen werden. Aber wir können nicht wie Bund
oder Land mal eben ein Sondervermögen aufsetzen: Die Kommunen sind
gesetzlich zu einem ausgeglichenen Haushalt verpflichtet und müssen mit
dem auskommen, was sie einnehmen. Die nächste Steuerschätzung im Mai
wird uns mehr Klarheit verschaffen, und es gibt keinen Grund zum Optimius.“
Die vom Präsidenten gemachte Aufzählung der Probleme muss bei uns noch
ergänzt werden um den Strukturwandel im Rheinischen Revier insbesondere
wegen des noch frühzeitigeren Ausstiegs aus der Kohle in 2030 sowie des
Wiederaufbaues in Folge der katastrophalen Flut aus Juli 2021.
Kommunen wieder handlungsfähig machenKommunen wieder handlungsfähig machenKommunen wieder handlungsfähig machenKommunen wieder handlungsfähig machenKommunen wieder handlungsfähig machen
Das Präsidium des NRW-Städte- und Gemeindebundes formuliert u.a. im
nachstehenden Beschluss zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023:
„Angesichts der finanziellen Herausforderungen, welche Städte und Ge-
meinden aktuell und in den kommenden Jahren zu bewältigen haben,
fordert das Präsidium den Landtag und die Landesregierung dazu auf,
endlich den Einstieg in eine angemessene finanzielle Grundausstattung der
Kommune durch eine spürbare Anhebung des Verbundsatzes auf 28,5
Prozent zu unternehmen und so der strukturellen Unterfinanzierung effektiv
und dauerhaft entgegenzuwirken. Einer solch langfristigen Lösung ist
insbesondere der Vorzug vor etwaigen Einzelförderungsprogrammen zu
geben, die typischerweise befristet und mit zusätzlichem administrativen
Aufwand verbunden sind. Um ihre Handlungsfähigkeit dauerhaft zu sichern,
brauchen die Kommunen neben bilanziellen Erleichterungen echte Haus-
haltszuflüsse. Das Präsidium fordert das Land NRW dazu auf, die angekün-
digte Rückführung der Aufstockung der GFG 2021 und 2022 zu unterlassen
und so eine dauerhafte Belastung der Kommunalhaushalte über die kom-
menden Jahrzehnte zu vermeiden.“
Es bleibt abzuwarten, mit welchem Inhalt der Landtag NRW das Gemeinde-
finanzierungsgesetz voraussichtlich kurz vor Weihnachten verabschieden
wird.
GebührenfestsetzungenGebührenfestsetzungenGebührenfestsetzungenGebührenfestsetzungenGebührenfestsetzungen
Den Gebührenfestsetzungen für 2023 haben wir zugestimmt, da diese
kostendeckend und verursachergerecht zu kalkulieren sind. Bei den Abwas-
sergebühren haben wir die wegen des OVG Urteils Münster vom 17.05.2022
im Gesetzgebungsverfahren befindliche Änderung und Ergänzung des § 6
des Kommunalabgabengesetzes (Gesetzentwurf der Landesregierung Zwei-
tes Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 21.09.2022
Drucksache 18/997) für die Gebührenrechnung 2022 und 2023 berücksich-
tigt. Hier gilt es die endgültige Beschlussfassung im Landtag von NRW
abzuwarten, und zwar voraussichtlich kurz vor Weihnachten. Evtl. Änderun-
gen im Gesetzentwurf können sich negativ oder positiv auswirken. In den
Abwassergebührenberechnungen für 2024 und folgende Jahre wird sich auf
alle Fälle eine Vereinbarung mit der Stadt Eschweiler positiv auswirken, die
wegen der Übernahme des Schmutzwassers aus dem Gewerbegebiet Gracht-
weg noch aussteht. Erst nach Abschluss der Vereinbarung können noch
erhebliche Beträge bei der Stadt Eschweiler geltend gemacht werden.
Entwicklung der ZinsenEntwicklung der ZinsenEntwicklung der ZinsenEntwicklung der ZinsenEntwicklung der Zinsen
Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für 2023 gab es in der Vergangen-
heit noch nie so viele Unsicherheiten bei den Planungen. Neben den bereits
genannten Problemen ist hier auch die Entwicklung der Zinsen gravierend.
Die Zeit der Negativzinsen, in der man Geld dafür bekam, dass man Kredite
aufnahm ist vorbei. Mittlerweile sind wieder Zinsen in unterschiedlicher
Höhe zu zahlen. Kalkuliert hat der Kämmerer mit 1,2% Zinsen für den
Kreditrahmen in Höhe von 5 Mio. €, der in 2023 für Investitionen aufgenom-
men werden soll. Für Liquiditätskredite - deren Höhe abhängig ist vom
aktuellen (kurzfristigen und kurzzeitigen) Finanzbedarf (Höchstsumme lt.
Entwurf 35,0 Mio. €) wurden 2 Prozent Zinsen kalkuliert. Zum Ende 2020 war
der Kredit bei rund 15,5 Mio. € und zum Ende 2021 21,5 Mio.€. Derzeit liegt
der Kredit bei rund 26,2 Mio.€. Immer wenn also kurzfristige größere
Zahlungen zu leisten sind und Einzahlungen z.B. durch Überweisung der
Einkommensteueranteile oder Ähnliches auf sich warten lassen, muss ein
höheres Limit da sein. In den letzten Jahren wurde das Limit aufgrund der
Zinssituation nicht ausgeschöpft, bei derzeitiger Lage kann das mitunter

eher vorkommen, daher die entsprechende Steigerung nach dem Stand vom
07.12.2022 um 322.600 € von 80.600 € auf 403.200 €. Für die Folgejahre
können sich Ausgaben von 487.500 € in 2024, von 563.400 € in 2025 und von
635.200 € in 2026 ergeben. Welche Beträge anfallen hängt sowohl von der
Zinsentwicklung als auch von der Höhe und den Kreditlaufzeiten ab.
NKF-Isolierungsgesetz durch LandesregierungNKF-Isolierungsgesetz durch LandesregierungNKF-Isolierungsgesetz durch LandesregierungNKF-Isolierungsgesetz durch LandesregierungNKF-Isolierungsgesetz durch Landesregierung
Das Land NRW hat sich für einen Weg entschieden, dass das NKF-Isolie-
rungsgesetz wegen der Corona-Folgen erweitert werden soll um die finanzi-
ellen Folgen des Ukraine-Konfliktes. Der Gesetzentwurf befindet sich im
Beratungsverfahren des Landtages. Den Kommunen wird es für das Haus-
haltsjahr 2023 ermöglicht, Haushaltsbelastungen (Mindererträge/Mehrauf-
wendungen) infolge der Corona-Pandemie zu isolieren und als außerordent-
lichen Ertrag zu veranschlagen. Weiterhin ist geplant, die Summe der infolge
des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr 2023 entfallenden
Belastungen durch Mindererträge und Mehraufwendungen zu prognostizie-
ren und ebenfalls zu isolieren.
Isolierung ist ja keine finanzielle Entlastung und hat mit den Grundsätzen
von Haushaltsklarheit und Haushaltswahrheit oder anderes ausgedrückt,
mit ordentlicher Buchhaltung im NKF- Haushalt nichts zu tun. Es handelt sich
hier um „Bilanzfälschung im Rahmen eines rechtlich abgesicherten Schach-
zuges“ der Landesregierung. Tatsächlich fehlt uns ja das Geld und das
Problem wird somit nur verlagert. Wir finanzieren auf diesem Wege vor -
sogar durch 14,1 Mio. € Kreditaufnahme mit noch zusätzlichen Zinsbelas-
tungen - was die nächsten Generationen dann über 50 Jahre bezahlen
müssen. Um welche Summen es sich tatsächlich handeln wird, kann derzeit
keiner sagen, nur so viel, die kriegsbedingten Isolierungen werden deutlich
höher ausfallen als diejenigen, die auf Corona Pandemie zurückzuführen
sind.
Ende 2021 liegen die zu isolierenden Werte wegen Corona bei rund 2,5 Mio.
€. Mit den geplanten Zugängen landen wir bei rund 14,1 Mio. €. Dies
entspricht einer jährlichen Belastung von rund 283.000,00 € für 50Jahre, die
dann die Gemeinde zu erwirtschaften hat, und zwar durch Einsparungen
oder/und Steuererhöhungen. Die andere Möglichkeit, die isolierten Beträge
in einer Summe abzubezahlen scheidet bei unserer Finanzlage definitiv aus.
Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022Voraussichtliches Rechnungsergebnis 2022
Im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsentwurf 2023 hatten wir zunächst
gebeten und auch später nochmals beantragt, auf der Basis der real
gebuchten Werte per 30.11.2022 und der Schätzung (Hochrechnung) für den
Monat Dezember 2022 das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2022 zu
ermitteln. Dieser Bitte wurde nicht entsprochen, weil dies nach Auffassung
der Kämmerei für die Haushaltsberatungen zum Haushalt 2023 nicht rele-
vant sei und der Aufwand zu einer derartigen Prognose nicht leistbar sei.
Üblicherweise sind die aktuellen Hochrechnungen für das voraussichtliche
Rechnungsergebnis eines Jahres eine der Grundlagen für die Veranschla-
gung der Werte des Haushaltsentwurfes.
Entwicklung des Entwicklung des Entwicklung des Entwicklung des Entwicklung des VVVVVermögens der Gemeindeermögens der Gemeindeermögens der Gemeindeermögens der Gemeindeermögens der Gemeinde
Das Eigenkapital der Gemeinde belief sich zum 01. Januar 2009 auf
30.133.421 €. Lt. Entwurf des Haushaltsplanes für 2023 beträgt das Eigen-
kapital am 31.12.2021 voraussichtlich 3.898.579 €.
Da uns das voraussichtliche Rechnungsergebnis für 2022 nicht be-
kannt ist, kann die Summe per 31.12.2022 nicht angegeben werden.
Im Übrigen ist das Eigenkapital bei unserem Haushalt nur der Bestand
an der allgemeinen Rücklage. Diese verändert sich durch einen Jah-
resüberschuss oder einen Jahresfehlbetrag der Jahre 2022 und 2023
sowie der Jahre der mittelfristigen Planung von 2024 bis 2026.
Auf der Basis des Haushaltes 2023 mit einem Defizit von 983.186 €,
beläuft sich der Bestand an Eigenkapital -ohne das voraussichtliche
Rechnungsergebnis von 2021- auf 2.915.393 €. Mithin nur noch unter
10 Prozent des Anfangsbestandes am 01.Januar 2009.
TTTTTrrrrransferleistungenansferleistungenansferleistungenansferleistungenansferleistungen
Nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz vom
2.11.2022 sind für den Haushaltsentwurf u.a. folgende Zahlen veran-
schlagt:
4.706.530 € Anteil an der Einkommenssteuer
2.720.700 € Schlüsselzuweisungen
7.427.230 € Einnahmen
An Umlagen an den Kreis Düren sind voraussichtlich zu zahlen:
3.701.300 € Kreisumlage
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3.607.900 € Jugendamtsumlage
190.000 € Umlage an den Förderschulzweckverb. des Kreises Düren
7.499.200 € Ausgaben
Aus diesen beiden Zahlen Einnahmen vom Land von 7.427.230 € und
den Zahlungen an den Kreis Düren von 7.499.200 € wird erkennbar,
wie der Kreis Düren die Einnahmen vom Land alleine abgreift.
Bei der im Kreistag Düren am 08.12.2022/23 als Mitteilungsvorlage
wegen des verabschiedeten Doppelhaushaltes dargestellten Fortschrei-
bung des Haushaltsplanes 2023 wird sich unter Berücksichtigung von
5,5 Mio. € isolierten Aufwendungen nach aktuellem Stand von Novem-
ber 2022 eine Verbesserung des Ergebnisses für 2023 von ca.12,39
Mio.€ ergeben.
Dieser Betrag wird dem Kreis belassen, falls es nicht zu einem Nach-
tragshaushalt kommt, den der Landrat mit Blick auf die sich abzeich-
nende finanzielle Situation im Jahre 2024 der Ausgleichsrücklage
zuführen will. Damit sollen schon jetzt erkennbare (kalkulierte) Defizi-
te von 15 Mio. € reduziert werden. 12,39 Mio.€ Verbesserung im Kreis
würde sich für Inden in 2023 voraussichtlich mit ca. 460.000 € weniger
Umlagezahlung für den Kreis bemerkbar machen.
Übersicht über die aktuellen freiwilligen und damit beeinflussbarenÜbersicht über die aktuellen freiwilligen und damit beeinflussbarenÜbersicht über die aktuellen freiwilligen und damit beeinflussbarenÜbersicht über die aktuellen freiwilligen und damit beeinflussbarenÜbersicht über die aktuellen freiwilligen und damit beeinflussbaren
LeistungenLeistungenLeistungenLeistungenLeistungen
Die gegebene finanzielle Situation aus dem Haushaltsplanentwurf für
2023 erfordert auch für verantwortbare Entscheidungen die Kenntnis
der aktuellen freiwilligen Leistungen der Gemeinde, wie diese in einer
Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen in der Zeit des Haus-
haltssicherungskonzeptes (von 2012 bis 2022) jährlich zwingend vor-
zulegen war. Da wir nicht mehr im Haushaltssicherungskonzept sind,
bedarf es nun einer solchen Aufstellung nicht mehr zwingend im
Haushaltshalts-Entwurf. Wir brauchen aber für unsere Beratungen
eine solche transparente Aufstellung um einen Vergleich mit den
Rechnungsergebnissen und den Haushalts-Ansätzen zu ziehen, und
zwar mit den Teilen
a) Freiwillige Aufwendungen - laufend-
b) Aufwandsentschädigungen, Mitgliedsbeiträge etc.
c) Zusammenstellung
wie sie noch im Haushaltsplan 2022 enthalten war. Da die angeforder-
te Liste nur im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes erarbeitet
werden muss, wird diese leider lt. Aussage der Kämmerei trotz unserer
Bitte nicht weiter fortgeführt und daher kennen wir die Summen nicht.
Personalkosten/StellenplanPersonalkosten/StellenplanPersonalkosten/StellenplanPersonalkosten/StellenplanPersonalkosten/Stellenplan
Die Personalkostenentwicklung hängt von der Zahl der im Stellenplan
aufgeführten Stellen und den sich daraus ergebenden Vergütungen
einschließlich Nebenkosten ab. Die Ausgaben werden verringert von
Beträgen, die im Rahmen von Förderprogrammen für eine gewisse Zeit
von anderen Stellen erstattet werden. Der im Entwurf des Haushaltes
dargestellte Stellenplan erhält folgende Stellen:
50,12 Zahl der Stellen in 2022
48,77 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
53,20 Zahl der Stellen in 2023
Die Einrichtung eines Platzes für die Ausbildung als Verwaltungsfach-
angestellte, die außerhalb des Stellenplanes erfolgt, wird von uns
befürwortet.
In der kommenden Tarifrunde im öffentlichen Dienst für 2023 ist mit
Forderungen der Gewerkschaften im zweistelligen Bereich (10,5%
mindestens aber 500,00 € monatlich bei 12 Monaten Laufzeit) zu
rechnen. Im Entwurf des Haushaltsplanes 2023 wurde eine Gehalts-
steigerung von 1 Prozent eingerechnet. Über die Veränderungsliste
sind nach neuen Überlegungen der Kämmerei an Stelle von einem
Prozent nun 6 Prozent eingerechnet worden und für folgende Jahre
jeweils ein Prozent.
Darstellung der aktuellen PersonalsituationDarstellung der aktuellen PersonalsituationDarstellung der aktuellen PersonalsituationDarstellung der aktuellen PersonalsituationDarstellung der aktuellen Personalsituation
In allen Haushaltsentwürfen der Jahre ab 2012 - zuletzt im Jahre 2022
- gab es eine Darstellung der jeweiligen aktuellen Personalsituation in
der Gemeinde. Jetzt ist dies erstmals unterblieben, weil eine solche
Darstellung nur für das Haushaltssicherungskonzept vorgesehen ist.
Wir haben zunächst gebeten und später beantragt uns eine solche
Darstellung aus Transparenzgründen zur Verfügung zu stellen. Damit
ist jeder Interessierte in der Lage, die Situation bei der Gemeinde

transparent und einfach nachzuvollziehen. Die von uns gewünschte
Liste wurde leider nicht zur Verfügung gestellt.
Festsetzung neuer Parkplatzgebühren am IndemannFestsetzung neuer Parkplatzgebühren am IndemannFestsetzung neuer Parkplatzgebühren am IndemannFestsetzung neuer Parkplatzgebühren am IndemannFestsetzung neuer Parkplatzgebühren am Indemann
Für die Parkplätze am Indemann werden Parkgebühren verlangt. Aktu-
ell 2,00 € ohne zeitliche Begrenzung. An Einnahmen sind durchschnitt-
lich jährlich ab 2018 rund 42.000 € angefallen, die u.a. dort für die
Pflege bzw. Unterhaltung der Parkplätze sowie der Verschattung des
Kinderspielplatzes verwendet worden sind. Durch die Erhöhung wird
mit Einnahmen von 75.000 € kalkuliert.
Der Erhöhung der Parkgebühren auf 3,00 € findet unsere Zustimmung.
Damit verbunden ist wie bisher die verbindliche Verwendung der
zusätzlichen Einnahmen für Maßnahmen im Bereich des Indemannes,
insbesondere des Kinderspielplatzes.
Folgende im Entwurf des Haushaltes 2023 aufgeführte Maßnahmen
tragen wir mit, wie:
Erneuerung der EDV-Infrastruktur im Rathaus
Umbau Foyer im Rathaus
Neuregelung der Vereinszuschüsse ab 01.01.2023
Zuschuss für Haus Overbach und Mädchengymnasium Jülich
Kinderspielplätze weitere Verschattung am Indemann
Sportpark Merödgen
Schaffung von Wohnraum als Mehrfamilienhaus auf dem Baugebiet
des ehemaligen Sportplatzes Frenz
Kauf von Ferienhäuser für Flüchtlinge (außer Standort)
Maßnahmen im Rahmen des Wiederaufbauplanes durch das Jahrhun-
derthochwasser
Fortentwicklung Indemann
Fortentwicklung Schophoven (Städtebauliche Entwicklung zum Ort der
Zukunft)
Nachstehende Maßnahmen, die im Haushaltsplan 2023 veranschlagt
sind, lehnen wir ab, wie:
Bauhofverlagerung von Lucherberg nach Inden/Altdorf zum Objekt
Kurtz
Kauf Kutschenhaus vom Gut Mühlenark
Den Standort der Ferienhäuser für Flüchtlinge an der Merödgener Str.
Abschließend bedanken wir uns bei Herrn Bürgermeister Stefan Pfen-
nings und den Beschäftigten der Verwaltung für die gute Zusammenar-
beit, wobei das Team um unseren Kämmerer Herrn Linzenich und Herrn
Hurtz als Fachbereichsleiter für die Erstellung des Haushaltsplanes
besonders gefordert waren.
Nach wie vor haben sich viele Mitbürgerinnen und Mitbürger durch
ihren ehrenamtlichen und uneigennützigen Einsatz zum Gemeinwohl
unserer Gemeinde verdient gemacht, auch ihnen gilt ein besonderer
Dank, verbunden mit der Hoffnung, dass wir auch weiterhin mit ihrem
Einsatz rechnen können.
Letztendlich möchte ich mich bei Kolleginnen und Kollegen der ande-
ren Fraktionen für den respektvollen Umgang untereinander recht
herzlich bedanken.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Fraktion Bündnis 90 / Die GrünenFraktion Bündnis 90 / Die GrünenFraktion Bündnis 90 / Die GrünenFraktion Bündnis 90 / Die GrünenFraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Katja BäckerKatja BäckerKatja BäckerKatja BäckerKatja Bäcker
Turmstr. 16b
52459 Inden
k.baecker@gruene-inden.de
Inden, 15.12.2022
Haushaltsrede
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pfennings,
sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderates Inden,
sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindeverwaltung Inden,
das Jahr 2022 war für uns alle ein Jahr im Dauerkrisenmodus.
Wir sind weiterhin aufgefordert, gemeinsam unsere Heimatgemeinde
für die Zukunft handlungsfähig und finanziell solide aufzustellen, ohne
die dörflichen Strukturen und die Lebensqualität aufgeben zu müssen.
Zeitgleich erleben wir als Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine,
dass traumatisierte Flüchtlinge in unserer Gemeinde eine Zuflucht
suchen, wie Energie zu einem knappen und damit teuren Gut wird und
die Preise von Baustoffen unkalkulierbar werden, dass der Einkauf im
Supermarkt oder der Besuch im Restaurant spürbar teurer werden. Auf
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ein spürbar verändertes Klima müssen wir reagieren und sehen auch
beim Spaziergang durch die Indeaue eine Vielzahl an gestressten
Bäumen. Mit dem vorgezogenen Ausstieg aus der Kohleverstromung
rückt die Aufgabe, den Strukturwandel beschleunigt zu planen und das
zukünftige Aussehen unserer Gemeinde zu beschließen, unaufhaltsam
näher. Die Folgen des Jahrhunderthochwassers im Juli 2021 sind
weiterhin z.B. in der Turnhalle in der Merödgener Straße sichtbar.
Da tat es gut, dass nach zwei Jahren coronabedingtem Ausfall ein
geselliges Beisammensein in der Gemeinde Inden bei Festivitäten wie
den Schützenfesten, dem Schulfest, der Sessionseröffnung etc. wieder
möglich war.
Mit dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine am 24.02.2022
flüchten immer mehr Menschen aus dem Kriegsgebiet zu uns. Fas-
sungslos verfolgen wir, dass eine Beendigung dieses Krieges immer
noch nicht in greifbare Nähe gerückt ist. Die Unterbringung dieser
Flüchtlinge stellt eine humanitäre Notwendigkeit, aber natürlich auch
eine weitere organisatorische und finanzielle Herausforderung dar. Es
gilt neben der Schaffung von Unterbringungsmöglichkeiten diese Men-
schen im Alltag zu begleiten, bei den Behördengängen und der Antrag-
stellung zu unterstützen, Verlässlichkeit und Sicherheit herzustellen
und sie in den Alltag zu integrieren.
Wir möchten an dieser Stelle den Mitarbeitenden des Sozialamtes der
Gemeinde Inden, allen Freiwilligen sowie den Ehrenamtlern des Ver-
eins „Neue Horizonte“ unseren ganz ausdrücklichen Dank ausspre-
chen. Ohne ihr Tun und ihren Einsatz auch weit außerhalb der Dienst-
zeiten wäre diese Aufgabe nicht zu bewältigen.
Die Bereitstellung und Anmietung von Unterbringungsmöglichkeiten
in der Gemeinde Inden stellt weiterhin eine elementare Aufgabe dar.
Der Gemeinderat hat mehrheitlich dem Ausbau der Dreiecksfläche
Merödgener Straße zu einer Wohncontainersiedlung zugestimmt. Die
Arbeiten haben dort begonnen, so dass bei planmäßigem Verlauf ab
März 2023 mit einer Unterbringung von Flüchtlingen gerechnet wer-
den kann. Dieses Areal kann nach der Beendigung der Flüchtlingskrise
für andere Zwecke wie touristische verwendet werden.
Wir begrüßen es, dass eine neue Hausmeisterstelle in der Gemeinde-
verwaltung organisiert worden ist. Dieser Hausmeister wird Ansprech-
partner für die Belange rund um den Betrieb der Flüchtlingsunterkünf-
te werden.
Da insbesondere in den Wintermonaten mit einem noch größeren
Zuzug an Menschen zu rechnen ist, wird weiterhin nach Wohnraum im
Gemeindegebiet gesucht, damit die Turnhalle Lucherberg nicht zu
einer Notunterkunft zur Unterbringung der Flüchtlinge umgewandelt
werden muss. Uns ist bewusst, dass der Sportunterricht und die
Wahrnehmung von Freizeitaktivitäten in der Sporthalle Lucherberg für
die Kinder nach den Entbehrungen durch die Corona-Pandemie enorm
wichtig geworden sind und ein Stück Alltag bedeuten.
In Vorbereitung auf den Strukturwandel und den Planungsprozess zum
Indesee fanden in den Ortschaften Schophoven, Inden/Altdort, Lucher-
berg und Lamersdorf Workshops im bürgerlichen Beteiligungsprozess
zum Aussehen des zukünftigen Indesees statt. Hier flossen Anregun-
gen aus der Bürgerschaft und deren Sicht auf die Veränderungsprozes-
se ein. Verwundert waren wir über den Lamersdorfer Kanal und die
Anlage eines Bahnhofes im Überschwemmungsgebiet auf der renatu-
rierten alten Bahntrasse in Inden/Altdorf. Wir hätten es für geeigneter
gehalten, einen Anschluss an den Bahnhof Langerwehe einzuplanen
und den Besucherstrom anders zu planen. Wir konnten ebenfalls nicht
erkennen, dass die Anlage des Lamersdorfer Kanals auf den begründe-
ten Interessen aus der Bürgerschaft entstanden ist oder die Planände-
rung durch natürliche Restriktionen motiviert war. Daher haben wir
den Planungen zum Endzustand Indesee 2.0 nicht zustimmen können.
Wir begrüßen es, dass der für die Gemeinde Inden so dringend vor-
zubereitende und zu planende Strukturwandel durch die Schaffung der
Stabstelle und der neuen Strukturwandelmanager eine Sichtbarkeit
erhält. Auch die Schaffung und Ausstattung einer Stelle als Klima-
schutzmanager drückt die Dringlichkeit aus, mit der unsere Gemeinde
die gesellschaftlichen und selbst gesetzten umweltpolitischen Ziele
umsetzen möchte. Die neuen Stellen zeigen, wie wichtig das Einrich-
ten einer erforderlichen Infrastruktur und der entsprechenden Rah-

menbedingungen ist, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Die
Investition in gutes Personal und der Ausbau der Zusammenarbeit mit
Kommunen, Industrie, Forschungseinrichtungen und anderen Partnern
halten wir für entscheidend, um dauerhafte Synergien und belastbare
Partnerschaften etablieren zu können.
Unser Antrag vom 18.11.2021 für ein „grüneres“ Inden konnte in Teilen
entsprochen werden. Wir hatten u. a. gefordert, dass Schottergärten
wie versiegelte Flächen behandelt werden und eine Reduzierung der
Niederschlagsgebühr für diese Flächen entfällt. Eine Abfrage über die
versiegelten Flächen soll mit der Übersendung der Jahresabgabebe-
scheide 2023 erfolgen. Eine Hundezählung, wie von uns angeregt, wird
ebenfalls im Jahr 2023 stattfinden.
Steuererhöhungen waren trotz aller Bemühungen nicht vermeidbar.
Sie blieben aber hinter den geplanten Steuererhöhungen zurück. Uns
war wichtig, dass wir eine gleichmäßige Verteilung der Steuerschuld
vornehmen. Dies wird mit den unten genannten Hebesätzen auch
erreicht. Der Hebesatz Grundsteuer A steigt von 650 im Jahr 2022 auf
700 Prozentpunkte, der Hebesatz Grundsteuer B steigt von 880 im
Jahr 2022 auf 930 Prozentpunkte, der Hebesatz für die Gewerbesteuer
von 650 im Jahr 2022 auf 700 Prozentpunkte im Jahr 2023. Festzuhal-
ten bleibt, dass die Transferaufwendungen und hier insbesondere die
Kreisumlage sowie die Jugendamtsumlage weiter gestiegen sind und
damit die erzielten Erträge aus den o. g. Steuererhöhungen nahezu
komplett aufzehren.
Uns fällt die Entscheidung, die Hebesätze zu erhöhen, entsprechend
schwer, da wir sehr wohl darum wissen, dass hohe Hebesätze die
Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit der Gemeinde Inden für den
Bürger und den Gewerbetreibenden senken. Mit den anderen Ge-
meinden hat die Gemeinde Inden dem Kreis Düren in 2022 das Beneh-
men verweigert, was jedoch allein symbolischen Charakter hat. Nur
gemeinsam mit den anderen Kommunen können wir auf dieses unaus-
geglichene Belastungsverhältnis hinweisen und eine faire Rollenver-
teilung gegenüber dem Kreis durchsetzen.
Wir wünschen uns einen stärken Fokus auf eine Einnahmengenerie-
rung, da wir nur so von einer reagierenden Gemeinde zu einer schaf-
fenden agierenden Gemeinde werden. Wünschenswert wäre zu einer
Konsolidierung der gemeindlichen Finanzen ein stärkerer Fokus auf
eine Einnahmengenerierung durch die Ansiedlung neuer Gewerbetrei-
bender und Einzelhändler.
Die Rückmeldungen von den Betreibern von Anlagen zur Erzeugung
von erneuerbaren Energien stehen noch aus. Gemäß dem Gesetz zu
Sofortmaßnahmen für einen beschleunigten Ausbau der erneuerbaren
Energien in Verbindung mit § 6 EEG hat der Betreiber betroffene
Gemeinden finanziell an seinen Einnahmen zu beteiligen. Wir hatten
in unserem Antrag von Juli 2022 die Gemeinde gebeten, mit den
Betreibern dieser Anlagen Gespräche aufzunehmen.
Auch die nächsten Jahre werden herausfordernd werden. Oberste
Zielsetzungen werden die Gestaltung des Strukturwandels von einer
Bergbauregion in eine ressourcenschonende und klimafreundliche
Gemeinde, die Schaffung neuer Arbeitsplätze, insbesondere durch die
Förderung interkommunaler Gewerbegebiete, und eine weitere Kon-
solidierung des Haushalts sein.
Nur gemeinsam können wir diese finanziellen, strukturellen und ge-
sellschaftlichen Herausforderungen in der Gemeinde Inden bewälti-
gen.
Zusammenfassung, Beschluss:Zusammenfassung, Beschluss:Zusammenfassung, Beschluss:Zusammenfassung, Beschluss:Zusammenfassung, Beschluss:
Das Jahr 2022 zeichnet beim Gesamtergebnishaushalt mit einem
Jahresergebnis von -983.186,- Euro sowie beim Gesamtfinanzhaushalt
mit einem Jahresergebnis von 160.145,- Euro.
Die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen stimmt diesem Haushalts-
entwurf 2023 mit den bereits beschlossenen Änderungsanträgen auf
Basis der vorangegangenen Beratungen und Entscheidungen im Haupt-
ausschuss sowie der Haushaltssatzung 2023 voll umfänglich zu
An dieser Stelle möchten wir uns für die fast ausnahmslos konstrukti-
ven Haushaltsberatungen in den unterschiedlichen Ausschüssen be-
danken. Unser Dank gilt insbesondere Herrn Bürgermeister Pfennings
und Kämmerer Michael Linzenich für die sehr gute Vorbereitung sowie
allen beteiligten Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung.
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Für die Fraktion von Bündnis 90 / Die Grünen der Gemeinde Inden
Katja Bäcker
Der Gemeinderat beschließt, bei sechs Stimmen dagegen, die Haus-
haltssatzung und -plan 2023.
3.3.3.3.3. Genehmigung von überplanmäßigen  Genehmigung von überplanmäßigen  Genehmigung von überplanmäßigen  Genehmigung von überplanmäßigen  Genehmigung von überplanmäßigen Aufwendungen und Aufwendungen und Aufwendungen und Aufwendungen und Aufwendungen und Auszah-Auszah-Auszah-Auszah-Auszah-
lungen im Haushaltsjahr 2022 169/2022 1. Ergänzunglungen im Haushaltsjahr 2022 169/2022 1. Ergänzunglungen im Haushaltsjahr 2022 169/2022 1. Ergänzunglungen im Haushaltsjahr 2022 169/2022 1. Ergänzunglungen im Haushaltsjahr 2022 169/2022 1. Ergänzung
Der Rat der Gemeinde Inden beschließt einstimmig die Genehmigung
von überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen im Haushalts-
jahr 2022 bei
a) Produkt investiv 010111008 Bauhof, Sachkonto 0711520 Zugang
Fahrzeuge in Höhe von 25.000 €,
b) Produkt 010111008 Bauhof, Sachkonto 5251000 Haltung von Fahr-
zeugen in Höhe von 15.000 €.
4. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Entsorgung4. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Entsorgung4. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Entsorgung4. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Entsorgung4. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Entsorgung
Abfall“ für das Jahr 2021 167/2022Abfall“ für das Jahr 2021 167/2022Abfall“ für das Jahr 2021 167/2022Abfall“ für das Jahr 2021 167/2022Abfall“ für das Jahr 2021 167/2022
Der Rat der Gemeinde Inden beschließt einstimmig:
1. den errechneten Jahresüberschuss i. H. v. 10.710,- € der Endkosten-
stelle „Entsorgung Restmüll“ und
2. den errechneten Jahresfehlbetrag i. H. v. 6.511,- € der Endkosten-
stelle „Entsorgung Bioabfall“
anteilig in den folgenden Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen.
5. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Beseitigung5. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Beseitigung5. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Beseitigung5. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Beseitigung5. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Beseitigung
Abwasser“ für das Jahr 2021 168/2022Abwasser“ für das Jahr 2021 168/2022Abwasser“ für das Jahr 2021 168/2022Abwasser“ für das Jahr 2021 168/2022Abwasser“ für das Jahr 2021 168/2022
Der Rat der Gemeinde Inden beschließt einstimmig:
1. den Jahresfehlbetrag der Endkostenstelle „Schmutzwasserbeseiti-
gung“ i. H. v. 168.211,- €,
2. den Jahresfehlbetrag der Endkostenstelle „Niederschlagswasser-
beseitigung“ i. H. v. 219.056,- € und
3. den Jahresüberschuss der Endkostenstelle „Grundstückentwässe-
rungsanlagen“ i. H. v. 276,- €
anteilig in den folgenden Gebührenkalkulationen zu berücksichtigen.
6. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Bestattungs-6. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Bestattungs-6. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Bestattungs-6. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Bestattungs-6. Nachkalkulation der kostenrechnenden Einrichtung „Bestattungs-
wesen“ für das Jahr 2021 173/2022wesen“ für das Jahr 2021 173/2022wesen“ für das Jahr 2021 173/2022wesen“ für das Jahr 2021 173/2022wesen“ für das Jahr 2021 173/2022
Der Rat der Gemeinde Inden beschließt einstimmig:
1. den errechneten Jahresfehlbetrag des Jahres 2021 in Höhe von
5.749,- € der Endkostenstelle Grabbereitung,
2. den errechneten Jahresfehlbetrag des Jahres 2021 in Höhe von
20.431,- € der Endkostenstelle „Unterhaltung der Gemeinde-
friedhöfe“
anteilig in den folgenden Gebührenkalkulationen zu berücksichtigten.
3. Der Jahresfehlbetrag der Endkostenstelle „Leichenhallen“ in Höhe
von 33.718,- € wird festgestellt. Der Fehlbetrag ist durch allgemeine
Haushaltsmittel auszugleichen.
7. Überschlägige und nachrichtliche Kalkulationen 2022 für die Be-7. Überschlägige und nachrichtliche Kalkulationen 2022 für die Be-7. Überschlägige und nachrichtliche Kalkulationen 2022 für die Be-7. Überschlägige und nachrichtliche Kalkulationen 2022 für die Be-7. Überschlägige und nachrichtliche Kalkulationen 2022 für die Be-
reiche:reiche:reiche:reiche:reiche:
1.1.1.1.1.     AbfallbeseitigungAbfallbeseitigungAbfallbeseitigungAbfallbeseitigungAbfallbeseitigung
a) Entsorgung des Rest- und Sperrmüllsa) Entsorgung des Rest- und Sperrmüllsa) Entsorgung des Rest- und Sperrmüllsa) Entsorgung des Rest- und Sperrmüllsa) Entsorgung des Rest- und Sperrmülls
b) Entsorgung des Bio- und Grünabfallsb) Entsorgung des Bio- und Grünabfallsb) Entsorgung des Bio- und Grünabfallsb) Entsorgung des Bio- und Grünabfallsb) Entsorgung des Bio- und Grünabfalls
2.2.2.2.2.     AbwAbwAbwAbwAbwasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigung
a) a) a) a) a) AbwAbwAbwAbwAbwasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigungasserbeseitigung
b) Schmutzwasserb) Schmutzwasserb) Schmutzwasserb) Schmutzwasserb) Schmutzwasser
c) Niederschlagswasserc) Niederschlagswasserc) Niederschlagswasserc) Niederschlagswasserc) Niederschlagswasser
d) Grundstücksentwässerungsanlagend) Grundstücksentwässerungsanlagend) Grundstücksentwässerungsanlagend) Grundstücksentwässerungsanlagend) Grundstücksentwässerungsanlagen
3. Bestattungs- und Friedhofswesen3. Bestattungs- und Friedhofswesen3. Bestattungs- und Friedhofswesen3. Bestattungs- und Friedhofswesen3. Bestattungs- und Friedhofswesen
a) Bestattungen (Grabbereitungen)a) Bestattungen (Grabbereitungen)a) Bestattungen (Grabbereitungen)a) Bestattungen (Grabbereitungen)a) Bestattungen (Grabbereitungen)
b) Leichenhallen und Kühlzellenb) Leichenhallen und Kühlzellenb) Leichenhallen und Kühlzellenb) Leichenhallen und Kühlzellenb) Leichenhallen und Kühlzellen
c) Unterhaltung der Friedhöfe (Nutzungsrechte)c) Unterhaltung der Friedhöfe (Nutzungsrechte)c) Unterhaltung der Friedhöfe (Nutzungsrechte)c) Unterhaltung der Friedhöfe (Nutzungsrechte)c) Unterhaltung der Friedhöfe (Nutzungsrechte)
238/2022238/2022238/2022238/2022238/2022
Die Mitteilung wird einstimmig zur Kenntnis genommen.
8.8.8.8.8. 17. 17. 17. 17. 17. Änderungssatzung vom 15. Änderungssatzung vom 15. Änderungssatzung vom 15. Änderungssatzung vom 15. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur  Dezember 2022 zur  Dezember 2022 zur  Dezember 2022 zur  Dezember 2022 zur Abfallgebüh-Abfallgebüh-Abfallgebüh-Abfallgebüh-Abfallgebüh-
rensatzung vom 20.rensatzung vom 20.rensatzung vom 20.rensatzung vom 20.rensatzung vom 20. Dezember 2005 zur Satzung über die  Dezember 2005 zur Satzung über die  Dezember 2005 zur Satzung über die  Dezember 2005 zur Satzung über die  Dezember 2005 zur Satzung über die Abfallent-Abfallent-Abfallent-Abfallent-Abfallent-
sorgung in der Gemeinde Inden sowie zur Satzung über die sorgung in der Gemeinde Inden sowie zur Satzung über die sorgung in der Gemeinde Inden sowie zur Satzung über die sorgung in der Gemeinde Inden sowie zur Satzung über die sorgung in der Gemeinde Inden sowie zur Satzung über die VVVVVermei-ermei-ermei-ermei-ermei-
dung,dung,dung,dung,dung,     VVVVVerwertung sowie das Einsammeln und Befördern von erwertung sowie das Einsammeln und Befördern von erwertung sowie das Einsammeln und Befördern von erwertung sowie das Einsammeln und Befördern von erwertung sowie das Einsammeln und Befördern von AbfällenAbfällenAbfällenAbfällenAbfällen
im Gebiet des Zweckverbandes RegioEntsorgung vom 29. Novemberim Gebiet des Zweckverbandes RegioEntsorgung vom 29. Novemberim Gebiet des Zweckverbandes RegioEntsorgung vom 29. Novemberim Gebiet des Zweckverbandes RegioEntsorgung vom 29. Novemberim Gebiet des Zweckverbandes RegioEntsorgung vom 29. November
2010. 285/20222010. 285/20222010. 285/20222010. 285/20222010. 285/2022
Der Rat der Gemeinde Inden beschließt einstimmig:
Die Abfallentsorgungsgebühren werden ab dem 01.01.2023 wie folgt
neu festgesetzt:

1. Restmüllabfuhr und Umleerbehälter (Container):
Die jährlichen Benutzungsgebühren für die Restmüllgefäße und Um-
leerbehälter (Container) werden ab dem 01.01.2023 wie folgt festge-
setzt:
Benutzungsgebühr pro 60 Liter - Restmüll-Gefäß - 14-tägige Leerung
117,72 €
Benutzungsgebühr pro 120 Liter - Restmüll-Gefäß - 14-tägige Leerung
192,00 €
Benutzungsgebühr pro 240 Liter - Restmüll-Gefäß - 14-tägige Leerung
340,32 €
Benutzungsgebühr pro 770 Liter - Restmüll-Gefäß - 14-tägige Leerung
995,76 €
Benutzungsgebühr pro 1100 Liter - Restmüll-Gefäß - 14-tägige Lee-
rung 1.460,28 €
2. Abfallsack:
Die Gebühr für den Rest-Abfallsack (ca. 35 Liter) in Höhe von 2,00 €
bleibt unverändert.
Die Gebühr für einen Bio-Abfallsack wird auf 1,00 € festgesetzt.
3. Bio-Tonne:
Die jährlichen Benutzungsgebühren für die Bio-Tonnen werden ab
01.01.2023 wie folgt festgesetzt:
Benutzungsgebühr pro 120 Liter - Bioabfall-Gefäß - 14-tägige Leerung
69,72 €
Benutzungsgebühr pro 240 Liter - Bioabfall-Gefäß - 14-tägige Leerung
105,00 €
Benutzungsgebühr pro 770 Liter - Bioabfall-Gefäß - 14-tägige Leerung
260,76 €
4. Änderungssatzung
Die beigefügte 17. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur
Abfallgebührensatzung vom 20. Dezember 2005 zur Satzung über die
Abfallentsorgung in der Gemeinde Inden sowie zur Satzung über die
Vermeidung, Verwertung sowie das Einsammeln und Befördern von
Abfällen im Gebiet des Zweckverbandes RegioEntsorgung vom 29.
November 2010 wird beschlossen.
9. 27. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über9. 27. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über9. 27. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über9. 27. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über9. 27. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über
die Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen in der Ge-die Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen in der Ge-die Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen in der Ge-die Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen in der Ge-die Entsorgung von Grundstücks-entwässerungsanlagen in der Ge-
meinde Inden vom 29.09.1988. 249/2022meinde Inden vom 29.09.1988. 249/2022meinde Inden vom 29.09.1988. 249/2022meinde Inden vom 29.09.1988. 249/2022meinde Inden vom 29.09.1988. 249/2022
Der Rat der Gemeinde Inden beschließt einstimmig:
Die Gebühren für die Grundstücksentwässerungsanlagen werden ab
dem 01.01.2023 wie folgt neu festgesetzt:
1. Die Gebühr beträgt pro cbm abgefahrenem Fäkalschlamm 20,52 €.
2. Die beigefügte 27. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur
Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
in der Gemeinde Inden vom 29.09.1988 wird beschlossen.
10. 11. Änderungssatzung vom 15.12.2022 zur Gebührensatzung10. 11. Änderungssatzung vom 15.12.2022 zur Gebührensatzung10. 11. Änderungssatzung vom 15.12.2022 zur Gebührensatzung10. 11. Änderungssatzung vom 15.12.2022 zur Gebührensatzung10. 11. Änderungssatzung vom 15.12.2022 zur Gebührensatzung
für die Benutzung der Friedhöfe in der Gemeinde Inden (Friedhofsge-für die Benutzung der Friedhöfe in der Gemeinde Inden (Friedhofsge-für die Benutzung der Friedhöfe in der Gemeinde Inden (Friedhofsge-für die Benutzung der Friedhöfe in der Gemeinde Inden (Friedhofsge-für die Benutzung der Friedhöfe in der Gemeinde Inden (Friedhofsge-
bührensatzung) vom 13. Juni 2006. 284/2022bührensatzung) vom 13. Juni 2006. 284/2022bührensatzung) vom 13. Juni 2006. 284/2022bührensatzung) vom 13. Juni 2006. 284/2022bührensatzung) vom 13. Juni 2006. 284/2022
Der Rat der Gemeinde Inden beschließt einstimmig:
1. Die Gebühren für die Bestattungen in der Gemeinde Inden werden
ab dem 01.01.2023 wie folgt festgesetzt:
2023
Erhebung einer Gebühr pro Sargbestattung i.H.v. * 420,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Urnen-Erdbestattung i.H.v. 315,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Urnen-Kammerbestattung i.H.v. 315,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Tiefenbestattung i.H.v. * 590,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Freitagnachmittag-Bestattung i.H.v.
150,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Samstag - Bestattung i.H.v. 200,00 €
* In Summe beträgt die Gebühr für eine Sargbestattung in einem
Tiefengrab 1.010,00 €
2. Die Gebühren für die Nutzung der Leichenhallen und Kühlzellen der
Gemeinde Inden werden ab dem 01.01.2023 wie folgt neu festgesetzt:
Erhebung einer Benutzungsgebühr Leichenhallen 590,00 € pro Sterbe-
fall.
Erhebung einer Benutzungsgebühr Kühlzellen 425,00 € pro Sterbefall.
3. Die Gebühren für die Unterhaltung der Friedhöfe (Nutzungsrechte)
der Gemeinde Inden werden ab dem 01.01.2023 wie folgt neu festge-
setzt:
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2023
Erhebung einer Gebühr pro Kindergrab 250,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Sarg - Wahlgrab (Normal) 2.700,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Sarg - Wahlgrab (Tief) 3.000,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Sarg - Reihengrab 1.500,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Erd-Urnen - Wahlgrab 2.200,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Urnenkammergrab 2.395,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Erd-Urnen - Reihengrab 1.500,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Zusatz-Bestattung im Wahlgrab 1.500,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Sarg-Rasen - Reihengrab 2.850,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Urnen-Rasen - Reihengrab 2.300,00 €
Erhebung einer Gebühr pro Urnen-Rasen - Partnergrab 3.550,00 €
Erhebung einer Gebühr pro anonymes Urnen - Reihengrab 1.900,00 €
Erhebung einer Gebühr für Grabmahlgenehmigung 50,00 €
4. Die Gebühren für die Urnenkammerbestattung (Nutzungsrechte)
der Gemeinde Inden werden ab dem 01.01.2023 wie folgt neu festge-
setzt.
Erhebung einer Gebühr pro Urnen - Kammergrab 2.395,00 €
5. Die beigefügte 11. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur
Gebührensatzung für die Benutzung der Friedhöfe in der Gemeinde
Inden (Friedhofsgebührensatzung) vom 13. Juni 2006 wird beschlos-
sen.
11. 11. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über11. 11. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über11. 11. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über11. 11. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über11. 11. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über
die Erhebung von Kanalanschluss-beiträgen,die Erhebung von Kanalanschluss-beiträgen,die Erhebung von Kanalanschluss-beiträgen,die Erhebung von Kanalanschluss-beiträgen,die Erhebung von Kanalanschluss-beiträgen,     AbwAbwAbwAbwAbwassergebühren undassergebühren undassergebühren undassergebühren undassergebühren und
Kleineinleiterabgabe sowie Kostenersatz für Grundstücks-anschlüsseKleineinleiterabgabe sowie Kostenersatz für Grundstücks-anschlüsseKleineinleiterabgabe sowie Kostenersatz für Grundstücks-anschlüsseKleineinleiterabgabe sowie Kostenersatz für Grundstücks-anschlüsseKleineinleiterabgabe sowie Kostenersatz für Grundstücks-anschlüsse
der Gemeinde Inden vom 10.12.2008. 222/2021 2. Ergänzungder Gemeinde Inden vom 10.12.2008. 222/2021 2. Ergänzungder Gemeinde Inden vom 10.12.2008. 222/2021 2. Ergänzungder Gemeinde Inden vom 10.12.2008. 222/2021 2. Ergänzungder Gemeinde Inden vom 10.12.2008. 222/2021 2. Ergänzung
Der Rat der Gemeinde Inden beschließt einstimmig:
Die Abwassergebühren werden rückwirkend zum 01.01.2022 wie folgt
neu festgesetzt:
1. Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 2,41 €.
2. Die Gebühr für Niederschlagwasser beträgt je m² Fläche jährlich
0,68 €.
3. Die Verwaltungsgebühr für einen Zweitwasserzähler in Höhe von
24,00 € bleibt unverändert.
4. Die beigefügte 11. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022
zur Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen,
Abwassergebühren und Kleineinleiterabgabe sowie Kostenersatz
für Grundstücksanschlüsse der Gemeinde Inden vom 10.12.2008
wird beschlossen.
12. 12. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über12. 12. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über12. 12. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über12. 12. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über12. 12. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022 zur Satzung über
die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen,die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen,die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen,die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen,die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen,     AbwAbwAbwAbwAbwassergebühren undassergebühren undassergebühren undassergebühren undassergebühren und
Kleineinleiterabgabe sowie Kostenersatz für GrundstücksanschlüsseKleineinleiterabgabe sowie Kostenersatz für GrundstücksanschlüsseKleineinleiterabgabe sowie Kostenersatz für GrundstücksanschlüsseKleineinleiterabgabe sowie Kostenersatz für GrundstücksanschlüsseKleineinleiterabgabe sowie Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse
der Gemeinde Inden vom 10.12.2008. 248/2022 1. Ergänzungder Gemeinde Inden vom 10.12.2008. 248/2022 1. Ergänzungder Gemeinde Inden vom 10.12.2008. 248/2022 1. Ergänzungder Gemeinde Inden vom 10.12.2008. 248/2022 1. Ergänzungder Gemeinde Inden vom 10.12.2008. 248/2022 1. Ergänzung
Der Rat der Gemeinde Inden beschließt einstimmig:
Die Abwassergebühren werden ab 01.01.2023 wie folgt neu festge-
setzt:
1. Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 3,04 €.
2. Die Gebühr für Niederschlagwasser beträgt je m² Fläche jährlich
0,85 €.
3. Die Verwaltungsgebühr für einen Zweitwasserzähler in Höhe von
24,00 € bleibt unverändert.
4. Die beigefügte 12. Änderungssatzung vom 15. Dezember 2022
zur Satzung über die Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen,
Abwassergebühren und Kleineinleiterabgabe sowie Kostenersatz
für Grundstücksanschlüsse der Gemeinde Inden vom 10.12.2008
wird beschlossen.
13.13.13.13.13. 8. 8. 8. 8. 8. beschleunigte Änderung Bebauungsplan Nr beschleunigte Änderung Bebauungsplan Nr beschleunigte Änderung Bebauungsplan Nr beschleunigte Änderung Bebauungsplan Nr beschleunigte Änderung Bebauungsplan Nr..... 22 „Umsiedlungs- 22 „Umsiedlungs- 22 „Umsiedlungs- 22 „Umsiedlungs- 22 „Umsiedlungs-
standort standort standort standort standort WWWWWohnbereich“ ohnbereich“ ohnbereich“ ohnbereich“ ohnbereich“ Aufstellungsbeschluss 280/2022Aufstellungsbeschluss 280/2022Aufstellungsbeschluss 280/2022Aufstellungsbeschluss 280/2022Aufstellungsbeschluss 280/2022
RM Schumacher bittet um Stellungnahme zu den vorangegangenen
Gesprächen am Vortag.
GOR Linzenich führt aus, dass man versuchen wird, die in Anspruch
zunehmende Fläche auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Dies geschieht
im Einvernehmen mit dem Investor. Die geplante Lücke zwischen der
Gebäudekante kann von ursprünglich 14m auf 3-5m reduziert werden.
Die dortige Bepflanzung und die Bäume werden weitestgehend erhal-
ten. Bei dem heutigen Beschluss handelt es sich zunächst nur um den
Aufstellungsbeschluss, die Umsetzung wird sich im Laufe des Verfah-
rens zeigen und dann auch weiter beraten.

Bei zwei Enthaltungen beschließt der Rat der Gemeinde Inden ein-
stimmig:
Der Bebauungsplan Nr. 22 „Umsiedlungsstandort Wohnbereich“ wird
wie folgt geändert:
Der in Anlage dargestellte Geltungsbereich der Fläche: Gemarkung:
Lamersdorf; Flur: 13; Flurstücknummer: 71, wird als allgemeines Wohn-
gebiet ausgewiesen um eine Kindergartenerweiterung zu ermögli-
chen.
Das Verfahren wird nach §13a BauGB durchgeführt. Es wird nach § 13a
Abs. 2 Satz 1 auf die Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB, den
Umweltbericht nach § 2a BauGB und die Angabe von umweltbezoge-
nen Informationen nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB verzichtet. Auf den
Verzicht der Umweltprüfung ist bei der Beteiligung hinzuweisen.
14.14.14.14.14. Einziehung von  Einziehung von  Einziehung von  Einziehung von  Einziehung von Wirtschaftswegen im Wirtschaftswegen im Wirtschaftswegen im Wirtschaftswegen im Wirtschaftswegen im Abbaufeld des Abbaufeld des Abbaufeld des Abbaufeld des Abbaufeld des TTTTTagebauagebauagebauagebauagebau
Inden 233/2022Inden 233/2022Inden 233/2022Inden 233/2022Inden 233/2022
Der Rat der Gemeinde Inden beschließt einstimmig:
Der von der RWE Power AG mit Schreiben vom 05.05.2022 beantragten
Wegeeinziehung wird zugestimmt. Gleichzeitig wird einstimmig die
als Anlage beigefügte Satzung über die Einziehung von Wirtschaftswe-
gen und Vorflutern in den Gemarkungen Lucherberg und Inden be-
schlossen.
15. Mitarbeit in Unternehmungen und Einrichtungen15. Mitarbeit in Unternehmungen und Einrichtungen15. Mitarbeit in Unternehmungen und Einrichtungen15. Mitarbeit in Unternehmungen und Einrichtungen15. Mitarbeit in Unternehmungen und Einrichtungen
Hier: Projekt-Beirat des Projektes „indelands Regionale Nachhaltig-
keitsstrategie 2030 - inReNa 2030“ der Entwicklungsgesellschaft
indeland mbH 270/2022
BM Pfennings erklärt, dass zwei Meldungen vorliegen und sich einver-
nehmlich RM Stephan Laven als ordentliches Mitglied und RM Olaf
Schumacher als dessen Stellvertreter gefunden haben. Beide dürfen
an den Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen und auch der Vertreter
wird Informationen und Sachstände zu laufenden Projekten erhalten.
Der Rat der Gemeinde Inden beschließt einstimmig, Ratsherrn Ste-
phan Laven als Vertreter für die Gemeinde Inden in den Projekt-Beirat
des Projektes „indelands Regionale Nachhaltigkeitsstrategie 2030 -
inReNa 2030“ der Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH zu ent-
senden. Im Falle einer Verhinderung wird Ratsherr Olaf Schumachen
als dessen Vertreter bestimmt.
16.16.16.16.16. Neuordnung der  Neuordnung der  Neuordnung der  Neuordnung der  Neuordnung der VVVVVereinszuschüsse 205/2022ereinszuschüsse 205/2022ereinszuschüsse 205/2022ereinszuschüsse 205/2022ereinszuschüsse 205/2022
1. Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass ab dem Jahr 2023
Zuschüsse ausschließlich für Vereine gewährt werden, die aktiv Kin-
der- / Jugendförderung betreiben. Als Kinder / Jugendliche zählen
hierbei ausschließlich Vereinsmitglieder bis zur Vollendung des 17.
Lebensjahres.
2. Der Gemeinderat beschließt, den Zuschuss pro Kind / Jugendlichen
auf 3,50 EUR p.a. festzulegen.
3. Die Anzahl der Kinder / Jugendlichen sind von den Vereinen bis zum
31.12.2022 zu melden.
4. Die Höhe des Zuschusses pro Kind / Jugendlichen soll im Jahr
2024 erneut geprüft und gegebenenfalls für das Jahr 2025 ange-
passt werden.
17.17.17.17.17.     Anträge der FAnträge der FAnträge der FAnträge der FAnträge der Frrrrraktionen:aktionen:aktionen:aktionen:aktionen:
17.1 17.1 17.1 17.1 17.1 VVVVVeröffentlichung der Steuersätze und Gebühren ab dem Jeröffentlichung der Steuersätze und Gebühren ab dem Jeröffentlichung der Steuersätze und Gebühren ab dem Jeröffentlichung der Steuersätze und Gebühren ab dem Jeröffentlichung der Steuersätze und Gebühren ab dem Jahrahrahrahrahr
20122012201220122012
hier:hier:hier:hier:hier:     AntrAntrAntrAntrAntrag der SPD-Ratsfrag der SPD-Ratsfrag der SPD-Ratsfrag der SPD-Ratsfrag der SPD-Ratsfraktion 304/2022aktion 304/2022aktion 304/2022aktion 304/2022aktion 304/2022
RM J. J. Schmitz befürwortet die mit der Anlage erhaltene Darstellung.
Der Gemeinderat beschließt bei zwei Enthaltungen, die Steuersätze
und Gebühren der Gemeinde Inden über einen Zeitraum von 10 Jahren
auf der Homepage zu veröffentlichen.
17.2 K17.2 K17.2 K17.2 K17.2 Kommunale ommunale ommunale ommunale ommunale WärmeplanungWärmeplanungWärmeplanungWärmeplanungWärmeplanung
hier:hier:hier:hier:hier:     AntrAntrAntrAntrAntrag der SPD-Fag der SPD-Fag der SPD-Fag der SPD-Fag der SPD-Frrrrraktion vom 14.11.2022 309/2022aktion vom 14.11.2022 309/2022aktion vom 14.11.2022 309/2022aktion vom 14.11.2022 309/2022aktion vom 14.11.2022 309/2022
RM Görke erklärt, dass der Beschlussvorschlag der Vorlage ungleich
des im Antrag formulierten Beschlussvorschlages ist.
RM Schlächter hält es für sinnvoller, dies bei der konkreten Planung
von weiteren Baugebieten zu bedenken. Er schlägt vor, den Antrag
aufgrund der derzeitig angespannten personellen Situation der Ver-
waltung, erstmal zurück zu stellen.
RM J. J. Schmitz erklärt, dass bis zum 31.12.2023 Fördermittel erhal-
ten werden könnten. Für Tagebaukommunen sogar eine bis zu 100pro-
zentige Förderung. Es sollte zumindest geprüft werden, ob Mittel



Mitteilungsblatt für die Gemeinden Inden & Langerwehe – 11. Februar 2023 – Woche 6 – Nr. 3 – www.mitteilungsblatt-inden-langerwehe.de12

abrufbar sind.
RM Schumacher bittet um Prüfung und anschließenden Bericht im
Bau- und Vergabeausschuss.
BM Pfennings schlägt vor, folgenden Satz des Beschlussvorschlages zu
streichen: Der Rat der Gemeinde Inden beschließt, zunächst die Bera-
tungen zur folgenden Beschlussfassung in den Bau- und Vergabeaus-
schuss zu verweisen. Dem wird stattgegeben.
Der Gemeinderat beschließt bei einer Enthaltung, den Bürgermeister
zu beauftragen, zu prüfen, ob die Gemeinde Inden Mittel vom neuen
Förderschwerpunkt abrufen kann. Über das Ergebnis wird im zuständi-
gen Fachausschuss weiter beraten.
17.3 Energiesparmaßnahmen in gemeindeeigenen Gebäuden und Lie-17.3 Energiesparmaßnahmen in gemeindeeigenen Gebäuden und Lie-17.3 Energiesparmaßnahmen in gemeindeeigenen Gebäuden und Lie-17.3 Energiesparmaßnahmen in gemeindeeigenen Gebäuden und Lie-17.3 Energiesparmaßnahmen in gemeindeeigenen Gebäuden und Lie-
genschaftengenschaftengenschaftengenschaftengenschaften
Hier:Hier:Hier:Hier:Hier:     AntrAntrAntrAntrAntrag der SPD-Fag der SPD-Fag der SPD-Fag der SPD-Fag der SPD-Frrrrraktion vom 14.11.2022 303/2022aktion vom 14.11.2022 303/2022aktion vom 14.11.2022 303/2022aktion vom 14.11.2022 303/2022aktion vom 14.11.2022 303/2022
BM Pfennings erläutert, dass zur Energieeinsparung bereits in der
Grundschule vollumfänglich auf die Nutzung von LED-Lampen umge-
stellt wurde. Die Mitarbeiter sind dazu angewiesen, möglichst wenig
Strom zu verbrauchen und die genutzten Räumlichkeiten auf max.
19°C zu beheizen. Die Beleuchtung des Indemanns wird zeitweise bis
auf die Notstrombeleuchtung ausgeschaltet. Eine detaillierte Aufstel-
lung gibt es hierzu jedoch bisher nicht, diese müsste erstellt werden.
RM Bäcker bestätigt, dass Energie aktuell teuer und wichtig ist und
auch eingespart werden muss. Hierzu benötigt sie jedoch keine detail-
lierte Aufstellung. Die mündlichen Ausführungen des Bürgermeisters
sind ausreichend.
RM J. J. Schmitz bittet um Erstellung einer Mitteilungsvorlage. Diese
soll nur die Einsparungen seit Erlass der Kurzfristigenenergieversor-
gungssicherungsmaßnahmen- verordnung enthalten. Diese soll nach
Möglichkeit detailliert sein, wo dies jedoch nicht möglich ist, reicht
eine grobe Darstellung.
RM Görke bestätigt, dass dies von den Bürgerinnen und Bürgern
erfragt wird.
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, dass der Bürgermeister im
Rahmen einer Vorlage den Rat darüber informiert, welche Maßnah-
men im Detail wann aufgrund der Kurzfristigenenergieversorgungssi-
cherungsmaßnahmenverordnung vom 26.08.2022 getroffen worden
sind. Die Auswirkungen jeder Maßnahme sind dabei detailliert darzu-
stellen.
17.4 17.4 17.4 17.4 17.4 TTTTTaschengeldbörse- Kaschengeldbörse- Kaschengeldbörse- Kaschengeldbörse- Kaschengeldbörse- Konzept des Kreises Düren;onzept des Kreises Düren;onzept des Kreises Düren;onzept des Kreises Düren;onzept des Kreises Düren;
Hier:Hier:Hier:Hier:Hier:     AntrAntrAntrAntrAntrag der SPD-Fag der SPD-Fag der SPD-Fag der SPD-Fag der SPD-Frrrrraktion 311/2022aktion 311/2022aktion 311/2022aktion 311/2022aktion 311/2022
GR Wacker erklärt, dass es sich hierbei grundlegend um eine sehr
lobenswerte und anstrebenswerte Idee handle, leider aktuell keine
personellen Ressourcen zur Umsetzung zur Verfügung stehen. Auf-
grund der anhaltenden Flüchtlingskrise, der Coronakrise, der Einfüh-
rung des Bürgergeldes und der Wohngeldreform, sowie der Langzeiter-
krankung eines Mitarbeiters sind alle Mitarbeiter weit über ein an-
nehmbares Maß überlastet. Auch Herr Lütteke vom Jugendheim Quo
Vadis ist in vollem Maße ausgelastet.
RM R. Marx schlägt vor, hierzu über die Gewinnung eines Ehrenamt-
lers nachzudenken. Ein entsprechendes Gesuch könnte im Mittei-
lungsblatt veröffentlicht werden.
GR Wacker erklärt, dass auch ein Ehrenamtler eingewiesen und be-
treut werden müsse.
RM J. J. Schmitz schlägt vor, sich die Umsetzung wenigstens zunächst
von einem Mitarbeiter des Kreises im Fachausschuss erläutern zu
lassen.
RM Bäcker empfiehlt die Beratung erstmal für einige Monate aufzu-
schieben, in der Hoffnung, dass sich die anhaltende Flüchtlingskrise
etwas beruhigt. Eine große Masse an Projekten erzeugt für die Mitar-
beiter der Verwaltung nur einen unnötigen Zuwachs an Druck.
RM Schumacher ergänzt, dass die erste Sitzung des Sozial-, Sport- und
Kulturausschusses im März 2023 stattfindet und der Kreis das Projekt
dort vorstellen könnte.
Der Ausschussvorsitzende des Sozial-, Sport- und Kulturausschusses
H.-J. Schmitz spricht sich für eine Vorstellung in der ersten Sitzung aus.
Der Gemeinderat beschließt bei einer Enthaltung, das Konzept des
Kreises Düren im zuständigen Fachausschuss durch Verantwortliche
des Kreises Düren vorzustellen. Dann soll dann weiter beraten wer-

den, ob und ggf. wie dieses Konzept in der Gemeinde Inden realisiert
werden kann.
17.5 Digitaler Mängelmelder17.5 Digitaler Mängelmelder17.5 Digitaler Mängelmelder17.5 Digitaler Mängelmelder17.5 Digitaler Mängelmelder
Hier:Hier:Hier:Hier:Hier:     AntrAntrAntrAntrAntrag der SPD-Fag der SPD-Fag der SPD-Fag der SPD-Fag der SPD-Frrrrraktion vom 14.11.2022 315/2022aktion vom 14.11.2022 315/2022aktion vom 14.11.2022 315/2022aktion vom 14.11.2022 315/2022aktion vom 14.11.2022 315/2022
GOR Linzenich berichtet darüber, dass der beschriebene Mängelmel-
der ein Produkt der REGIO-IT ist und nicht ohne Weiteres auf die IT-
Landschaft der Gemeinde bzw. der KDVZ anzuwenden ist. In diesem
Zusammenhang spricht er auch von den zu erwartenden Kosten und
Schnittstellenproblematiken. Ferner weist er darauf hin, dass die
Bürgerinnen und Bürger bereits heute eine Möglichkeit haben, der
Verwaltung auf gesichertem Wege Mängel o.Ä. mit zu teilen. Der
Hauptunterschied zum Mängelmelder besteht in der fehlenden unmit-
telbaren Rückkopplung, dies müsse manuell erfolgen.
BM Pfennings erklärt den Antrag für obsolet, da ein derartiges System
bereits in Planung ist. Nach einem Austausch mit dem Geschäftsführer
der KDVZ besteht ein derartiges Produkt auch im Dienstleistungspor-
tal, welches eher in Frage kommt.
RM J. J. Schmitz bittet um Darstellung des Sachstandes in einer
Mitteilungsvorlage.
RM H. Bellen erklärt, dass dieses Kontaktformular vor einigen Jahren
eingeführt wurde. Hierauf sollte jedoch regelmäßig ein Hinweis im
Mitteilungsblatt erscheinen.
BM Pfennings beantragt, den Beschluss abzulehnen.
Bei sechs Gegenstimmen und einer Enthaltung wird der Antrag der
SPD-Fraktion abgelehnt.
18.18.18.18.18. Mitteilungen /  Mitteilungen /  Mitteilungen /  Mitteilungen /  Mitteilungen / AnfrAnfrAnfrAnfrAnfragenagenagenagenagen
18.1 Schriftliche Mitteilungen / 18.1 Schriftliche Mitteilungen / 18.1 Schriftliche Mitteilungen / 18.1 Schriftliche Mitteilungen / 18.1 Schriftliche Mitteilungen / AnfrAnfrAnfrAnfrAnfragenagenagenagenagen
18.1.1 Bericht über die 18.1.1 Bericht über die 18.1.1 Bericht über die 18.1.1 Bericht über die 18.1.1 Bericht über die TTTTTeilnahme der eilnahme der eilnahme der eilnahme der eilnahme der VVVVVertreter der Gemeinde Indenertreter der Gemeinde Indenertreter der Gemeinde Indenertreter der Gemeinde Indenertreter der Gemeinde Inden
in Unternehmungen und Einrichtungen 312/2022in Unternehmungen und Einrichtungen 312/2022in Unternehmungen und Einrichtungen 312/2022in Unternehmungen und Einrichtungen 312/2022in Unternehmungen und Einrichtungen 312/2022
RM J. J. Schmitz stellt folgende Fragen/Anregungen:
1. 14. Anrainerkonferenz am 23.09.2022: Bitte um Darstellung des TOPs
3 „Modifizierung Sterneverfahren“ in einer Mitteilungsvorlage im Haupt-
ausschuss.
2. 45. Gesellschafterversammlung der EWV am 24.10.2022: Wer ist der
neu gewählte Geschäftsführer?
3. 15. Anrainerkonferenz am 28.10.2022: Was wurde zu TOP 3 formuliert?
4. 3. Mitgliederversammlung und Vorstandssitzung des indeland Touris-
mus e.V. am 24.11.2022: Wie ist der Ausblick der Jahresplanung?
BM Pfennings erläutert:
Zu 1. Er sichert eine Darstellung zu.
Zu 2. Wird zu Protokoll gegeben.
Anmerkung der Verwaltung: Neuer Geschäftsführer wird Herr Nicolai
Bedenbecker. Dieser wird ab 01.04.2023 bis zum Ablauf des 31.03.2028
zum Geschäftsführer bestellt. Für den Zeitraum vom 01.04.2023 bis zum
30.06.2023 werden der derzeitige Geschäftsführer Herr Dipl.-Ing., Dipl.-
Wirt.-Ing. Manfred Schröder und Herr Bedenbecker die Gesellschaft
gemeinsam vertreten, ab dem 01.07.2023 wird Herr Bedenbecker zum
alleinigen Geschäftsführer.
Zu 3. Die Infos wurden im Protokoll des Hauptausschusses der letzten
Sitzung als Anlage beigefügt.
Zu 4. Ein Auszug der Niederschrift wird nach Erhalt zur Verfügung
gestellt.
Die Mitteilung wird zur Kenntnis genommen.
18.1.2 Beschlusskontrolle 305/202218.1.2 Beschlusskontrolle 305/202218.1.2 Beschlusskontrolle 305/202218.1.2 Beschlusskontrolle 305/202218.1.2 Beschlusskontrolle 305/2022
RM R. Marx empfiehlt auf Seite 2, Vorlage 85/2021, das Satzende „bzw.
keine Entscheidung.“ zu streichen, da der Arbeitskreis Feuerwehr keine
Entscheidungsbefugnis hat.
18.2 Mündliche Mitteilungen / 18.2 Mündliche Mitteilungen / 18.2 Mündliche Mitteilungen / 18.2 Mündliche Mitteilungen / 18.2 Mündliche Mitteilungen / AnfrAnfrAnfrAnfrAnfragenagenagenagenagen
BM Pfennings kündigt den Termin zur Preisverleihung anlässlich des
Architekturwettbewerbs „Besucherzentrum indeland“ an. Diese findet
am 30.01.2023 um 13:00 Uhr in den Räumlichkeiten des Restaurants
Indemann 1 auf der Goltsteinkuppe statt. Eine schriftliche Einladung
folgt in Kürze.
BM Pfennings bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Aufmerksam-
keit und verabschiedet die Gäste. Die öffentliche Sitzung endet um
19:10 Uhr.
Stefan Pfennings, Bürgermeister
Sylvana Kalkbrenner, Schriftführerin
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Vereinszuschüsse 2022 und Folgejahre
Die Gemeinde Inden bittet um Verständnis, dass die Vereinszu-
schüsse 2022 erst im Februar 2023 ausgezahlt werden konnten.
Ab dem Jahr 2023 werden erhöhteerhöhteerhöhteerhöhteerhöhte Zuschüsse für die Kinder- und
Jugendförderung an Indener Vereinen gezahlt - im Gegenzug ent-
fällt der bisher gezahlte Sockelbetrag pro Verein.
Dabei werden alle Vereine für die Jahre 2022ff. berücksichtigt, die
die aktuell geforderten Unterlagen (Aktualisierung der Vereinskar-
tei, Satzung pp.) bei der Gemeindeverwaltung eingereicht haben.

Zur Erstanmeldung eines Indener Vereins oder Einreichung der
geforderten Unterlangen zur Aktualisierung der Vereinskartei wird
bis zum 28.02.2023 eine Terminverlängerung gewährt, um als örtli-
cher Verein bei der finanziellen Kinder- und Jugendförderung sowie
bei der Öffentlichkeitsarbeit durch die Gemeindeverwaltung be-
rücksichtigt zu werden.
Für Rückfragen steht Ihnen das Bürgermeisterbüro
(Tel.: 02465/ 39-47) zur Verfügung.

Öffnungszeiten der
Verwaltung an Karneval
Öffnungszeiten der Öffnungszeiten der Öffnungszeiten der Öffnungszeiten der Öffnungszeiten der VVVVVerwerwerwerwerwaltung an Karnevaltung an Karnevaltung an Karnevaltung an Karnevaltung an Karnevalalalalal
Wenn die Jecken im Rheinland Karneval feiern, ist auch die Gemeinder-
waltung Inden mit dabei. Somit bleibt das Rathaus der Gemeinde Inden
am Donnerstag, den 16.02.2023 (Weiberfastnacht) ab 11 Uhr und am
Montag, den 20.02.2023 (Rosenmontag) ganztags geschlossen.
Am Freitag, den 17.02.2023 und am Dienstag, den 21.02.2023 sind wir
wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten für Sie erreichbar.
Die Gemeindeverwaltung wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern eine
jecke Karnevalszeit!

Der Kreis Düren informiert
Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung
Kreis Düren:
Die.,14.02.2023
19.00 - 21.00 Uhr
Zwischenprämierung AC²-Wettbewerb 2022/2023
kostenfrei
Anmeldung: www.gruenderregion.de
Tel. 0241/4460-350

Inden baut
Besucherzentrum auf der Indener Goltsteinkuppe

v.l.n.r.: indeland-Geschäftsführer Jens Bröker (l.), die Juryvorsitzendev.l.n.r.: indeland-Geschäftsführer Jens Bröker (l.), die Juryvorsitzendev.l.n.r.: indeland-Geschäftsführer Jens Bröker (l.), die Juryvorsitzendev.l.n.r.: indeland-Geschäftsführer Jens Bröker (l.), die Juryvorsitzendev.l.n.r.: indeland-Geschäftsführer Jens Bröker (l.), die Juryvorsitzende
Prof. Christa Reicher (2.v.l.), Regina Dechering (2.v.r.) und StefanProf. Christa Reicher (2.v.l.), Regina Dechering (2.v.r.) und StefanProf. Christa Reicher (2.v.l.), Regina Dechering (2.v.r.) und StefanProf. Christa Reicher (2.v.l.), Regina Dechering (2.v.r.) und StefanProf. Christa Reicher (2.v.l.), Regina Dechering (2.v.r.) und Stefan
Pfennings. Foto: © Daniel Albrecht/indeland GmbHPfennings. Foto: © Daniel Albrecht/indeland GmbHPfennings. Foto: © Daniel Albrecht/indeland GmbHPfennings. Foto: © Daniel Albrecht/indeland GmbHPfennings. Foto: © Daniel Albrecht/indeland GmbH

Das Aachener Büro Zweering Helmus Architekten hat den Gestal-
tungswettbewerb für das künftige Besucherzentrum des indelands
gewonnen. Es soll bis 2025 neben dem Indemann auf der Goltstein-
kuppe in Inden-Lucherberg errichtet werden. Das Preisgericht des
Wettbewerbs hatte diesen Entwurf nach intensiven Beratungen bei
seinem Treffen am 26. Januar 2023 ausgewählt.
Das geplante Gebäude hat die Form einer flachen, lichtdurchfluteten
Pyramide. Auf der zum Tagebau liegenden Seite erhält es auf der
abschüssigen Schräge eine Freitreppenanlage. Zum Indemann hin
wird aus der flachen Pyramide ein Dreieck ausgespart. Dadurch ent-
steht nicht nur ein funktionales und einladendes Gebäude, sondern
der Neubau erfüllt auch den Anspruch der Ausschreibung, dass sich der
Baukörper als „weiteres skulpturales Element“ in seine Umgebung
einfügen und die Strahlkraft des Standorts erhöhen soll.
Bedeutung über die Grenzen des indelands hinausBedeutung über die Grenzen des indelands hinausBedeutung über die Grenzen des indelands hinausBedeutung über die Grenzen des indelands hinausBedeutung über die Grenzen des indelands hinaus
indeland-Geschäftsführer Jens Bröker war Mitglied des Preisgerichts.
Er bedankte sich bei der Preisverleihung im Restaurant „Indemann 1“
für die zahlreichen qualitativ hochwertigen Gestaltungsvorschläge:
„Es hat 15 Entwürfe gegeben, die in einer sehr deutlichen Ernsthaftig-
keit darüber nachgedacht haben, wie diese Goltsteinkuppe sich ent-
wickeln kann und soll - und das aus ganz unterschiedlichen Perspekti-
ven.“ Er sei sehr glücklich über den Gestaltungsvorschlag, der den
ersten Preis gewonnen hat, betonte Bröker: „Hier findet etwas statt,
das in seiner Bedeutung weit über die Grenzen der Gemeinde Inden
oder des indelands hinausgeht.“ In dem neuen Gebäude werden
künftig auf 300 Quadratmetern unter anderem ein großer Ausstel-
lungsraum zum Thema „Wasser und Seen - Entwicklung im Rheini-
schen Revier“ sowie eine Touristeninformation eingerichtet.
Auftakt zur Auftakt zur Auftakt zur Auftakt zur Auftakt zur WWWWWeiterentwicklung des Feiterentwicklung des Feiterentwicklung des Feiterentwicklung des Feiterentwicklung des Freizeitzentrumsreizeitzentrumsreizeitzentrumsreizeitzentrumsreizeitzentrums
Das Besucherzentrum am Indemann wird eines von drei Besucherzen-
tren im Rheinischen Revier sein und die Anlaufstation für die Bewoh-
ner von Inden, aber auch für Touristinnen und Touristen bilden, die sich
über den Weg vom Tagebau zum Indesee informieren möchten. Stefan
Pfennings, Bürgermeister der Gemeinde Inden, betonte die Bedeu-
tung dieses Neubaus für seine Gemeinde: „Der Wettbewerb ist für uns
der spannende Auftakt zur Weiterentwicklung des Freizeitzentrums
am Indemann und er bildet für uns einen sehr wichtigen Meilenstein

im Prozess des bevorstehenden Strukturwandels.“
Ein Quantensprung für die Gestaltung der GoltsteinkuppeEin Quantensprung für die Gestaltung der GoltsteinkuppeEin Quantensprung für die Gestaltung der GoltsteinkuppeEin Quantensprung für die Gestaltung der GoltsteinkuppeEin Quantensprung für die Gestaltung der Goltsteinkuppe
Der Aachener Architekt Dirk Zweering und sein Team nahmen die
Glückwünsche der Juryvorsitzenden Prof. Christa Reicher (RWTH Aa-
chen) entgegen. Reicher erklärte: „Der Entwurf ist ein Unikat, das aus
der Landschaft herausmodelliert ist und besondere Qualitäten eröff-
net. Das wird ein ganz wunderbarer Raum, der im Zusammenspiel
einen Quantensprung in der Gestaltung der Goltsteinkuppe darstellt.“
Die Baukosten werden ungefähr bei einer Million Euro netto liegen
und vom Land NRW über die „Rahmenrichtlinie zur Umsetzung des
Investitionsgesetzes Kohleregionen in Nordrhein-Westfalen“ geför-
dert. Alle Entwürfe sind noch bis zum 5. Februar 2023 im Restaurant
Indemann 1 auf der Goltsteinkuppe ausgestellt und können täglich
von 12 bis 17 Uhr besichtigt werden.
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Goldene Hochzeit
Die Eheleute Franz und Kata Ludwig, geb. Lovric, Frenzer Driesch
22, 52459 Inden-Frenz, feiern am 23.02.2023 das Fest der Golde-
nen Hochzeit.
Die Gemeinde Inden gratuliert herzlich!

Der Kreis Düren informiert
Der Kreis Düren sucht Jugendschöffen für die Amtsgerichte Düren und Jülich
Der Kreis Düren sucht Jugendschöffinnen und Jugendschöffen, die vonDer Kreis Düren sucht Jugendschöffinnen und Jugendschöffen, die vonDer Kreis Düren sucht Jugendschöffinnen und Jugendschöffen, die vonDer Kreis Düren sucht Jugendschöffinnen und Jugendschöffen, die vonDer Kreis Düren sucht Jugendschöffinnen und Jugendschöffen, die von
2024 bis 2028 bei den 2024 bis 2028 bei den 2024 bis 2028 bei den 2024 bis 2028 bei den 2024 bis 2028 bei den Amtsgerichten Düren oder Jülich tätig sein möch-Amtsgerichten Düren oder Jülich tätig sein möch-Amtsgerichten Düren oder Jülich tätig sein möch-Amtsgerichten Düren oder Jülich tätig sein möch-Amtsgerichten Düren oder Jülich tätig sein möch-
ten.ten.ten.ten.ten.     Als ehrenamtliche Richter wirkAls ehrenamtliche Richter wirkAls ehrenamtliche Richter wirkAls ehrenamtliche Richter wirkAls ehrenamtliche Richter wirken Schöffen bei en Schöffen bei en Schöffen bei en Schöffen bei en Schöffen bei VVVVVerhandlungen mit underhandlungen mit underhandlungen mit underhandlungen mit underhandlungen mit und
sie sind bei der Urteilsfindung beteiligt. Jugendschöffen sind speziell beisie sind bei der Urteilsfindung beteiligt. Jugendschöffen sind speziell beisie sind bei der Urteilsfindung beteiligt. Jugendschöffen sind speziell beisie sind bei der Urteilsfindung beteiligt. Jugendschöffen sind speziell beisie sind bei der Urteilsfindung beteiligt. Jugendschöffen sind speziell bei
Verhandlungen gegen Jugendliche involviert. Gesucht werden Personen,Verhandlungen gegen Jugendliche involviert. Gesucht werden Personen,Verhandlungen gegen Jugendliche involviert. Gesucht werden Personen,Verhandlungen gegen Jugendliche involviert. Gesucht werden Personen,Verhandlungen gegen Jugendliche involviert. Gesucht werden Personen,
die zum Stichtag am 1. Januar 2024 zwischen 25 und 69 Jahre alt sind unddie zum Stichtag am 1. Januar 2024 zwischen 25 und 69 Jahre alt sind unddie zum Stichtag am 1. Januar 2024 zwischen 25 und 69 Jahre alt sind unddie zum Stichtag am 1. Januar 2024 zwischen 25 und 69 Jahre alt sind unddie zum Stichtag am 1. Januar 2024 zwischen 25 und 69 Jahre alt sind und
sich dieser versich dieser versich dieser versich dieser versich dieser verantwortungsvollen antwortungsvollen antwortungsvollen antwortungsvollen antwortungsvollen Aufgabe widmen möchten.Aufgabe widmen möchten.Aufgabe widmen möchten.Aufgabe widmen möchten.Aufgabe widmen möchten.
Juristische Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Jugendschöffen können
sich für das Amt bewerben oder sie werden vorgeschlagen. Eine Bewerbung
ist bis zum 30. April möglich. Gesucht werden Personen, die die deutsche
Staatsbürgerschaft besitzen und ihren Wohnsitz in einer der Kommunen des
jeweiligen Amtsgerichtsbezirks haben.
Zum Amtsgerichtsbezirk Düren gehören die Städte und Gemeinden Heim-
bach, Hürtgenwald, Nideggen, Kreuzau, Langerwehe, Merzenich, Nörvenich
und Vettweiß. Zum Amtsgerichtsbezirk Jülich gehören die Städte und Ge-
meinden Aldenhoven, Jülich, Inden, Linnich, Niederzier und Titz.
Bewerberinnen und Bewerber müssen die deutsche Staatsangehörigkeit
besitzen und über ausreichende Kenntnisse in der deutschen Sprache
verfügen.
Der Kreis Düren sucht 100 Engagierte, die den Amtsgerichten vorgeschlagen

werden. Es werden doppelt so viele Personen vorgeschlagen, wie benötigt
werden. Der Wahlausschuss der Amtsgerichte wählt dann im Anschluss die
neuen Jugendschöffen für die nächste Amtszeit.
Interessenten für das Jugendschöffen-Amt können sich schriftlich bis zum
30. April bei der Kreisverwaltung Düren, Amt für Kinder, Jugend und Familie,
Bismarckstraße 16, 523521 Düren - bewerben. Bewerbungen können auch
direkt online auf der Internetseite des Kreises Düren, unter www.kreis-
dueren.de/jugendschoeffen, ausgefüllt werden. Bewerbungsformulare und
weitergehende Informationen gibt es außerdem online unter
www.schoeffenwahl.de.
Bei Fragen hilft Doris Peitz vom Amt für Kinder, Jugend und Familie unter
02421/221051500 oder d.peitz@kreis-dueren.de gerne weiter.

Es ist so weit - Der Endausbau der Kapellenstraße in
Inden/Altdorf beginnt Ende Februar dieses Jahres
Das Baugebiet „Kapellenstraße“ ist nahezu vollständig bebaut.
Nun soll Ende Februar mit dem Straßenendausbau begonnen
werden. Für die Maßnahme erhielt die Firma Blandfort Tief- und
Straßenbau GmbH & Co. KG aus Linnich den Zuschlag. Die Bau-
zeit beträgt voraussichtlich 15 Wochen.

Der Bauablauf sieht zunächst den Ausbau der Stichwege und
abschließend der Durchgangsstraße vor.
Mit Straßensperrungen ist in dieser Zeit zu rechnen!

Der Bürgermeister

Wespenseminar - Fortbildung zum
zertifizierten Wespenberater
Das Rheinische Revier an Inde und Rur informiert
Die Biologische Station Düren e.V. bietet im Rah-
men des LEADER-Projektes Dorf aktiv am Sams-am Sams-am Sams-am Sams-am Sams-
tag,tag,tag,tag,tag, 25. 25. 25. 25. 25. März, März, März, März, März, von 9 Uhr bis 17 Uhr von 9 Uhr bis 17 Uhr von 9 Uhr bis 17 Uhr von 9 Uhr bis 17 Uhr von 9 Uhr bis 17 Uhr,,,,, ein Wespen-
seminar im Bürgewaldzentrum, Ellener Allee 1,
Morschenich Neu an. Die Veranstaltung ist kos-
tenfrei. Eine Anmeldung unter
henrike.koerber@biostation-dueren.de ist erfor-
derlich. Der versierte Wespenexperte und langjäh-
rige Feuerwehrmann Peter Tauchert, Initiator der
„Aktion Wespenschutz“, wird Sie in die filigrane
Welt der Wespen und ihrer Bauwerke einführen. Er
stellt ausführlich die Lebensweise einzelner Arten
vor und wird Ihnen den friedlichen Umgang mit den
Tieren näherbringen. Dabei schöpft er aus seinem
jahrzehntelangen Erfahrungsschatz bei Beratungs-
gesprächen, Nestsicherungs- und Umsiedlungs-
maßnahmen in seiner beruflichen Praxis. Beein-
druckende Bilder sind gepaart mit praktischen
Tipps und Tricks, die im Seminarraum vorgestellt
und erprobt werden können. Das Seminar ist eine
Fortbildung zum zertifizierten Wespenberater.
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Veranstaltungskalender Februar 2023
Freitag, 10. FebruarFreitag, 10. FebruarFreitag, 10. FebruarFreitag, 10. FebruarFreitag, 10. Februar

FestkommersFestkommersFestkommersFestkommersFestkommers 50 Jahre, Frenz
Veranstalter: KG Frenzer Burg-
narren

Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 16. 16. 16. 16. 16. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,,
W e i b e r f a s t n a c h t s t r e i b e nW e i b e r f a s t n a c h t s t r e i b e nW e i b e r f a s t n a c h t s t r e i b e nW e i b e r f a s t n a c h t s t r e i b e nW e i b e r f a s t n a c h t s t r e i b e n ,
11.11 Uhr, Dorfgemeinschafts-
haus Schophoven, Veranstalter:
Dorfgemeinschaftsverein Scho-
phoven e.V.

RathauserstürmungRathauserstürmungRathauserstürmungRathauserstürmungRathauserstürmung, 11.11 Uhr,
Inden/Altdorf,
Veranstalter: KG Engete Jonge

WeiberfastnachtWeiberfastnachtWeiberfastnachtWeiberfastnachtWeiberfastnacht im Festzelt,
14.00 Uhr, Auf dem Driesch, In-
den/Altdorf
Veranstalter: KG Lustige Jon-
ge, Inden/Altdorf

WeiberfastnachtWeiberfastnachtWeiberfastnachtWeiberfastnachtWeiberfastnacht im „Bartze
Hof“ ab 14.30 Uhr, Lamersdorf,
Kinder sind gerne willkommen,
Veranstalter:  KG Echte Fröng-
de, Lamersdorf

Freitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. Februar
KindersitzungKindersitzungKindersitzungKindersitzungKindersitzung im „Bartze Hof“,
15.00 Uhr, Lamersdorf
Veranstalter: KG Echte Fröng-
de, Lamersdorf

SeniorencaféSeniorencaféSeniorencaféSeniorencaféSeniorencafé, Frenz, KG Fren-
zer Burgnarren

Samstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. Februar
KarnevalsumzugKarnevalsumzugKarnevalsumzugKarnevalsumzugKarnevalsumzug, 14.00 Uhr ab
Dorfgemeinschaftshaus Scho-
phoven e.V., ab 16.00 Uhr Kar-
nevalsparty, Schophoven Veran-
stalter: Dorfgemeinschaftsver-
ein Schophoven e.V.

KarnevalsumzugKarnevalsumzugKarnevalsumzugKarnevalsumzugKarnevalsumzug, 15.11 Uhr und
anschl. „After -Zoch-Party im
Festzelt, Auf dem Driesch, In-
den/Altdorf
Veranstalter: KG Lustige Jon-
ge, Inden/Altdorf

KarnevalKarnevalKarnevalKarnevalKarneval (Dorfsitzung)
19.30 Uhr, im „Bartze Hof“ La-
mersdorf, Veranstalter:
KG Echte Fröngde, Lamersdorf

Sonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. Februar
 „De Zoch kütt“„De Zoch kütt“„De Zoch kütt“„De Zoch kütt“„De Zoch kütt“, 11.11 Uhr an-
schl. „After Zoch Party“ im Bart-
ze Hof, Lamersdorf KG Echte
Fröngde, Lamersdorf

Dienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. Februar
Verabschiedung des Prinzen-Verabschiedung des Prinzen-Verabschiedung des Prinzen-Verabschiedung des Prinzen-Verabschiedung des Prinzen-
paarespaarespaarespaarespaares, 19.30 Uhr, Lamersdorf
Veranstalter: KG Echte Fröng-

de, Lamersdorf
KarnevalsumzugKarnevalsumzugKarnevalsumzugKarnevalsumzugKarnevalsumzug, Lucherberg
Veranstalter: Lucherberger Car-
neval Club

Verabschiedung des Prinzen-Verabschiedung des Prinzen-Verabschiedung des Prinzen-Verabschiedung des Prinzen-Verabschiedung des Prinzen-
paarespaarespaarespaarespaares mit Erbsensuppenessen,
ab 11.00 Uhr, Indetreff, Inden/
Altdorf, Veranstalter:  KG Lusti-
ge Jonge, Inden/Altdorf

FrühschoppenFrühschoppenFrühschoppenFrühschoppenFrühschoppen, Frenz, KG Fren-
zer Burgnarren, Frenz

Mittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. Februar
FischessenFischessenFischessenFischessenFischessen (nach vorheriger An-
meldung), Indetreff, Inden/Alt-
dorf KG Lustige Jonge, Inden/
Altdorf
Ökumenischer Friedensgottes-Ökumenischer Friedensgottes-Ökumenischer Friedensgottes-Ökumenischer Friedensgottes-Ökumenischer Friedensgottes-
dienstdienstdienstdienstdienst, St. Barbara Kirche,
18 Uhr, Schophoven

Ende: Der Bürgermeister informiert IndenEnde: Der Bürgermeister informiert IndenEnde: Der Bürgermeister informiert IndenEnde: Der Bürgermeister informiert IndenEnde: Der Bürgermeister informiert Inden
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Kein Platz für Ausgrenzung!
Am Töpferbrunnen gibt es eine neue
Bank mit dem Hinweis „Kein Platz
für Ausgrenzung“ auf der Rücken-
lehne. Mit der Bank soll ein klares
Zeichen gegen jegliche Form der
Ausgrenzung gesetzt werden. Der
Schriftzug auf der Rückenlehne der
Bank und der leere Platz davor wei-
sen unmissverständlich hierauf hin -
eben kein Platz für Ausgrenzung. Die
„Bank gegen Ausgrenzung“ ist eine
gemeinsame Aktion des Dürener
Bündnisses gegen Rechtsextremis-
mus, Rassismus und Gewalt e.V. und
des Kreises Düren über das Pro-
gramm „NRWeltoffen“, das Kom-
munen in der Auseinandersetzung
mit Rassismus und Rechtsextremis-
mus unterstützt.
Die Bank wurde am 13. Januar offizi-
ell von Herrn Karl Panitz vom Düre-
ner Bündnis gegen Rechtsextremis-
mus, Rassismus und Gewalt an Herrn
Bürgermeister Peter Münstermann
übergeben. Dieser bedankt sich herz-
lich bei Herrn Panitz und freut sich
nun mit der Bank ein gut sichtbares
Zeichen in der Gemeinde zu haben,
welches die Haltung der Gemeinde
Langerwehe gegen jegliche Form der
Ausgrenzung klar wiedergibt.
Gemeinde Langerwehe
Der Bürgermeister Kein Platz für AusgrenzungKein Platz für AusgrenzungKein Platz für AusgrenzungKein Platz für AusgrenzungKein Platz für Ausgrenzung

Bekannt-
machung
Dienstzeitregelung bei der Ge-Dienstzeitregelung bei der Ge-Dienstzeitregelung bei der Ge-Dienstzeitregelung bei der Ge-Dienstzeitregelung bei der Ge-
meindeverwaltung Langerwehemeindeverwaltung Langerwehemeindeverwaltung Langerwehemeindeverwaltung Langerwehemeindeverwaltung Langerwehe
an den Karnevalstagenan den Karnevalstagenan den Karnevalstagenan den Karnevalstagenan den Karnevalstagen

Donnerstag, den 16. FebruarDonnerstag, den 16. FebruarDonnerstag, den 16. FebruarDonnerstag, den 16. FebruarDonnerstag, den 16. Februar
2023 (Weiberfastnacht)2023 (Weiberfastnacht)2023 (Weiberfastnacht)2023 (Weiberfastnacht)2023 (Weiberfastnacht)
An diesem Tag sind die Dienst-
stellen der Gemeindeverwal-
tung ab 10.30 Uhr geschlossen.

Montag, den 20. Februar 2023Montag, den 20. Februar 2023Montag, den 20. Februar 2023Montag, den 20. Februar 2023Montag, den 20. Februar 2023
(Rosenmontag)(Rosenmontag)(Rosenmontag)(Rosenmontag)(Rosenmontag)An diesem Tag
sind die Dienststellen der Ge-
meindeverwaltung geschlos-
sen.
gez. Münstermann
Bürgermeister
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Bekannt-
machung

Räumung der Räumung der Räumung der Räumung der Räumung der Ablagefläche amAblagefläche amAblagefläche amAblagefläche amAblagefläche am
anonymen Gräberfeldanonymen Gräberfeldanonymen Gräberfeldanonymen Gräberfeldanonymen Gräberfeld

Auf dem Friedhof Langerwehe Ry-
melsberg befindet sich neben der
alten Kirche das Gräberfeld der an-
onymen Urnenbeisetzungen. Für
diese Bestattungsart ist KEINE KEINE KEINE KEINE KEINE AB-AB-AB-AB-AB-
LAGEFLÄCHELAGEFLÄCHELAGEFLÄCHELAGEFLÄCHELAGEFLÄCHE für Blumen, Laternen
etc. vorgesehen.
Aus diesem Grund bitte ich um Ent-Aus diesem Grund bitte ich um Ent-Aus diesem Grund bitte ich um Ent-Aus diesem Grund bitte ich um Ent-Aus diesem Grund bitte ich um Ent-
fernung der Gegenstände bis zumfernung der Gegenstände bis zumfernung der Gegenstände bis zumfernung der Gegenstände bis zumfernung der Gegenstände bis zum
24.02.2023.24.02.2023.24.02.2023.24.02.2023.24.02.2023.
Sollten sich bis zum vorgenannten
Termin noch Gegenstände auf der
Fläche befinden, werden diese von
den Friedhofsmitarbeitern entfernt.
Nach Säuberung der Fläche werden
dort von der Gemeinde drei Later-
nen aufgestellt, die die Allgemein-
heit nutzen kann.
Langerwehe, den 17.01.2023
Der Bürgermeister
gez.
(Münstermann)

Die App zur Ehrenamtskarte NRW
Ehrenamtlich Engagierte können jetzt einfach online über eine neue App
ihre Ehrenamtskarte NRW beantragen oder verlängern. Ein schriftlicher
Antrag in Papierform bei der Gemeinde Langerwehe ist aber weiterhin
möglich. Auch kann jetzt die digitale Ehrenamtskarte NRW auf das eigene
Smartphone oder Tablet geladen werden.
Die App steht für die beiden gängigsten mobilen Betriebssysteme, iOS und
Android, zur Verfügung. Sie kann im Apple App Store sowie im Google Play
Store kostenfrei heruntergeladen werden.
Die Ehrenamtskarte zeichnet Bürgerinnen und Bürger aus, die sich in
besonderem zeitlichem Umfang - fünf Stunden wöchentlich bzw. 250 Stun-
den im Jahr - ohne pauschale Aufwandsentschädigung ehrenamtlich enga-
gieren. Sollten Ehrenamtliche bereits im Besitz einer haptischen Ehren-
amtskarte NRW sein, erhalten sie die Möglichkeit, sich für die App zu
registrieren, so dass ihnen auch die digitale Version der Ehrenamtskarte auf
dem jeweiligen Endgerät zur Verfügung steht.
Weitere Informationen unter:
https://www.engagiert-in-nrw.de/app-zur-ehrenamtskarte-nrw EhrenamtskarteEhrenamtskarteEhrenamtskarteEhrenamtskarteEhrenamtskarte
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Umzug des
Lucherberger Carneval
Club 1980 e.V.
Unser Zugweg am 21. Februar
Liebe Karnevalsfreunde,
wir haben in diesem Jahr einen leicht geänderten Zugweg,
der wie folgt aussieht.
Aufstellung um 13.30 Uhr im Neubaugebiet gegenüber der
alten Papierfabrik. 14 Uhr Start des Umzuges.
Dann die Goldsteinstraße hoch, Hochstraße, Krausstraße,
Grünstraße, Obstwiese, Parkstraße, Schmitteberg, Luche-
merstraße, Talstraße, Rosenstraße, Birkenstraße, Talstraße.
Endstation mit Verbrennung des Ääzebär ist der Kirmes-
platz, mit anschließendem Ausklang im Restaurant Philippi.
Mit jecken Grüßen
Vorstand, LCC

D´r Zoch kütt
Umzug am Nelkensamstag in Inden/
Altdorf
„D`r Zoch kütt“„D`r Zoch kütt“„D`r Zoch kütt“„D`r Zoch kütt“„D`r Zoch kütt“ in diesem Jahr erstmalig am Nelkensamstag -
am 18. Februar starten wir um 15.11 Uhr18. Februar starten wir um 15.11 Uhr18. Februar starten wir um 15.11 Uhr18. Februar starten wir um 15.11 Uhr18. Februar starten wir um 15.11 Uhr mit unserem Karne-
valsumzug durch Inden/ Altdorf.
Die Aufstellung der Wagen und Gruppen erfolgt auf der Meröd-
gener Straße, anschließend nimmt der Zug den folgenden Weg:
Rathausstraße über die Wehebachbrücke bis zum Ende der
Hauptstraße, links in die Indener Straße, Pierer Straße. Wir
folgen der Straße „Am Wehebach“ bis zum Ende und biegen
wieder in die Rathausstraße ab. Am Blumenhaus Lövenich geht
es in die Altdorfstraße und am Ende über die Hauptstraße zum
Festzelt.
Wir hoffen auf zahlreiche Zuschauer am Zugweg, die unserem
Prinzenpaar Daniel I. und Tanja I. zujubeln und mit uns anschlie-
ßend im Festzelt eine ausgelassene AfterAfterAfterAfterAfter-Zoch-P-Zoch-P-Zoch-P-Zoch-P-Zoch-Partyartyartyartyarty feiern.

Unser Zugweg am NelkensamstagUnser Zugweg am NelkensamstagUnser Zugweg am NelkensamstagUnser Zugweg am NelkensamstagUnser Zugweg am Nelkensamstag
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Dreigestirn der Session 2022/2023Dreigestirn der Session 2022/2023Dreigestirn der Session 2022/2023Dreigestirn der Session 2022/2023Dreigestirn der Session 2022/2023

grammpunkte, die die Besucher bei
guter Laune hielten, sehr zur Freude
des Sitzungspräsidenten Reinhard
Gronau, der gemeinsam mit Vize-
präsident Axel Esser durch das Pro-
gramm führte.
Ein sehr guter Start in das neue Jahr.
KG Frenzer Burgnarren

Gemeinsamer Tanz mit dem Damendreigestirn aus SiersdorfGemeinsamer Tanz mit dem Damendreigestirn aus SiersdorfGemeinsamer Tanz mit dem Damendreigestirn aus SiersdorfGemeinsamer Tanz mit dem Damendreigestirn aus SiersdorfGemeinsamer Tanz mit dem Damendreigestirn aus Siersdorf

Frenzer Burgnarren
Es geht los - unsere Veranstaltungen

Schon Mitte Januar beginnt bei den
Frenzer Burgnarren alle Jahre wieder
das närrische Treiben
Das ging los am Freitag, 20. JanuarFreitag, 20. JanuarFreitag, 20. JanuarFreitag, 20. JanuarFreitag, 20. Januar
mit dem ShowtanzturnierShowtanzturnierShowtanzturnierShowtanzturnierShowtanzturnier. Schon
lange vor Beginn der Veranstaltung
war der Saal der „Alten Schule“ sehr
voll mit jungen Menschen, die voller
Spannung den Beginn des Turniers
erwarteten. Leider reisten wetter-
bedingt von 13 gemeldeten Grup-
pen lediglich sechs an diesem
Abend zum Turnier an. Die aufmerk-
samen Zuschauer erlebten hochmo-
tivierte Gruppen auf der Bühne mit
tollen Tänzen und phantasievollen
Kostümen. Ein Kompliment an un-
sere eigene Showtanzgruppe, hier
führend Axel Esser und Tobias Coh-
nen, die den Abend mit weiteren
Tänzen eigener Gruppen auffüllten
und so wiederum für ein tolles Event

sorgten. Sieger des Turniers wurden
die Funky Vibes (TSG Rot-Weisse
Funken Güsten), gefolgt von den Star-
lights (KG Rursternchen) und der
Showtanzgruppe Tetz. Am nächsten
Tag ging es weiter mit dem Kinder-
biwak. Elf Abordnungen von Karne-
valsgesellschaften aus der Region
machten den Frenzer Karnevalisten
ihre Aufwartung. Durch das Pro-
gramm führten Axel Esser und die
Jugendpräsidentin Lea Strauch.
Natürlich präsentierten sich auch die
eigenen Kindergruppen der Frenzer
Burgnarren. Alles in Allem war es
ein bunter, unterhaltsamer Nachmit-
tag mit vielen Kindern, Tänzen, Spaß
und Spiel. Am Sonntagmorgen,Sonntagmorgen,Sonntagmorgen,Sonntagmorgen,Sonntagmorgen, 22. 22. 22. 22. 22.
JJJJJanuaranuaranuaranuaranuar,,,,, dann, wie jedes Jahr im Ja-
nuar, das große Prinzenbiwak mit
dem Karnevalsumzug durch unser
Dorf Frenz. Die Burgnarren mitge-

rechnet, zogen 13 befreundete Ge-
sellschaften und Musikzüge aus der
Dürener und Eschweiler Region
durch die Straßen.
Die Prinzenwagen der Karnevalsge-
sellschaften aus Lamersdorf und In-
den/Altdorf bereicherten den Umzug,
bei dem der Komiteewagen und
schließlich der Prinzenwagen mit
dem Dreigestirn der Frenzer Burg-
narren den Abschluss bildeten. PrinzPrinzPrinzPrinzPrinz
BERBERBERBERBERT II.,T II.,T II.,T II.,T II., Bauer R Bauer R Bauer R Bauer R Bauer RUDI II.UDI II.UDI II.UDI II.UDI II. und Jungfr und Jungfr und Jungfr und Jungfr und Jungfrauauauauau
MANDMANDMANDMANDMANDY I.Y I.Y I.Y I.Y I. mit ihren Köbessen Köbessen Köbessen Köbessen Köbessen WilliWilliWilliWilliWilli
& Uli& Uli& Uli& Uli& Uli hatten trotz ganz leichtem
Schneetreiben ihre Freude. Erstmals
auf einem Prinzenwagen fuhr Bür-
germeister Stefan Pfennings mit.
Beim anschließenden Programm prä-
sentierten sich Gastvereine mit ih-
ren karnevalistischen Darbietungen
auf der Frenzer Bühne. Im Verlauf
des Tages kamen insgesamt 24 Pro-
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Karnevalszug in Langerwehe unter dem Motto
„3 Joar oahne Zoch, mié Wehter künne et noch“
Am 19. Februar ist es wieder soweit:
nach drei Jahren Zwangspause! Un-
ser Karnevalszug zieht wieder am
Karnevalssonntag durch den Ort. Die
Aufstellung ist ab 13:30 Uhr im Müh-
lenweg und vor der Araltankstelle.
Der Zug wird um 14.30 Uhr14.30 Uhr14.30 Uhr14.30 Uhr14.30 Uhr loszie-
hen über die Hauptstraße in Rich-
tung Ulhaus. Dort wird dann auf dem
Parkplatz der Euregiobahn gewen-
det, um sich nach abermaligem
Durchzug durch den Ort auf dem
Exmouthplatz aufzulösen.
An die 500 aktive Jecken werden
wieder am Zug teilnehmen. Dabei
auch die KGs der Döppesbäckere
und die KG Rot-Weiß Pier mit ihrem
Dreigestirn: Prinz Wiemel I., Bauer
Marc I. und Jungfrau Johanna II.
Mit dabei auch Fußballer des TuS
Jüngersdorf und des TuS Langerwe-
he mit dem Musiktruck am Anfang
des Zuges. Ferner im Zug u.a.: Ke-
gelclub „Keen 9“, Luchemer Mäd-
chen, St. Sebastianus Schützen, die
ahl KJG, Langerwehe Süd, Pfadfin-
der, KiTa Schlossmäuse, Lukkeböm-
melte Lü...
Als Musikkapelle begleitet wieder
das Spieler-Corps Pier den Zug. Wir
laden die Bevölkerung ganz herzlich

ein zum Zuschauen. Lassen Sie sich
wieder begeistern von all den Je-
cken, wie Sie das in all den Jahren
überwältigend getan haben. Nach
dem Zug sollten Sie auch diesmal

Stellen diesmal das Prinzenpaar: KG Rot-Weiß PierStellen diesmal das Prinzenpaar: KG Rot-Weiß PierStellen diesmal das Prinzenpaar: KG Rot-Weiß PierStellen diesmal das Prinzenpaar: KG Rot-Weiß PierStellen diesmal das Prinzenpaar: KG Rot-Weiß Pier

nicht sofort nach Hause gehen, son-
dern ins Zelt auf dem Exmouthplatz:
die KG Löstige Döppesbäckere lädt
dann wieder ein, dort noch weiter zu
feiern. Kurzfristige Anmeldungen sind

immer noch möglich.
Für die IG-Langerwehe als Veran-
stalter
Vorsitzender A. Herten; Geschäfts-
führer A. Sievers

Kindersachenflohmarkt in
der Kita Löwenzahn in Pier
Der Förderverein der Kita Löwen-
zahn Pier organisiert für Sams-
tag, 11. März von 9:30 bis 15 Uhr
einen Kindersachenflohmarkt in
der Kita, Professor-von-Capitaine-
Str.1 Langerwehe-Pier. Zum An-
gebot aller Dinge rund ums Kind,
werden auch professionell selbst-
kreierte Karten für Ostern/Früh-
jahr angeboten. Für das leibliche

Wohl sorgt eine Cafeteria und für
die Kinder gibt es frische Zucker-
watte und Popcorn.
Kommen sie gerne stöbern oder
ein / zwei Stücke Kuchen essen!
Der Förderverein freut sich auf ih-
ren Besuch!
Bei Interesse und Fragen schrei-
ben sie gerne an:
fvkitapier@gmail.com
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KG Löstige Döppesbäckere News
Endlich wieder eine Kappensitzung in Langerwehe
Am 21. Januar war es nach fünf
Jahren wieder so weit, die KG Lös-
tige Döppesbäckere feierte ihre
Kappensitzung. Zuallererst durften
die Bambinigarde und die Jugend-
garde ihre Tänze präsentieren, di-
rekt darauf folgten die kleinsten
Mariechen mit ihren Mariechentän-
zen. Danach wurden De Kät-
testrüsch empfangen. Weiter im Pro-
gramm zeigten die Ü 15 Garde und
die Juniorengarde, wofür sie das
ganze Jahr trainiert haben. Im An-
schluss empfingen die Döppesbä-
ckere die KG Rot-Weiß Pier 1956
e.V. mit ihrem Dreigestirn. Und schon
wurde weiter getanzt, ein Marie-
chenmedley kassierte ebenso ei-
nen Spitzenmäßigen Applaus wie
Die „Jecken Wehter Weiber „ mit
ihrem Showtanz.
Die Tanzcorps Höppe Kroetsch so-
wie Die Bremsklötz und das Zwie-
gespräch mit Harry & Achim sorg-
ten auch für ordendlich Stimmung.
Der Showtanz der Red Steps brach-
te mit dem Thema „Holi- Liebe hat
viele Farben“ einen super Tanz so-
wie viel Farbe und Glitzer auf die
Bühne. Die Kelz Boys brachten zum
Abschluss des Programms noch
einmal so richtig Stimmung. Die
Mädels der Tanzgruppen übernah-
men den Elferrat. Dann wurde es
Zeit das Sitzungsprogramm zu be-
enden: der Musikzug der Löschgrup-
pe Luchen, der uns den ganzen
Abend musikalisch begleitete spiel-

te nochmals zum Abschied und dann
hieß es auch schon, auf Wiederse-
hehen auf unseren Veranstaltun-
gen die ab dem 10.Februar auf dem
Exmouthplatz in Langerwehe im
Zelt stattfinden. Wir beginnen am
10. Februar mit dem Cordula Cup,
unserem Showtanzturnier, am 11.
Februar findet das Freundschafts-
treffen statt und direkt einen Tag
später am 12.Februar feiern wir ab
14 Uhr unsere Kindersitzung. An
Weiberfastnacht wird eine Party für

Einladung
Anzeige

zu einer Genossenschaftsverzu einer Genossenschaftsverzu einer Genossenschaftsverzu einer Genossenschaftsverzu einer Genossenschaftsver-----
sammlung der Jagdgenossen-sammlung der Jagdgenossen-sammlung der Jagdgenossen-sammlung der Jagdgenossen-sammlung der Jagdgenossen-
schaftschaftschaftschaftschaft
Langerwehe - LuchemLangerwehe - LuchemLangerwehe - LuchemLangerwehe - LuchemLangerwehe - Luchem

Am Donnerstag, 02. März 2023,
19.30 Uhr, im Hotel Schützen-
hof, Schönthaler Str. 27,
52379 Langerwehe.

Tagesordnung:
1.) Begrüßung
2.) Bericht der Kassenprüfung

und Entlastung des Vor-
standes

3.) Neu- bzw. Wiederwahl des

Jagdvorstehers /Stellvertreters
4.) Neu- bzw. Wiederwahl der

Beisitzer
5.) Haushaltsplan für die Jahre

2023 - 2026
6.) Neuwahl der Kassenprüfer

für die Jahre 2023 - 2026
7.) Neuwahl des Schriftführers

/ Stellvertreters
8.) Auszahlung der Jagdpacht
9.) Verschiedenes

Langerwehe, 01.02.2023

Gez. Werner Schillings
Jagdvorsteher

Garden/Mariechen/Mitglieder der KG Löstige DöppesbäckereGarden/Mariechen/Mitglieder der KG Löstige DöppesbäckereGarden/Mariechen/Mitglieder der KG Löstige DöppesbäckereGarden/Mariechen/Mitglieder der KG Löstige DöppesbäckereGarden/Mariechen/Mitglieder der KG Löstige Döppesbäckere

die ganze Familie stattfinden und
am 17. Februar findet die Karne-
valsparty statt. Am 19. Februar nach
dem Karnevalszug, geht es zur Af-
ter Zug Party ins Zelt.
Alle Termine und Uhrzeiten findet
man auch auf der Facebookseite
der Freunde der KG Löstige Döp-
pesbäckere oder auf der Homepa-
ge www.doeppesbaeckere.de
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Eifelverein Ortsgruppe
Schlich informiert
Wanderungen

vrbank-eg.de

Wie Sie Ihr Eigenheim zur

Finanzierung nutzen und

Ihr Eigentum behalten.

Termin: 02405 608-0

Die Freiheit, flexibel zu sein.

Mit VR ImmoFlex.

Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag,Sonntag, 12. 12. 12. 12. 12. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,,
10 Uhr PKW, Wanderung an der
Inde entlang, 14 km lbW, WF: Willi
Krauthausen (02465-300508)
Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag,Donnerstag, 16. 16. 16. 16. 16. F F F F Februarebruarebruarebruarebruar,,,,,
11.11 Uhr, „Weiberfastnacht“
Frauen und Männer wandern zur

Laufenburg, WF: Heinz-Peter und
Evi Esser (02423-3860)
Gastwanderer sind herzlich will-
kommen.
Treffpunkt jeweils: Schützenplatz
in Schlich, Schmiedestr.
gez.: der Vorstand, i.V. W.Vrölz

Wanderung nach Schevenhütte am 8. Januar Foto: B.FrantzenWanderung nach Schevenhütte am 8. Januar Foto: B.FrantzenWanderung nach Schevenhütte am 8. Januar Foto: B.FrantzenWanderung nach Schevenhütte am 8. Januar Foto: B.FrantzenWanderung nach Schevenhütte am 8. Januar Foto: B.Frantzen

Bücherei: Lesung und
Mitgliederversammlung

Kurzentschlossene sind zur ers-
ten Lesung im neuen Jahr ein-
geladen: am Montag, 13. Feb-
ruar um 19 Uhr kommt Dr. Willi
Kremer-Schillings, bekannt als
Bauer Willi in die Bücherei in
Langerwehe. Er stellt sein Buch
„Satt und unzufrieden. Bauer
Willi und das Dilemma der Es-
sensmacher“ vor. Seine Themen
sind kritische Fragen unserer
Zeit zum Beispiel zu Massen-
tierhaltung, Nitratbelastung,
Insektensterben, genetisch ver-
ändertes Saatgut und Pflanzen-
schutz. Er steht im Anschluss
an die Lesung auch zur Diskus-
sion seines Buches bereit. Die
Lesung beginnt um 19 Uhr am
Montag, 13. Februar, in der Bü-
cherei in Langerwehe. Einlass
ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist

frei. Der Verein Bücherei in Lan-
gerwehe e.V. freut sich aber
über Spenden, um die ehren-
amtliche Arbeit im Betrieb der
Bücherei und die Veranstaltung
von Lesungen zu unterstützen.
Am Donnerstag, 2. März,  fin-
det die Mitgliederversammlung
des Vereins Bücherei in Lan-
gerwehe e.V. um 18.30 Uhr in
den Räumlichkeiten der Büche-
rei statt. Die Einladung wurde
bereits per E-Mail (und nur
wenn keine E-Mail vorliegt per
Post) an die Mitglieder ver-
sandt.
Die Bücherei in Langerwehe ist
montags und donnerstags von
10.30 bis 13.30 Uhr sowie von
15 bis 18 Uhr geöffnet. An den
Karnevalstagen (16. und 20. Fe-
bruar) bleibt die Bücherei ge-
schlossen. Rund um die Uhr
steht den Mitgliedern der Bü-
cherei das online Angebot der
Westleihe24 zur Verfügung. Hier
stehen mehr als 2.700 Medien
als eBooks oder Hörbücher zum
Abruf bereit. Weitere Informa-
tionen zur Mitgliedschaft, West-
leihe24, Buchpatenschaften,
aktuellen Öffnungszeiten etc.
finden Sie auf
www.bil-langerwehe.de

Führung durchs StadtmuseumFührung durchs StadtmuseumFührung durchs StadtmuseumFührung durchs StadtmuseumFührung durchs Stadtmuseum



Mitteilungsblatt für die Gemeinden Inden & Langerwehe – 11. Februar 2023 – Woche 6 – Nr. 3 – Rautenberg Media „Lokaler gehts nicht!“ 23

Die neue Dimension des Wohlfühlens
SKY BALANCE in der Therme Euskirchen

Anzeige

Die Therme Euskirchen bietet
einen neuen, einzigartigen
Wohlfühlbereich. Wer die viel-
fältigen Entspannungsange-
bote genießen und dazu hoch
oben in der Therme seinen per-
sönlichen Rückzugsort finden
möchte, der ist in der SKY BA-
LANCE genau richtig.
SKY BALANCE verspricht mit
Blick auf die türkisblauen La-
gunen und das Grün der Süd-

seepalmen ein außergewöhnli-
ches Wohlfühlerlebnis. Mit ei-
nem großzügigen Liegebereich,
einem Kaminfeuer und exklusi-
ven Suiten ist SKY BALANCE
neben Palmenparadies und Vi-
taltherme & Sauna die neue Di-
mension in der Therme Euskir-
chen. Die Gäste finden hier Ex-
klusivität und Privatsphäre,
Ruhe und Abgeschiedenheit so-
wie persönlichen Service auf

höchstem Niveau. In den kom-
menden Monaten werden noch
weitere Specials wie eine neue
Textilsauna, der Immersive
Room und Entspannungsangebo-
te folgen.
SKY BALANCE ist ein sehr be-
sonderer Ort. Ein Wohlfühlort,
an dem Sie gemeinsam mit Ih-
rem Lieblingsmenschen träu-
men. Dieser spezielle Blick hoch
oben ist entspanntes Glück.

Mittendrin in diesem Para-
dies, doch ganz für sich.
Wer es besonders exklusiv
wünscht, der entdeckt die
neuen Suiten in der
SKY BALANCE - mit vielen
Extras und Zeit zu zweit.

Alle Infos zur SKY BALANCE
und Online-Reservierung fin-
den Sie auf
www.badewelt-euskirchen.de.
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Förderung für Vereine-Klimaschutz macht es möglich!
Gegen die Stimmen von Bündnis
90/Die Grünen wurde im Umwelt-
ausschuss ein wenig ambitionier-
tes Klimaschutz-Ziel verabschiedet.
Während SPD und CDU beim Kli-
maschutz für Langerwehe bremsen,
gehen GRÜNE aber in die Offensi-
ve! Wir denken: Das Machbare
muss unser Ziel für Langerwehe sein.
- Warten war Gestern.
Was aber hat ein Klimaschutz-Kon-
zept mit unseren Vereinen, ja uns
allen zu tun?
Ganz einfach: Wollen wir CO

2 
redu-

zieren, müssen wir unsere Energie
selbst erzeugen. Mehr regenerati-
ve Energie liefert CO

2
-neutralen

Strom in der Gemeinde. PV-Anla-
gen sind dabei wichtig, aber wir
brauchen mehr Energie - besonders
im Winter und nachts. Windenergie

ist daher der Weg, den wir gehen
müssen. Eine Windenergieanlage
(WEA) erzeugt rund um die Uhr so-
viel Strom wie 500 mittlere PV-An-
lagen.
WEA bringen aber noch mehr: Eine
Bürgerstiftung, finanziert aus den
Gewinnen einer WEA, kann unsere
Vereine fördern. Realistisch kön-
nen so bis zu 100.000 Euro/Jahr
ausgeschüttet werden.
Das bedeutet: Keine Abhängigkeit
mehr von einem klammen Haus-
halt, kein Bitten und Betteln, son-
dern sichere und berechenbare fi-
nanzielle Zuschüsse über viele Jah-
re für soziales Miteinander und den
Ausbau und Erhalt von Vereinsakti-
vitäten.
PV-Anlagen können zusätzlich En-
ergie auf den Sportplätzen und an-

deren gemeindeeigenen Liegen-
schaften liefern und helfen, Ener-
giekosten zu reduzieren.
Die Gewerbesteuer steigt und Ge-
winnanteile am Stromverkauf brin-
gen Einnahmen zur Entlastung des
Gemeindehaushaltes. Ein Bürger-
stromtarif könnte zudem einen
günstigen Stromtarif aus den eige-
nen WEA für viele Jahre garantie-
ren. Bei so vielen Vorteilen für die
Gemeinde und den Klimaschutz:
Was spricht gegen den Ausbau von
Windenergie? Die SPD hat keine
Eile, da man die Bürger*innen nicht
belasten will. Wir verstehen nicht,
welche Belastung gemeint sein
könnte. Und die CDU lässt umlie-
genden Kommunen gerne den Vor-
tritt. Ob das im Sinne unserer Ver-
eine, ja unserer Bürger*innen ist?

Und das im Angesicht einer galop-
pierenden Inflation und eines Ener-
giekrieges - können und wollen wir
uns das noch leisten?
Bündnis 90/Die Grünen sind für den
Klimaschutz und für eine sinnvolle
und zielgerichtete Planung unserer
Zukunft. Leider bremsen die Frakti-
onszwänge von SPD und CDU die
klugen Ratsmitglieder bisher aus.
Wir hoffen darauf, dass das eigene
Gewissen der Ratsmitglieder die
Oberhand bei den anstehenden
Entscheidungen für Langerwehe ge-
winnt.
Für ein Miteinander in Langerwehe
und für eine lebenswerte Zukunft!
Chris Andrä
Fraktionsvorsitzender Bündnis90/
Die Grünen

Barbara Andrä

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Langerwehearteien BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Langerwehearteien BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Langerwehearteien BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Langerwehearteien BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Langerwehe

Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien BfLarteien BfLarteien BfLarteien BfLarteien BfL

Gründe zur Hoffnung im Jahr 2023
Jehovas Zeugen in Inden schauen zuversichtlich in die Zukunft
Inden - Nach einem bewegten ver-
gangenen Jahr sehen Jehovas
Zeugen in Inden positiv ihren Ak-
tivitäten im neuen Jahr entgegen.
Ein Rück- und Ausblick in neun
Punkten:
24. Februar - Krieg in der Ukrai-24. Februar - Krieg in der Ukrai-24. Februar - Krieg in der Ukrai-24. Februar - Krieg in der Ukrai-24. Februar - Krieg in der Ukrai-
ne:ne:ne:ne:ne: Von 130.000 Zeugen Jehovas
in der Ukraine flohen etwa 27.000
in andere Länder. In Deutschland
konnten Tausende - unterstützt
von ihren Glaubensbrüdern - eine
eigene Wohnung finden. Jehovas

Zeugen, die sich als internationa-
le Familie verstehen, bemühen
sich, in einem Katastrophenfall
sofort zu helfen. Diese Bemühun-
gen gehen weiter. Kurz vor dem
Winter organisierte die Glaubens-
gemeinschaft in Deutschland in
einer Hilfsaktion beispielsweise
über 35.000 warme Kleidungsstü-
cke für besonders betroffene Ge-
biete in der Ukraine.
1.1.1.1.1.     April - wieder Präsenz-Gottes-April - wieder Präsenz-Gottes-April - wieder Präsenz-Gottes-April - wieder Präsenz-Gottes-April - wieder Präsenz-Gottes-
dienste:dienste:dienste:dienste:dienste: Mit Ausbruch der Covid-

19-Pandemie im März 2020 hiel-
ten Jehovas Zeugen ihre Zusam-
menkünfte zum Schutz der Ge-
sundheit ausschließlich per Vide-
okonferenz ab. Seit dem 1. April
letzten Jahres sind nun wieder
Präsenz-Gottesdienste möglich.
So konnte auch die jährliche Ab-
endmahlsfeier kurz danach zum
ersten Mal seit 2019 im Jahr 2022
wieder als Präsenzveranstaltung
stattfinden.
24. Mai - Freude über Freiheit:24. Mai - Freude über Freiheit:24. Mai - Freude über Freiheit:24. Mai - Freude über Freiheit:24. Mai - Freude über Freiheit:

Dennis Christensen kam nach über
fünf Jahren Haft in Russland
wieder frei. Der dänische Staats-
bürger war im Mai 2017 aufgrund
seiner Religionsausübung verhaf-
tet worden. Seit dem Verbot von
Jehovas Zeugen in Russland 2017
wurden knapp 350 Glaubensan-
gehörige inhaftiert. Mit Stand
Dezember befinden sich 111 Zeu-
ginnen Jehovas und Zeugen Jeho-
vas in Haft oder Untersuchungs-
haft, weil sie in Russland und auf

Bürgersprechstunde der
Bürger für Langerwehe (BfL)
Die BfL-Fraktion im Rat der Ge-
meinde Langerwehe lädt zur Bür-
gersprechstunde am Freitag,
17.02.2023, ab 18:00 Uhr ein. Ver-
einbaren Sie gerne einen Termin

mit uns telefonisch unter
0171 356 32 46 oder per Mail
an mail@buerger-fuer-
langerwehe.de.

Tim C. Schmitz

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien BfLarteien BfLarteien BfLarteien BfLarteien BfL
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Burgau-Gymnasium ist Bündelungsgymnasium
im Kreis Düren

Die Umstellung des achtjah-
rigen Gymnasiums (G8) auf
das neunjahrige Gymnasium
(G9) bringt es mit sich, dass
es im kommenden Schuljahr
2023/24 an den Gymnasien
keine Einfuhrungsphase (EF)
in der Oberstufe geben wird.
Die Schüler*innen des G9-
Bildungsgangs werden dann
erstmals ein zusätzliches
Schuljahr in der Sekundarstu-
fe I (Klasse 10) absolvieren,
sodass einmalig kein Jahr-
gang in die gymnasiale Ober-
stufe nachrückt.
Gleichwohl wird es aber auf-
grund von Schüler*innen an-
derer Schulformen, die sich
z.B. an Real- oder Sekundar-
schulen für die gymnasiale
Oberstufe qualifiziert haben,
sowie von Wiederholer*innen
des letzten G8-Jahrgangs ei-
nen Bedarf an gymnasialen
Schulplätzen geben, zu des-
sen Abdeckung in allen Krei-
sen und kreisfreien Städten
des Landes sogenannte „Bün-
delungsgymnasien“ außer-
planmäßig eine entsprechen-
de Jahrgangsstufe einrichten
werden.
Das Bündelungsgymnasium
für den Kreis Düren ist das

Burgau-Gymnasium. In der Ver-
gangenheit haben jedes Jahr
eine Reihe von Schüler*innen,
die von anderen Schulformen
auf das Burgau-Gymnasium ge-
wechselt sind, hier ihr Abitur
gemacht, manchmal sogar als
Jahrgangsbeste. Insofern sind
das Oberstufenteam um Ober-
stufenkoordinator Hubert Il-
bertz, die Betreuer*innen der
künftigen „EF“, Frau Lorbach
und Herrn Schebesta, sowie die
Lehrer*innen des Burgau-Gym-
nasiums auf diese Aufgabe gut
vorbereitet und freuen sich auf
diesen besonderen Jahrgang.
Das Burgau-Gymnasium im Dü-
rener Süden hat einen großzü-
gigen Campus am Burgauer
Wald.
Als Europaschule pflegt es
Partnerschaften und Austausch-
kontakte mit diversen Schulen
in Frankreich, Italien, der Uk-
raine und den USA.
Alle Schüler*innen am Burgau-
Gymnasium verfügen über ein
eigenes iPad als digitales Lern-
instrument.

Weitere Informationen konnen
der Homepage der Schule ent-
nommen werden:
burgaugymnasium.de.

Anzeige

der Krim friedlich ihren Glauben
ausgeübt haben. JW.ORG berich-
tet detailliert.
1. September - Rückkehr an die1. September - Rückkehr an die1. September - Rückkehr an die1. September - Rückkehr an die1. September - Rückkehr an die
Türen:Türen:Türen:Türen:Türen: Jehovas Zeugen sind davon
überzeugt, dass die Bibel den
Schlüssel zum Glücklichsein und
gute Perspektiven für die Zukunft
enthält. Deshalb bieten sie ande-
ren an, Gottes Wort durch einen
interaktiven Bibelkurs gratis ken-
nenzulernen. Die 175.000 Zeugen
Jehovas in Deutschland freuen
sich, dass sie seit dem Herbst nach
über zwei Jahren pandemiebe-
dingter Auszeit (und vor allem Mut
machen durch Briefe) wieder di-
rekt mit ihren Nachbarn an den
Türen sprechen können.
27. Dezember - Kampf ums his-27. Dezember - Kampf ums his-27. Dezember - Kampf ums his-27. Dezember - Kampf ums his-27. Dezember - Kampf ums his-
torische Erbe:torische Erbe:torische Erbe:torische Erbe:torische Erbe: Seit über sieben
Jahren bemühen sich Jehovas Zeu-
gen um das Annemarie-Kusserow-
Archiv - eine historische Samm-
lung von Fotos, Briefen und Doku-
menten über die Lebens- und NS-

Verfolgungsgeschichte der Fami-
lie Kusserow. Entgegen dem Wil-
len von Annemarie Kusserow be-
findet es sich aktuell im Militär-
historischen Museum der Bundes-
wehr in Dresden. Die Religions-
gemeinschaft leitete erneut recht-
liche Schritte ein, damit Annema-
rie Kusserows letztem Willen ent-
sprochen wird und das historische
Erbe in das Eigentum der NS-Op-
fergruppe geht. Es besteht weiter
die Hoffnung, dass dieser Kampf
erfolgreich sein wird. Nähere De-
tails dazu auf JW.ORG.

Auf diese Ereignisse freuen sichAuf diese Ereignisse freuen sichAuf diese Ereignisse freuen sichAuf diese Ereignisse freuen sichAuf diese Ereignisse freuen sich
Jehovas Zeugen im neuen JahrJehovas Zeugen im neuen JahrJehovas Zeugen im neuen JahrJehovas Zeugen im neuen JahrJehovas Zeugen im neuen Jahr
1. Highlight - ganztägige Gottes-1. Highlight - ganztägige Gottes-1. Highlight - ganztägige Gottes-1. Highlight - ganztägige Gottes-1. Highlight - ganztägige Gottes-
dienste:dienste:dienste:dienste:dienste: Nach längerer pandemie-
bedingter Umstellung auf virtuel-
le Tagungen finden nun wieder
Live-Veranstaltungen in verschie-
denen Hallen und Veranstaltungs-
stätten in der Region statt. Die
beiden Tagungen haben die The-

men „Jehovas vereinte Familie“
und „Freunde des Friedens“.
2.2.2.2.2. Highlight - besondere  Highlight - besondere  Highlight - besondere  Highlight - besondere  Highlight - besondere VVVVVorträ-orträ-orträ-orträ-orträ-
ge:ge:ge:ge:ge: In einem Gottesdienst im Jahr
wird bei Jehovas Zeugen in allen
Gemeinden weltweit in einer Wo-
che ein sogenannter Sondervor-
trag gehalten. Dieses Jahr ist dafür
die Woche vom 27. März vorgese-
hen. Das Vortragsthema lautet:
„Wir können zuversichtlich in die
Zukunft schauen!“ Jehovas Zeu-
gen möchten ihren Mitmenschen
damit in Zeiten weltweiter Krisen
weiterhin mit der Botschaft der
Bibel Mut machen. Passend lau-
tet das Thema eines weiteren be-
sonderen Vortrags 2023: „Wie
können wir echte Freude finden?“
3.3.3.3.3. Highlight - das  Highlight - das  Highlight - das  Highlight - das  Highlight - das Abendmahl:Abendmahl:Abendmahl:Abendmahl:Abendmahl: Am
Dienstag, 4. April, laden Jehovas
Zeugen jeden ein, mit ihnen welt-
weit das Abendmahl des Herrn zu
feiern. Für die christliche Glau-
bensgemeinschaft ist die Feier
zum Gedenken an den Tod von

Jesus Christus der wichtigste re-
ligiöse Feiertag des Jahres. Im
Jahr 2022 wurden beim Gedächt-
nismahl über 19 Millionen Anwe-
sende gezählt.
4. Highlight - wieder große Kon-4. Highlight - wieder große Kon-4. Highlight - wieder große Kon-4. Highlight - wieder große Kon-4. Highlight - wieder große Kon-
gresse:gresse:gresse:gresse:gresse: Ihre großen dreitägigen
Treffen im Sommer, die jeweils
unter einem bestimmten bibli-
schen Motto stehen, haben für
Jehovas Zeugen weltweit Feier-
tagscharakter. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie waren diese 2020,
2021 und 2022 reine Online-Kon-
gresse. 2022 lautete das Motto
„Strebt nach Frieden“. 2023 fin-
den die großen Kongresse
erstmals wieder in Präsenz statt.
Das Kongress-Motto für 2023 ist
aus dem Jakobus-Brief (Kapitel 5,
Vers 8) entnommen: „Übt Ge-
duld!“ Weitere Highlights sowie
Informationen rund um Jehovas
Zeugen und ihre Tätigkeiten fin-
det man auf ihrer offiziellen Web-
site JW.ORG.
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Samstag, 25. Februar 2023Samstag, 25. Februar 2023Samstag, 25. Februar 2023Samstag, 25. Februar 2023Samstag, 25. Februar 2023

Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
17.02.2023 um 10 Uhr17.02.2023 um 10 Uhr17.02.2023 um 10 Uhr17.02.2023 um 10 Uhr17.02.2023 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
AutomarktAutomarktAutomarktAutomarktAutomarkt

Sonstige/sSonstige/sSonstige/sSonstige/sSonstige/s
Auto total KFZ MeisterbetriebAuto total KFZ MeisterbetriebAuto total KFZ MeisterbetriebAuto total KFZ MeisterbetriebAuto total KFZ Meisterbetrieb

H.Contzen: Ihre SCHNELLE-PREIS-
WERTE-GUTE KFZ Werkstatt. Inspek-
tionen, moderne Fehlerauslese, Klima-
service, Reifenhandel, Unfall-
instandsetzung, Fahrzeug-  Reparatu-
ren aller Art an ALLEN Marken.
TÜV+AU im Haus. Tel 02428/5884
Inden/Pier (Gewerbegebiet)
www.autototal-inden.de

Haus und GartenHaus und GartenHaus und GartenHaus und GartenHaus und Garten
Sägeketten schärfen / Häcksler-Sägeketten schärfen / Häcksler-Sägeketten schärfen / Häcksler-Sägeketten schärfen / Häcksler-Sägeketten schärfen / Häcksler-
VermietungVermietungVermietungVermietungVermietung

Kette schärfen ab 4,00 EUR/Stk. E-
teile, Verk., Rep. v. Rasenmähern/Trak-
toren, Motorsägen uvm., alle Fabri-
kate, Hol- u. Bringservice. Fa. Weid-
gang - Tel. 02421/76766, Lindenstr. 7,
N ö r v . - R o m m e l s h e i m ,
www.weidgang.de

Rund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums HausRund ums Haus
SonstigesSonstigesSonstigesSonstigesSonstiges

MalerMalerMalerMalerMaler-,-,- ,- ,- ,     Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,Wärmedämm-,     TTTTTrockrockrockrockrockenbauenbauenbauenbauenbau
und Bodenverlegearbeiten, günstige
Festpreise, saubere Ausführung, Ter-
mine frei. Tel. 02429/908144 od. 0170/
7555363
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Trend zur umweltverträglichen Bestattung
Fair Sterben - der Tod wird naturnah
Die Bestattung eines Verstorbe-
nen ist nur bedingt umweltver-
träglich. Sowohl bei der Kremati-
on, als auch bei der klassischen
Erdbestattung bleiben regelmä-
ßig Stoffe übrig, die das Ökosys-
tem belasten können. „Grüner“
wird das Ableben, wenn auf die
Materialien von Sarg und Urne
geachtet wird. Dazu gehört auch
die Wäsche, mit der der Sarg aus-
gekleidet und der Verstorbene
bekleidet wird.
Schon der menschliche Körper ist
nicht unbedingt „bio“. Während
des Lebens sammeln sich in ihm
viele Schadstoffe und Fremdkör-
per an - sei es in Form von Medi-
kamentenrückständen, ausge-
tauschten Hüftgelenken oder
Zahnprothesen. Reste davon kön-
nen beim Begräbnis im Boden zu-
rückbleiben oder bei der Krema-
tion trotz hochmoderner Filteran-
lagen in die Luft gelangen. „So
wie im Leben, möchten viele Men-
schen auch nach dem eigenen Tod
die Umwelt nicht unnötig belas-
ten: Naturverbunden Sterben liegt
im Trend“, erklärt der Vorsitzen-
de des Bundesverbandes Bestat-
tungsbedarf, Jürgen Stahl. Die An-

bieter von Produkten und Dienst-
leistungen für das Bestattungs-
gewerbe stellen sich zunehmend
darauf ein: Der Tod wird grüner.
Ökologische Produkte gibt es zum
Beispiel bei Urnen, aber auch bei
Särgen: So verwenden deutsche
Sarghersteller meist Hölzer aus
nachhaltiger Forstwirtschaft und
umweltfreundliche Lackierungen,
die sich im Boden abbauen oder
umweltfreundlich verbrennen. Als
regionale Unternehmen kommen
sie zudem ohne lange Transport-
wege aus. Bio-Urnen bestehen aus
natürlichen Rohstoffen wie Pflan-
zenextrakten, Zucker, Salz, Sand,
Bienenwachs oder Kartoffelstär-
ke. Sie zerfallen in der Erde zu
Humus oder lösen sich bei einer
Seebestattung im Meerwasser
auf. Weiter geht es mit unpolier-
ten Grabsteinen, die zum Beispiel
Moos oder Flechten ansetzen kön-
nen, sowie mit dem Innenleben
von Särgen: Ökodecken und filz-
artige Sargausstattungen aus Hanf
bilden hier interessante Ansätze
für eine umweltschonende letzte
Ruhestätte. Aber auch die Klei-
dung, in der der Verstorbene sei-
ne letzte Reise antritt, kann

durchaus grün sein: Es muss nicht
unbedingt der Anzug mit hohem
Kunststofffaseranteil sein, viele
Unternehmen bieten biologisch
gut abbaubare und dennoch wür-
devolle Kleidung für den Verstor-
benen an.
„Bestatter sollten den ökologi-
schen Gedanken beim Gespräch
mit den Hinterbliebenen öfter
zum Thema machen. Die Men-
schen sind heute viel eher bereit,
in Sachen Umweltschutz einen
Schritt weiterzugehen“, so Stahl.
Schließlich kennzeichne ein öko-
logischer letzter Fußabdruck ein
hohes Verantwortungsbewusst-
sein für nachfolgende Generatio-
nen. „Ein solches Erbe möchten

viele Menschen der Nachwelt sehr
gerne hinterlassen“, schließt der
Verbandsvorsitzende. (DS)

Der letzte Fußabdruck kann auchDer letzte Fußabdruck kann auchDer letzte Fußabdruck kann auchDer letzte Fußabdruck kann auchDer letzte Fußabdruck kann auch
naturnah und damit umweltfreund-naturnah und damit umweltfreund-naturnah und damit umweltfreund-naturnah und damit umweltfreund-naturnah und damit umweltfreund-
lich sein. Foto: G. Stoverocklich sein. Foto: G. Stoverocklich sein. Foto: G. Stoverocklich sein. Foto: G. Stoverocklich sein. Foto: G. Stoverock
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Klimafreundlich einrichten
Drei Tipps für den umweltbewussten Möbelkauf
Von fair gehandeltem Kaffee bis
hin zu Bio-Gemüse, von zucker-
oder fettarmen Milchprodukten
bis hin zu Fleisch und Fisch aus
artgerechter Haltung: Die Acht-
samkeit der Menschen beim
Kauf von Lebensmitteln ist in
den vergangenen Jahren stetig
gestiegen. Doch nicht nur in die-
ser Warengruppe geht der Trend
zu guten und nachhaltigen Pro-
dukten. Auch beim Möbelkauf
haben Endverbraucher gute
Möglichkeiten, ihre Kaufent-
scheidung zum Wohl des Klimas
und der Umwelt zu treffen. Die
Deutsche Gütegemeinschaft
Möbel (DGM) nennt drei Mög-
lichkeiten.
1. Qualitätsgeprüfte Möbel1. Qualitätsgeprüfte Möbel1. Qualitätsgeprüfte Möbel1. Qualitätsgeprüfte Möbel1. Qualitätsgeprüfte Möbel
Eine Kernanforderung in puncto
Nachhaltigkeit ist die Ressour-
censchonung. Qualitätsgeprüfte
und langlebige Produkte sowie
effizienter Energie- und Materi-

aleinsatz schonen die Ressour-
cen der Erde nachhaltig. „Mö-
bel von hoher, geprüfter Quali-
tät erkennt man am ‚Goldenen
M‘. Das RAL Gütezeichen für
Möbel liefert den umfassends-
ten Nachweis über Möbelquali-
tät in Europa“, sagt DGM-Ge-
schäftsführer Jochen Winning.
Die Grundlage des „Goldenen
M“ sind die Güte- und Prüfbe-
stimmungen RAL-GZ 430. Sie
beinhalten strenge Anforderun-
gen, welche die Sicherheit und
Stabilität, die Langlebigkeit so-
wie Gesundheits- und Umwelt-
verträglichkeit der damit aus-
gezeichneten Möbel belegen.
„Hohe Möbelqualität ist die Ba-
sis für eine nachhaltige und kli-
mafreundliche Wohnungsein-
richtung“, sagt Möbelexperte
Winning.
2. Möbel aus dem natürlichen2. Möbel aus dem natürlichen2. Möbel aus dem natürlichen2. Möbel aus dem natürlichen2. Möbel aus dem natürlichen
Werkstoff HolzWerkstoff HolzWerkstoff HolzWerkstoff HolzWerkstoff Holz

Die bewusste Materialauswahl
der Möbelhersteller mit dem
„Goldenen M“ macht es End-
verbrauchern beim Möbelkauf
leicht, denn zertifizierte Möbel
sind nachweislich gesundheits-
verträglich. Weitere Vorzüge
beim Blick auf klimafreundliches
Einrichten bieten Möbel mit ei-
nem hohen Anteil an Massiv-
holz. Denn der Werkstoff aus dem
Wald stammt hierzulande aus
nachhaltiger Forstwirtschaft:
seit über 300 Jahren darf in
Deutschland nicht mehr Holz ge-
erntet werden wie nachwächst.
Ebenfalls klimafreundlich ist die
Weiterverarbeitung des Natur-
materials mit niedrigem Ener-
gieaufwand und wenig CO2-
Emissionen zu massiven Möbel-
stücken. „Zumal das bei der Fo-
tosynthese des ursprünglichen
Baumes im Holz eingelagerte
Kohlendioxid in einem langlebi-
gen Möbel dauerhaft gebunden
bleibt“, ergänzt Winning. Das
größte Potenzial zum Speichern
der klimabedrohenden Treib-
hausgase biete daher die nach-
haltige Waldbewirtschaftung im
Zusammenspiel mit einer Holz-
wirtschaft, die klimabewusst
handelt und langlebige Holzer-
zeugnisse wie Möbel mit dem
„Goldenen M“ fertigt.
3. Möbel von klimaneutralen3. Möbel von klimaneutralen3. Möbel von klimaneutralen3. Möbel von klimaneutralen3. Möbel von klimaneutralen
HerstellernHerstellernHerstellernHerstellernHerstellern
Noch einen Schritt weiter in Rich-
tung Klimaschutz gehen Endver-
braucher, die sich für Möbel aus
kllimaneutraler Produktion oder

sogar für Möbel, deren Wert-
schöpfung auch über die Produk-
tion hinaus klimaneutral ist, ent-
scheiden. Diese lassen sich an
den RAL Gütezeichen „Möbel-
herstellung klimaneutral“ bzw.
„Möbel klimaneutral“ erken-
nen. „Diese beiden Gütezeichen
sind die ersten ihrer Art
überhaupt innerhalb des Quali-
tätssicherungssystems von
RAL“, erklärt der DGM-Ge-
schäftsführer. Die damit ausge-
zeichneten Unternehmen bilan-
zieren im ersten Schritt ihre
CO2-Emissionen, stellen also
einen Carbon Footprint für ihr
Unternehmen auf. Zweitens wer-
den die Emissionen so weit wie
möglich reduziert und drittens
schließlich alle unvermeidbaren
Emissionen durch den Erwerb
von Klimaschutzzertifikaten,
welche beispielsweise Projekten
zur Aufforstung oder Trinkwas-
seraufbereitung und damit der
globalen CO2-Bilanz zugute-
kommen, neutralisiert. „Diese
dreigliedrige Logik zum Wohle
des Klimas hat die DGM 2016 in
einer Brancheninitiative auf den
Weg gebracht. Inzwischen ge-
hören dem Klimapakt für die
Möbelindustrie rund 50 Unter-
nehmen an. Mit der Überführung
in die RAL-Gütezeichen erhält
ihr Engagement für den Klima-
schutz noch mehr Bedeutung
und ist für Endverbraucher beim
Möbelkauf noch besser zu er-
kennen“, schließt Winning.
(DGM/FT)

Wer klimafreundlich einrichten möchte, sollte beim Möbelkauf genauWer klimafreundlich einrichten möchte, sollte beim Möbelkauf genauWer klimafreundlich einrichten möchte, sollte beim Möbelkauf genauWer klimafreundlich einrichten möchte, sollte beim Möbelkauf genauWer klimafreundlich einrichten möchte, sollte beim Möbelkauf genau
hinschauen. Foto: DGM/Hartmann Möbelwerkehinschauen. Foto: DGM/Hartmann Möbelwerkehinschauen. Foto: DGM/Hartmann Möbelwerkehinschauen. Foto: DGM/Hartmann Möbelwerkehinschauen. Foto: DGM/Hartmann Möbelwerke
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Mit Parkett nachhaltigen Klimaschutz unter den Füßen
Beim Streben nach mehr Klima-
schutz steht das Bauen im Fokus.
Was dabei meist vergessen wird:
Nicht nur Dämmen und Heizen
tragen maßgeblich zur Klimabi-
lanz der eigenen vier Wände bei,
sondern auch der Innenausbau,
wie der Verband der Deutschen
Parkettindustrie (vdp) betont.
Wer Haus oder Wohnung baut
oder renoviert, will ein möglichst
schönes Ergebnis. Für immer mehr
Menschen gehören dazu nicht nur
hochwertige Verarbeitung und tol-
le Optik, sondern auch eine gute
Umweltbilanz und klimaschonen-
de Materialien. All das bringt Par-
kett mit. Der Bodenbelag aus dem
nachwachsenden Rohstoff Holz
trägt maßgeblich dazu bei, das
Ambiente ebenso wie die Klima-
bilanz der eigenen vier Wände zu
verbessern. „Mit Parkett aus deut-
scher Produktion haben Verbrau-
cherinnen und Verbraucher
ebenso wie Gewerbebetriebe
nachhaltigen Klimaschutz unter
den Füßen“, erklärt der vdp-Vor-
sitzende Michael Schmid.
COCOCOCOCO

22222-Speicher Holz-Speicher Holz-Speicher Holz-Speicher Holz-Speicher Holz
Mit Holz greifen die Hersteller von
Parkett auf ein traditionelles und
zugleich modernes Baumaterial
zurück. Denn der Holzbau hat auch
wegen seiner Klimavorteile so-
wohl in Gewerbe- wie auch in pri-
vaten Immobilien im vergange-
nen Jahrzehnt an Marktanteilen
hinzugewonnen. Bäume spei-
chern während des Wachstums viel
klimaschädliches Kohlendioxid
und wachsen nach der Ernte nach.
Die Nutzung ist nachhaltig. Nach-
haltig deshalb, weil dem Wald je-
des Jahr viel weniger Holz ent-

nommen wird als in ihm nach-
wächst. „Auf diese Weise ist si-
chergestellt, dass der Wald immer
genug Zeit zum Wachsen hat und
auch über die nächsten Jahrzehn-
te hinweg ausreichende Mengen
zur Verfügung stehen. Dazu ha-
ben sich alle unsere Hersteller
verpflichtet“, erklärt Schmid.
Das aus den Bäumen gewonnene
und zum Beispiel für Parkettbö-
den verwendete Holz bindet den
Klimakiller Kohlendioxid. So sorg-
te das Holz aus deutschen Wäl-
dern allein im Jahr 2020 für eine
Speicherleistung von 8,7 Millio-
nen Tonnen CO2-Äquivalenten im
Produkt. In seinen verschiedenen
Ausprägungen sind Holz als Ma-
terial und der Wald als sein Liefe-
rant neben den Weltmeeren der
wohl wertvollste CO

2
-Speicher.

„Damit hilft die Verwendung von
Holz wie im Parkett, die Erhit-
zung des Planeten zu begrenz-
en“, erklärt der vdp-Vorsitzende
Schmid. Schon 40 Quadratmeter
Parkett sparen die Menge an
Treibhausgasemissionen ein, die
beim Heizen einer kleinen Woh-
nung pro Jahr entstehen.
Holzfußböden sind extrem lang-Holzfußböden sind extrem lang-Holzfußböden sind extrem lang-Holzfußböden sind extrem lang-Holzfußböden sind extrem lang-
lebiglebiglebiglebiglebig
Parkett als Bodenbelag gehört zu
den langlebigsten CO2-Produkt-
speichern. Denn sauber verlegt
und sorgfältig gepflegt überdau-
ert ein schöner Parkett-Fußboden
Jahrzehnte. „Ein heute verlegter
Parkettfußboden wird auch noch
vorhanden sein, wenn das Klima
in Deutschland sich in den kom-
menden Jahrzehnten aufgeheizt
hat, wofür die Hitzewellen dieses
Sommers ein Vorgeschmack sind

Langfristiger Kohlenstoffspeicher Parkett. Bild Copyright: ter HürneLangfristiger Kohlenstoffspeicher Parkett. Bild Copyright: ter HürneLangfristiger Kohlenstoffspeicher Parkett. Bild Copyright: ter HürneLangfristiger Kohlenstoffspeicher Parkett. Bild Copyright: ter HürneLangfristiger Kohlenstoffspeicher Parkett. Bild Copyright: ter Hürne

- leider. Umso erfreulicher, dass
Parkett unter den Bedingungen
des Klimawandels wichtige Plus-
punkte für Verbraucher bietet.
Parkett schafft als Naturprodukt
ein angenehmes Raumklima, das
auch in relativ warmen Räumen
einen wohltuenden Effekt hat“,
erläutert der vdp-Vorsitzende.
Darüber hinaus helfen Holzfußbö-
den dabei, Ressourcenverschwen-
dung zu vermeiden. Denn ein Holz-
fußboden kann mehrfach aufge-
frischt werden und hält mehrere
Jahrzehnte. Dadurch werden wei-
tere Ressourcen geschont, die
sonst für einen neuen Bodenbe-
lag verbraucht würden. Schmid:
„Wer sich für einen Fußboden aus

Holz entscheidet, holt sich alle
natürlichen Vorteile des Parketts
ins Haus, vom Umweltschutz bis
zum guten Raumklima.“ (vdp/ak)
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Apotheken-Notdienst in LangerweheApotheken-Notdienst in LangerweheApotheken-Notdienst in LangerweheApotheken-Notdienst in LangerweheApotheken-Notdienst in Langerwehe
Samstag, 11. FebruarSamstag, 11. FebruarSamstag, 11. FebruarSamstag, 11. FebruarSamstag, 11. Februar

St. Martin-ApothekeSt. Martin-ApothekeSt. Martin-ApothekeSt. Martin-ApothekeSt. Martin-Apotheke
Hauptstr. 121, 52379 Langerwehe, 02423/901047

Sonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. Februar
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Marienstr. 1, 52457 Aldenhoven, 02464/1754

Montag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. Februar
Schillings-ApothekeSchillings-ApothekeSchillings-ApothekeSchillings-ApothekeSchillings-Apotheke
Schillingsstr. 42, 52355 Düren (Guerzenich), 02421/63920

Dienstag, 14. FebruarDienstag, 14. FebruarDienstag, 14. FebruarDienstag, 14. FebruarDienstag, 14. Februar
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Hauptstr. 88, 52379 Langerwehe, 02423/94950

Mittwoch, 15. FebruarMittwoch, 15. FebruarMittwoch, 15. FebruarMittwoch, 15. FebruarMittwoch, 15. Februar
Bonifatius-ApothekeBonifatius-ApothekeBonifatius-ApothekeBonifatius-ApothekeBonifatius-Apotheke
Drimbornshof 2, 52249 Eschweiler (Dürwiß), 02403/54764

Donnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. Februar
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Rathausstr. 10, 52459 Inden, 02465/99100

Freitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. Februar
Rathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-Apotheke
Indestr. 119, 52249 Eschweiler, 02403/29980

Samstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. Februar
TTTTTivoli ivoli ivoli ivoli ivoli ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee,,,,,
Tivolistr. 26, 52349 Düren, 02421/44160

Sonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. Februar
Zehnthof-ApothekeZehnthof-ApothekeZehnthof-ApothekeZehnthof-ApothekeZehnthof-Apotheke
Zehnthofstr. 58, 52349 Düren, 02421/13566

Montag, 20. FebruarMontag, 20. FebruarMontag, 20. FebruarMontag, 20. FebruarMontag, 20. Februar
Höhen-ApothekeHöhen-ApothekeHöhen-ApothekeHöhen-ApothekeHöhen-Apotheke
Höhenstr. 19a, 52222 Stolberg (Donnerberg), 02402/95590

Dienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. Februar
Ahorn-ApothekeAhorn-ApothekeAhorn-ApothekeAhorn-ApothekeAhorn-Apotheke
Valencienner Str. 134, 52355 Düren (Gürzenich), 02421/968800

Mittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. Februar
MAXMO-Apotheke Kaufland DürenMAXMO-Apotheke Kaufland DürenMAXMO-Apotheke Kaufland DürenMAXMO-Apotheke Kaufland DürenMAXMO-Apotheke Kaufland Düren
Am Ellernbusch 22, 52355 Düren, 02421/223250

Donnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. Februar
ObertorObertorObertorObertorObertor-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Oberstr. 9-13, 52349 Düren, 02421/15736

Freitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. Februar
KarolingerKarolingerKarolingerKarolingerKarolinger-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Karolingerstr. 3, 52382 Niederzier (Huchem-Stammeln),
02428 94940

Samstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. Februar
Apotheke BergrathApotheke BergrathApotheke BergrathApotheke BergrathApotheke Bergrath
Kopfstr. 14a, 52249 Eschweiler, 02403/35636

Sonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. Februar
KlosterKlosterKlosterKlosterKloster-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
An Gut Nazareth 8, 52353 Düren (Mariaweiler), 02421/86928

(Angaben ohne Gewähr)

Apotheken-Notdienst in IndenApotheken-Notdienst in IndenApotheken-Notdienst in IndenApotheken-Notdienst in IndenApotheken-Notdienst in Inden
Samstag, 11. FebruarSamstag, 11. FebruarSamstag, 11. FebruarSamstag, 11. FebruarSamstag, 11. Februar

St. Martin-ApothekeSt. Martin-ApothekeSt. Martin-ApothekeSt. Martin-ApothekeSt. Martin-Apotheke
Hauptstr. 121, 52379 Langerwehe, 02423/901047

Sonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. FebruarSonntag, 12. Februar
Markus-ApothekeMarkus-ApothekeMarkus-ApothekeMarkus-ApothekeMarkus-Apotheke
Zülpicher Str. 118, 52349 Düren, 02421/505231

Montag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. FebruarMontag, 13. Februar
Schlossplatz-Apotheke,Schlossplatz-Apotheke,Schlossplatz-Apotheke,Schlossplatz-Apotheke,Schlossplatz-Apotheke,
Römerstr. 7, 52428 Jülich, 02461/50415

Dienstag, 14. FebruarDienstag, 14. FebruarDienstag, 14. FebruarDienstag, 14. FebruarDienstag, 14. Februar
Marien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-ApothekeMarien-Apotheke
Hauptstr. 88, 52379 Langerwehe, 02423/94950

Mittwoch, 15. FebruarMittwoch, 15. FebruarMittwoch, 15. FebruarMittwoch, 15. FebruarMittwoch, 15. Februar
Bonifatius-ApothekeBonifatius-ApothekeBonifatius-ApothekeBonifatius-ApothekeBonifatius-Apotheke
Drimbornshof 2, 52249 Eschweiler (Dürwiß), 02403/54764

Donnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. FebruarDonnerstag, 16. Februar
AdlerAdlerAdlerAdlerAdler-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Rathausstr. 10, 52459 Inden, 02465/99100

Freitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. FebruarFreitag, 17. Februar
Rathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-ApothekeRathaus-Apotheke
Indestr. 119, 52249 Eschweiler, 02403/29980

Samstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. FebruarSamstag, 18. Februar
Rur Rur Rur Rur Rur ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Kleine Kölnstr. 16, 52428 Jülich, +49246151152

Sonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. FebruarSonntag, 19. Februar
Post-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-Apotheke
Kölnstr. 19, 52428 Jülich, 02461/8868

Montag, 20. FebruarMontag, 20. FebruarMontag, 20. FebruarMontag, 20. FebruarMontag, 20. Februar
Arnoldus-ApothekeArnoldus-ApothekeArnoldus-ApothekeArnoldus-ApothekeArnoldus-Apotheke
Arnoldusstraße 14, 52353 Düren (Arnoldsweiler), 02421-5003775

Dienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. FebruarDienstag, 21. Februar
Apotheke Bacciocco Jülich-KoslarApotheke Bacciocco Jülich-KoslarApotheke Bacciocco Jülich-KoslarApotheke Bacciocco Jülich-KoslarApotheke Bacciocco Jülich-Koslar
Kreisbahnstr. 35, 52428 Jülich (Koslar), 02461/58646

Mittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. FebruarMittwoch, 22. Februar
MAXMO-Apotheke Kaufland DürenMAXMO-Apotheke Kaufland DürenMAXMO-Apotheke Kaufland DürenMAXMO-Apotheke Kaufland DürenMAXMO-Apotheke Kaufland Düren
Im Ellernbusch 22, 52355 Düren, 02421/223250

Donnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. FebruarDonnerstag, 23. Februar
Rosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-ApothekeRosen-Apotheke
Niederzierer Straße 88, 52382 Niederzier, 02428/6699

Freitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. FebruarFreitag, 24. Februar
KarolingerKarolingerKarolingerKarolingerKarolinger-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Karolingerstr. 3, 52382 Niederzier (Huchem-Stammeln),
02428 94940

Samstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. FebruarSamstag, 25. Februar
Nord Nord Nord Nord Nord ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Nordstr. 1a, 52428 Jülich, 02461 8330

Sonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. FebruarSonntag, 26. Februar
KlosterKlosterKlosterKlosterKloster-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
An Gut Nazareth 8, 52353 Düren (Mariaweiler), 02421/86928

(Alle Angaben ohne Gewähr)
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Ärztlicher NotdienstÄrztlicher NotdienstÄrztlicher NotdienstÄrztlicher NotdienstÄrztlicher Notdienst
In dringenden Fällen wenden Sie
sich an die Arztrufzentrale, die
zu erreichen ist unter:
Rufnummer: 116117Rufnummer: 116117Rufnummer: 116117Rufnummer: 116117Rufnummer: 116117
Die Arztrufzentrale ist besetzt:
Mo/Di/Do 19:00 Uhr bis 07:30 Uhr
Mi/Fr/Weiberfastnacht 13:00 Uhr
bis 07:30 Uhr
S a / S o / F e i e r t a g / H e i l i g a b e n d
07:30 Uhr bis 07:30 Uhr
Silvester/Rosenmontag
Besonderheit: Am Wochentag
vor einem Feiertag (z.B. Don-
nerstag vor Karfreitag) ist die
Arztrufzentrale auf jeden Fall ab
18:00 Uhr besetzt.
Notfallpraxis Roonstr. 30, 52351
Düren (vor dem Krankenhaus Düren)
Öffnungszeiten: Mo/Di/Do 19:00
Uhr bis 22:00 Uhr
Mi/Fr/Weiberfastnacht 13:00 Uhr
bis 22:00 Uhr
S a / S o / F e i e r t a g / H e i l i g a b e n d
08:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Silvester/Rosenmontag
Besonderheit: Am Wochentag
vor einem Feiertag (z.B. Don-
nerstag vor Karfreitag) ist die
Notfallpraxis auf jeden Fall ab
18.00 Uhr besetzt.
Die Notfallpraxis kann während
der Öffnungszeiten ohne Voran-
meldung besucht werden.
Zahnärztlicher Notdienst:Zahnärztlicher Notdienst:Zahnärztlicher Notdienst:Zahnärztlicher Notdienst:Zahnärztlicher Notdienst:
Montag, Dienstag, DonnerstagMontag, Dienstag, DonnerstagMontag, Dienstag, DonnerstagMontag, Dienstag, DonnerstagMontag, Dienstag, Donnerstag
und Freitagund Freitagund Freitagund Freitagund Freitag
Zentrale Zahnärztliche
Notdienst-Telefon-Nummer:
0 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 00 für den Fall,
dass der behandelnde Arzt nicht
erreichbar ist, heute 18:00 bis
Morgen 8:00 Uhr.
Mittwoch:Mittwoch:Mittwoch:Mittwoch:Mittwoch:
Zentrale Zahnärztliche
Notdienst-Telefon-Nummer:
0 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 00
Sprechzeiten für den zahnärztli-
chen Notdienst von
16:00 - 18:00 Uhr
Außerhalb der Sprechzeiten ist
die Praxis telefonisch rufbereit.

Samstag, Sonntag sowie an Fei-Samstag, Sonntag sowie an Fei-Samstag, Sonntag sowie an Fei-Samstag, Sonntag sowie an Fei-Samstag, Sonntag sowie an Fei-
ertagen:ertagen:ertagen:ertagen:ertagen:
Zentrale Zahnärztliche
Notdienst-Telefon-Nummer:
0 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 000 18 05 - 98 67 00
Sprechzeiten für den zahnärztli-
chen Notdienst von 10:00 - 12:00
Uhr und von 16:00 - 18:00 Uhr.
Außerhalb der Sprechzeiten ist
die Praxis telefonisch rufbereit.
Tierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher NotdienstTierärztlicher Notdienst
Zentrale Tierärztliche
Notdienst-Telefon-Nummer:
0 24 23 - 90 85 410 24 23 - 90 85 410 24 23 - 90 85 410 24 23 - 90 85 410 24 23 - 90 85 41

Sonstige NotdiensteSonstige NotdiensteSonstige NotdiensteSonstige NotdiensteSonstige Notdienste
Wasserversorgung Langerwehe
Bei Störungen der Wasserversor-
gung gibt der automatische An-
rufbeantworter
(Tel.: 0 24 23 / 40 87- 0) Auskunft.
Abwasserentsorgung Langerwehe
Bei Störungen der Abwasserent-
sorgung wenden Sie sich bitte

an die Rettungsleitstelle Kreis
Düren, Tel.: 0 24 21 / 55 90
Erdgasversorgung:
E W VE W VE W VE W VE W V-Versorgung-Störmelde-
stelle - immer besetzt. Tel.:
0800/398 0110 (freecall)
Elektrizitätsversorgung
Westnetz GmbHWestnetz GmbHWestnetz GmbHWestnetz GmbHWestnetz GmbH (Netzstörung)
Tel.: 0800/4112244 (freecall)

Pflegeberatung
Beratung und Information rund
um die Pflege erfolgt trägerun-
abhängig, kostenlos und neutral
bei der Pflegeberatungsstelle
des Kreises Düren.
Tel.: 0 24 21 / 22-12 03
Fax: 0 24 21 / 22-25 96
Internet: Kreis-Dueren.de



Mitteilungsblatt für die Gemeinden Inden & Langerwehe – 11. Februar 2023 – Woche 6 – Nr. 3 – www.mitteilungsblatt-inden-langerwehe.de32


